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Vorwort
zur 3. Auflage

Seit Erscheinen der 2. Auflage im Jahre 2007 ist die Bedeutung der CMR für
den gesamten grenzüberschreitenden Straßengütertransport in Europa, Nordafri-
ka und vorder- und mittelasiatischen Raum weiter gestiegen. Inzwischen gehören
diesem Abkommen 55 Länder an. Österreich hatte schon 1990 die Anwendung
der CMR auf innerstaatliche Transporte erstreckt, Belgien war dem im Jahre
1999 gefolgt. Auch andere europäische Staaten haben seither ihr nationales Stra-
ßentransportrecht an den Bestimmungen der CMR orientiert. So hat sich die
schon im Vorwort zur 2. Auflage geschilderte Situation erfolgreich fortgesetzt.

In Deutschland ist die Entwicklung der Rechtsanwendung der CMR von beson-
derem Interesse, weil deren Bestimmungen mit der Transportrechtsreform des
Jahres 1998 weitestgehend Eingang in das innerdeutsche Land- und Luftfracht-
recht gefunden haben. Das führte in der Rechtsprechung einerseits zu erwar-
tungsgemäß eingetretenen Parallelen und nahezu gleichlautenden Entscheidun-
gen in beiden Rechtsgebieten, hatte aber gelegentlich den Nachteil, dass einige
zur CMR seit langem entwickelte Rechtsgrundsätze bei der Anwendung der in-
nerdeutschen Frachtrechtsvorschriften vernachlässigt wurden.

Der Bundesgerichtshof hat in den letzten Jahren mehrfach zu einzelnen Bestim-
mungen des Abkommens Stellung genommen. So hat er inzwischen klargestellt,
dass der Begriff des Beförderungsvertrages gem. Art. 1 CMR abweichend von
nationalen Rechtsordnungen autonom auszulegen ist, dass ferner die CMR
grundsätzlich nur bei unimodalem grenzüberschreitenden Straßengütertranspor-
ten zur Anwendung gelangt und dass andererseits die CMR nach Art. 2 im Ro-
Ro-Verkehr auch bei Feuer an Bord eines Seeschiffes gilt. Außerdem hat der
BGH die Rechtsprechung zu Art. 29 CMR wesentlich vertieft. Dabei wurde die
bislang strenge Auffassung zum groben Verschulden des Frachtführers etwas ge-
lockert, andererseits aber wird daran festgehalten, dass in diesen Fällen der Mit-
verschuldenseinwand möglich ist. Diese Rechtsprechung steht nach wie vor im
Widerspruch zur Praxis anderer Vertragsstaaten.

Schließlich hatte der BGH Gelegenheit, bei Verlust und Beschädigung des
Frachtgutes die Gedanken zur sekundären Beweislast der Vertragspartner zu ver-
tiefen.

So war es an der Zeit für diese 3. Auflage, die sich mit all diesen Themen aus-
führlich auseinandersetzt. Nun steht dieses Werk auf dem Bearbeitungsstand
vom Sommer 2012. Einige wichtige Entscheidungen und Literaturveröffentli-
chungen konnten noch berücksichtigt werden.

Auch die schon vorhandenen Länderberichte sind auf den neuesten Stand ge-
bracht. Ferner ist es erfreulicherweise gelungen, weitere Autoren für die Ent-
wicklung der CMR in anderen Staaten zu gewinnen. Erwähnt seien hier insbe-
sondere für Belgien Vincent De Smet, für Frankreich Maitre Jean-Frédéric
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Mauro, für Polen Frau Rechtsanwältin Katarzyna Woroszylska, für Spanien
Abogado Carl Lubach, für Tschechien Dr. Christian Mayer, für die Türkei Dr.
Kerim Atamer mit seiner Kollegin Burcu Celikcapa-Bilgin und für die Schweiz
Professor Dr. Andreas Furrer.

Allen Autoren sei an dieser Stelle wieder herzlich gedankt. Ferner möchte ich
diese Neuauflage zum Anlass nehmen, dem im Januar 2011 verstorbenen lang-
jährigen Freund und Mentor dieses Kommentars, Harald de la Motte, erneut zu
gedenken und Dank zu sagen.

Schließlich sei Dank allen Sekretärinnen und Mitarbeiter/innen, die an dieser
Neuauflage mitgewirkt haben, last not least meiner unermüdlichen Sekretärin,
Frau Dienstl.

Nürnberg, im November 2012

Dr. Karl-Heinz Thume
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Vorwort
zur 2. Auflage

Im Frühsommer des vergangenen Jahres wurde die CMR 50 Jahre alt. Am
19. 5. 1956 war dieses Übereinkommen nach jahrelangen mühsamen Vorberei-
tungen der von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (ECE) ini-
tiierten Arbeitsgruppe der maßgeblichen Internationalen Organisationen, näm-
lich des UNIDROIT-Instituts, der Internationalen Handelskammer (ICC) und des
Internationalen Straßenverkehrsverbandes (IRU), verabschiedet worden. Deshalb
sollte die jetzt vorliegende 2. Auflage dieses Kommentars eigentlich schon im
vorigen Jahr erscheinen. Ganz rechtzeitig zum 50. Jubiläum ist dies also nicht
gelungen. Herausgeber und Autoren bitten dies zu entschuldigen, hoffen jedoch
auf interessierte und durchaus kritische Leser und sind für alle Anmerkungen,
Anregungen und Hinweise dankbar.

Fünf Jahre nach ihrer Verabschiedung, nämlich am 2. 7. 1961, ist das Abkommen
mit den erforderlichen Ratifikationen der fünf ersten Unterzeichnerstaaten,
Frankreich, Italien, Jugoslawien, Niederlande und Österreich, in Kraft getreten.
Seitdem hat sich die CMR zu einem der wichtigsten internationalen Abkommen
auf dem Gebiet des Transportes entwickelt. Ihr Siegeszug durch Europa, Nord-
afrika und Westasien erfasst neben den europäischen Ländern auch solche wie
Marokko, Tunesien, Zypern, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkme-
nistan und Usbekistan. Nahezu 50 europäische, vorderasiatische und nord-
afrikanische Staaten haben sich ihr inzwischen angeschlossen. Damit hat sie im
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr eine immense und nicht mehr hin-
wegzudenkende Bedeutung erlangt. Als letzte Staaten sind der Libanon (am
20. 6. 2006), Armenien (am 7. 9. 2006), Albanien (am 18. 10. 2006) und Aser-
baidschan (am 17. 12. 2006) beigetreten.

Die CMR steht damit gleichrangig an der Seite anderer internationaler Abkom-
men des grenzüberschreitenden Güterverkehrs, wie etwa dem Warschauer und
dem Montrealer Übereinkommen des internationalen Luftverkehrs, der alten und
der neuen CIM des internationalen Eisenbahnverkehrs und den internationalen
Seerechtsabkommen.

Ferner haben inzwischen mehrere Vertragsstaaten die CMR in unterschiedlicher
Weise auch auf ihre nationalen Transporte übertragen. So haben sich neben Bel-
gien auch die Niederlande für den nationalen (Straßen-)Güterverkehr an der
CMR orientiert. Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen haben die Vor-
schriften für innerstaatliche und grenzüberschreitende Straßengütertransporte je-
weils in einem einheitlichen Gesetz zusammengefasst, und Österreich hat 1990
durch Ergänzung des Handelsgesetzbuches um eine einzige Verweisungsvor-
schrift die CMR auf innerstaatliche Transporte erstreckt.

Ganz herausragende Bedeutung hat die CMR in Deutschland erlangt, weil ihre
Bestimmungen mit der Transportrechtsreform im Jahre 1998 weitestgehend Ein-
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gang in das gesamte innerdeutsche Frachtrecht für die Verkehrsträger Luft, Stra-
ße, Schiene und Binnenschifffahrt gefunden haben. So wurde sie – mit Ausnah-
me des Seerechts – zur Mutter des deutschen Frachtrechts gemäß §§ 407ff.
HGB. Deshalb kann und darf diese Neuauflage auch bei der Lösung innerdeut-
scher Frachtrechtsprobleme durchaus von Nutzen sein.

Die Autoren der einzelnen Artikel des Kommentars sind durchweg seit Jahrzehn-
ten auf dem Gebiet des Transportrechts tätige und deshalb spezialisierte Anwäl-
te, die ihr persönliches Wissen und ihre eigenen Erfahrungen in die jeweiligen
Darstellungen eingebracht haben.

Darüber hinaus ist es gelungen, für einige wichtige europäische Länder namhafte
ausländische Kollegen und Autoren von internationalem Rang zu gewinnen, die
jeweils Berichte über die dortige Rechtsprechung beigetragen haben. Zu nennen
sind hier insbesondere Frau Professorin Jesser-Huss (für Österreich) und die
Herren Professoren Clarce (für England) und Shelin (für Skandinavien). Gerade
diesen ausländischen Professoren und Kollegen sei an dieser Stelle ein besonde-
res Wort des Dankes gesagt.

Der Umfang der Werkes hat leider dazu geführt, dass die Anhänge der 1. Auflage
über Container- und Palettenverkehre sowie über das Pfandrecht nicht mehr
überarbeitet und abgedruckt werden konnten. Die diesbezüglichen Texte der
Erstauflage sind jedoch nach wie vor weitgehend von gleichbleibender Bedeu-
tung, weil sich auf diesen Gebieten weder vom Gesetzgeber noch in der Recht-
sprechung erhebliche Änderungen ergeben haben. (Lediglich das Pfandrecht des
Frachtführers wurde mit Einführung des neuen § 441 HGB auch auf unbestritte-
ne inkonnexe Forderungen ausgedehnt und erfasst seitdem auch die Begleitpa-
piere.)

Die Kommentierung befindet sich auf dem Stand des Januars diesen Jahres. Eini-
ge später erschienene Aufsätze und ergangene wichtige höchstrichterliche Ent-
scheidungen konnten noch eingearbeitet werden.

Besonderen Dank schuldet der Herausgeber seinem langjährigen Freund und
Mentor, Harald de la Motte, dem diese 2. Auflage mit allen guten Wünschen für
seine Zukunft gewidmet sein soll.

Ferner ist allen Sekretärinnen und MitarbeiterInnen zu danken, die mit Fleiß und
Hingabe die Manuskripte geschrieben, die vorgenommenen Verbesserungen
nachgearbeitet und bei den Korrekturen mitgeholfen haben; namentlich zu nen-
nen ist an dieser Stelle die Sekretärin des Herausgebers, Frau Dienstl, die sich in
ganz besonderer Weise verdient gemacht hat.

Nürnberg im Juli 2007

Der Herausgeber
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;
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ra
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Þ
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s
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ca
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an
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)

L
e
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té

de
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n
ét
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t;

(b
)

L
e
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m
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l’
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e
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l’

ex
pé
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ur
;

(c
)

L
e
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m
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l’
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e
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an
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or
te

ur
;

(d
)

L
e

li
eu

et
la

da
té
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la

pr
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e
en
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ar

ge
de
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m

ar
ch

an
di

se
et

le
li

eu
pr
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u
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ur
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ra
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(e
)

L
e

no
m

et
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re

ss
e
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de
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;

(f
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L
a
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no
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ar
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an
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at
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ra
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s

m
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T
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te
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th
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d
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e
pl

ac
e

at
w

hi
ch

it
is

m
ad

e
ou

t;

(b
)

T
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m
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an
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;
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)

T
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m
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e
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r;

(d
)

T
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d
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d
th

e
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de
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y;

(e
)

T
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m

e
an

d
ad
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e
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e;

(f
)
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pt
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n
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e
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d
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e
m

et
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e
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r
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ra
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n;
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d
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r
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m
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m
be

rs
;
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)
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of
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re
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s
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hl
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);

(j
)

W
ei

su
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r
di

e
Z
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un
d
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ns
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ge
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he

B
eh

an
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un
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(k
)

di
e

A
ng
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e,

da
ß
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e

B
ef

ör
de

ru
ng

tr
ot

z
ei

ne
r

ge
ge

nt
ei

li
ge

n
A
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ac
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ng

de
n
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e-

st
im
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Ü
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2.
Z

ut
re
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en

de
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ls

m
uß
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r
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ra
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ef
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en
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A
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en
en

th
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)

da
s

V
er

bo
tu
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de

n;
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)

di
e
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os

te
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di
e

de
r

A
bs

en
de

r
üb

er
-
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m

m
t;

(c
)

de
n

B
et

ra
g

ei
ne

r
be
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er

A
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ie
fe

ru
ng
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s

G
ut
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ei
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he
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en

N
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hn
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m
e;

(d
)

di
e

A
ng

ab
e
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s

W
er

te
s
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s

G
ut

es
un

d
de

s
B

et
ra

ge
s

de
s

be
so

nd
er

en
In

te
re

ss
es

an
de

r
L

ie
fe

ru
ng

;

(e
)

W
ei

su
ng

en
de

s
A

bs
en

de
rs

an
de

n
Fr

ac
ht

fü
hr

er
üb

er
di

e
V

er
si

ch
er

un
g

de
s

G
ut

es
;

(f
)

di
e

ve
re

in
ba

rt
e

F
ri

st
,i

n
de

r
di

e
B

ef
ör

de
-

ru
ng

be
en

de
ts

ei
n

m
uß

;

(g
)

ei
n

V
er

ze
ic

hn
is

de
r

de
m

Fr
ac

ht
fü

hr
er

üb
er

ge
be

ne
n

U
rk

un
de
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de
la

co
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lu
si

on
du

co
nt

ra
t
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sq

u’
à

la
liv

ra
is
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(j
)

L
es

in
st

ru
ct

io
ns

re
qu

is
es

po
ur

le
s

fo
rm

a-
li

té
s

de
do

ua
ne

et
au

tr
es

;

(k
)

L’
in

di
ca

ti
on

qu
e

le
tr

an
sp

or
t

es
t

so
um
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,

no
no
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ta

nt
to

ut
e
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au

se
co

nt
ra

ir
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au
ré

-
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m
e

ét
ab

li
pa

r
la

pr
és

en
te

C
on

ve
nt

io
n.

2.
L

e
ca

s
éc
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an
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le
tt

re
de
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it

ur
e

do
it
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nt

en
ir

,e
n

ou
tr
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le

s
in

di
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ti
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an

te
s:

(a
)

L’
in

te
rd
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ti

on
de

tr
an

sb
or

de
m

en
t;

(b
)

L
es

fr
ai

s
qu

e
l’

ex
pé

di
te

ur
pr

en
d

à
sa

ch
ar

ge
;

(c
)

L
e

m
on

ta
nt

du
re

m
bo

ur
se
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en
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à

pe
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e-
vo

ir
lo
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de

la
liv

ra
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on
de

la
m

ar
ch

an
-

di
se

;

(d
)

L
a

va
le

ur
dé
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ar

ée
de

la
m

ar
ch

an
di

se
et

la
so

m
m

e
re

pr
es

en
ta

nt
l’

in
té

rÞ
ts

pé
ci

al
à

la
liv

ra
is

on
;

(e
)

L
es

in
st

ru
ct

io
ns

de
l’

ex
pé

di
te

ur
au

tr
an

sp
or

te
ur

en
ce

qu
i

co
nc

er
né

l’
as

su
-

ra
nc

e
de

la
m

ar
ch

an
di

se
;

(f
)

L
e

dé
la

i
co

nv
en

u
da

ns
le

qu
el

le
tr

an
s-

po
rt

do
it

Þ
tr

e
ef

fe
ct

ué
;

(g
)

L
a

li
st

e
de

s
do

cu
m

en
ts

re
m

is
au

tr
an

s-
po

rt
eu

r.

re
d

fr
om

th
e

m
ak

in
g

of
th

e
co

nt
ra

ct
to

th
e

ti
m

e
of

de
liv

er
y)

;

(j
)

T
he

re
qu

is
it

e
in

st
ru

ct
io

ns
fo

r
C

us
to

m
s

an
d

ot
he

r
fo

rm
al

it
ie

s;

(k
)

A
st

at
em

en
t

th
at

th
e

ca
rr

ia
ge

is
su

bj
ec

t,
no

tw
it

hs
ta

nd
in

g
an

y
cl

au
se

to
th

e
co

n-
tr

ar
y,

to
th

e
pr

ov
is

io
ns

of
th

is
C

on
ve

n-
ti

on
.

2.
W

he
re

ap
pl

ic
ab

le
,

th
e

co
ns

ig
nm

en
t

no
te

sh
al

la
ls

o
co

nt
ai

n
th

e
fo

ll
ow

in
g

pa
rt

ic
u-

la
rs

:

(a
)

A
st

at
em

en
t

th
at

tr
an

s-
sh

ip
m

en
t

is
no

t
al

lo
w

ed
;

(b
)

T
he

ch
ar

ge
s

w
hi

ch
th

e
se

nd
er

un
de

r-
ta

ke
s

to
pa

y;

(c
)

T
he

am
ou

nt
of

“c
as

h
on

de
liv

er
y”

ch
ar

ge
s;

(d
)

A
de

cl
ar

at
io

n
of

th
e

va
lu

e
of

th
e

go
od

s
an

d
th

e
am

ou
nt

re
pr

es
en

ti
ng

sp
ec

ia
l

in
-

te
re

st
in

de
liv

er
y;

(e
)

T
he

se
nd

er
’s

in
st

ru
ct

io
ns

to
th

e
ca

rr
ie

r
re

ga
rd

in
g

in
su

ra
nc

e
of

th
e

go
od

s;

(f
)

T
he

ag
re

ed
ti

m
e-

li
m

it
w

it
hi

n
w

hi
ch

th
e

ca
rr

ia
ge

is
to

be
ca

rr
ie

d
ou

t;

(g
)

A
li

st
of

th
e

do
cu
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ed
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th

e
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D
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A
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en

de
r

ha
ft

et
fü

r
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K

os
te

n
un

d
S

ch
äd

en
,d

ie
de

m
F

ra
ch

tf
üh

re
r

da
du
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h

en
t-

st
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en
,

da
ß

fo
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en
de

A
ng

ab
en

un
ri

ch
ti

g
od

er
un

vo
ll

st
än

di
g

si
nd

:

(a
)

di
e

in
A

rt
ik

el
6

A
bs

at
z

1
B

uc
hs

ta
be

b,
d,

e,
f,

g,
h

un
d
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ez

ei
ch

ne
te

n
A

ng
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en
;

(b
)

di
e

in
A

rt
ik

el
6

A
bs
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z

2
be

ze
ic

hn
et

en
A

ng
ab

en
;

(c
)

al
le

an
de

re
n

A
ng

ab
en

od
er

W
ei

su
ng

en
de

s
A

bs
en

de
rs

fü
r

di
e

A
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st
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ng
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s
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in
-

tr
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T
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F
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tf
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r
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f
V
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ng
en
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s

A
bs

en
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e
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A
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1
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d
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ra
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i
im

N
am

en
de

s
A

b-
se

nd
er

s
ge

ha
nd

el
th

at
.

3.
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ra
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ef
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e
in

A
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el
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A
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k
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ze
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e
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ng
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e
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so
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ft

et
de

r
F

ra
ch

tf
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re
r

fü
r
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K
o-
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un
d

S
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m
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s
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ut
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er
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ht
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in

fo
lg

e
di

es
er

U
nt

er
la

s-
su

ng
en

ts
te

he
n.
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1.
L’

ex
pé

di
te

ur
ré

po
nd

de
to

us
fr

ai
s

et
do

m
m

ag
es

qu
e

su
pp

or
te

ra
it

le
tr

an
sp

or
te

ur
en

ra
is

on
de

l’
in

ex
ac

ti
tu

de
ou

de
l’

in
su

ff
i-

sa
nc

e:

(a
)

D
es

in
di

ca
ti

on
s

m
en

ti
on

né
es

à
l’

ar
ti

cl
e

6,
pa

ra
gr

ap
he

1,
b,

d,
e,

f,
g,

h
et

j;

(b
)

D
es

in
di

ca
ti

on
s

m
en

ti
on

né
es

à
l’

ar
ti

cl
e

6,
pa

ra
gr

ap
he

2;

(c
)

D
e

to
ut

es
au

tr
es

in
di

ca
ti

on
s

ou
in

st
ru

ct
i-

on
s

qu
’i

l
do

nn
é

po
ur

l’
ét

ab
li
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em

en
t

de
la

le
tt
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de

vo
it

ur
e
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y

Þ
tr
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re
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pé
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ur
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or
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ur
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ri
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le
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re
de
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it
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e
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s
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en

ti
on
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es
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pa

ra
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ap
he

1
du
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en
t
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il
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à
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nt

ra
ir
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m
m

e
ag
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nt
po

ur
le

co
m
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e
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l’

ex
pé

di
te
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.

3.
S

i
la

le
tt
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de

vo
it

ur
e

ne
co
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ie
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pa

s
la
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en

ti
on
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év
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à
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ar

ti
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e
6,
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k,
le

tr
an
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or

te
ur

es
t

re
sp

on
sa
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e

de
to

us
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s
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m
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qu
e

su
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ra
it
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an
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ra
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.
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Vor Art. 1

bearbeitet von RA Harald de la Motte,1 München;
aktualisiert von RA Dr. Jürgen Temme, Düsseldorf

Präambel

Die Vertragsparteien haben in der Erkenntnis, daß es sich empfiehlt, die Be-
dingungen für den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüter-
verkehr, insbesondere hinsichtlich der in diesem Verkehr verwendeten Ur-
kunden und der Haftung des Frachtführers, einheitlich zu regeln, folgendes
vereinbart:

Literatur: Arnade, Der Frachtführerbegriff der CMR als Problem der internationalen Zuständig-
keit, TranspR 1992, 341ff.; Bönisch, Kundensatzfibel, 6. Aufl. 1969; Denkschrift der Bundesregie-
rung (Regierungsvorlage zur Ratifizierung der CMR), BT-Drucks. III/1144; Koller, Das Standgeld
bei CMR-Transporten, TranspR 1988, 129; Loewe, Erläuterungen zum Übereinkommen vom 19.
Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR), ETR
1976, 503ff.; Loewe, Hat sich die CMR bewährt?, CMR-Colloquium 1987, S. 12; Valder, Die
ADSp ’93: Einführung schadenverhütender Verhaltenspflichten, TranspR 1993, 81ff.
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I. Entstehungsgeschichte der CMR

1 Heute sagt man Infrastruktur, das schlichte Wort Verkehr tut es aber auch – frei-
lich mit allem, was dazugehört, wie Transportmitteln, Transportwegen, Um-
schlagseinrichtungen und Lagermöglichkeiten usw. Ohne (Güter-)Verkehr keine
Wirtschaft, eins bedingt das andere. Mehr Güter als für den eigenen Bedarf wer-
den nur dann gewonnen, hergestellt und verkauft, wenn sie an einen anderen Ort
zum Ge- oder Verbrauch befördert werden können. Das Beförderungsmittel, das
auf diese Weise die industrielle Revolution des vorigen Jahrhunderts ermöglicht
hatte, war die Eisenbahn. 1835 begann die erste deutsche Eisenbahn zwischen
Nürnberg und Fürth ihren Betrieb. Überall in Deutschland und in Europa wurden
Eisenbahnen gebaut, und bald wuchs das Netz in Deutschland und unter den mit-
teleuropäischen Staaten zusammen. Am 14.10.1890 wurde das erste internationa-
le Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) geschlossen, das das
Güterbeförderungsrecht international vereinheitlichte. Am 15.8.1924 folgten das
Brüsseler Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Regeln über Konnos-
sementes, die sog. Haager Regeln, die der Seefahrt weltweit eine einheitliche
Rechtsgrundlage verschafften, und am 12.10.1929 das Abkommen zur Verein-
heitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr
(Warschauer Abkommen, WA).

Dem Straßenverkehr fehlte bis dahin noch die Infrastruktur, es gab noch nicht
die für nennenswerte Güterbeförderung erforderlichen LKW und Landstraßen.
Nach der Überlandverkehrsordnung von 1931, einer Notverordnung, regelten das
Güterfernverkehrsgesetz von 1935 und die darauf 1936 erlassene Kraftverkehrs-
ordnung (KVO) den Straßengüterfernverkehr in Deutschland ordnungs- und pri-
vatrechtlich. Eine internationale Rechtsvereinheitlichung verhinderte der Zweite
Weltkrieg.

Vor Art. 1 Präambel
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2Zur Entstehungsgeschichte der CMR:2

Am 29.3.1948 regte das Internationale Institut für die Vereinheitlichung des Pri-
vatrechts (Unidroit) Beratungen über Privatrechtsfragen im Zusammenhang mit
der internationalen Straßengüterbeförderung an. Unter Vorsitz des schwedischen
Delegierten Bagge tagte eine Arbeitsgruppe, die zunächst aus dem Institut Uni-
droit, der Internationalen Handelskammer und der Internationalen Straßentrans-
port-Union (International Road Transport Union, IRU) bestand, später stieß
noch der Internationale Transport-Versicherungs-Verband hinzu (International
Union of Marine Insurance, IUMI). Diese Arbeiten griff bald die Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für Europa (Economic Commission for Eu-
rope, ECE) im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Unterausschusses Straßenver-
kehr des Binnenverkehrsausschusses auf und setzte in ihrer fünften Tagung
(4.–7.2.1952) ein engeres Komitee ein, das am 21.12.1953 einen Bericht samt
Vorentwurf vorlegte; TRANS/WP9/22. Dieser Vorentwurf samt verschiedener
Regierungsstellungnahmen bildete die Grundlage für die weiteren Tagungen ei-
ner besonderen Arbeitsgruppe der ECE, in denen der endgültige Wortlaut des
Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im grenzüberschreitenden Stra-
ßengüterverkehr (Convention on the Contrat for the International Carriage of
Goods by Road, Convention relative au Contrat de transport international de
marchandises par route, CMR) ausgearbeitet wurde.

3Die Tagungen der besonderen Arbeitsgruppe vom 12.–28.4.1955 und vom
12.–19.5.1956 fanden unter Vorsitz des schwedischen Delegierten von Sydow statt
(TRANS/152, TRANS/WP9/32 und TRANS/168, TRANS/WP9/35). Teilgenom-
men haben die Vertreter von 11 bzw. 15 Staaten sowie Beobachter internationaler
Organisationen, wie z.B. Unidroit, Internationale Handelskammer, Internationale
Straßentransport-Union. Am 19.5.1956 wurde das Übereinkommen in der Sonder-
tagung des Binnenverkehrsausschusses der ECE zur Unterzeichnung aufgelegt und
unterzeichnet durch die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Jugoslawien,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden und Schweiz.

4Die CMR ist in einer Urschrift in englischer und französischer Sprache verfasst,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist (Art. 51 Abs. 3 CMR). Die
deutsche Fassung ist, wie bei solchen Staatsverträgen üblich, für die Staaten des
deutschen Sprachraums – damals noch ohne DDR nur zwischen der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz3 – gemeinsam ausgear-
beitet worden und insofern eine zwar nicht verbindliche, aber amtliche Überset-
zung. Diese Arbeiten sind vom 17.–24.7.1956 in München und am 16. und
17.8.1956 in Bern verrichtet worden.4

5Völkerrechtlich ist die CMR am 2.7.1961 in Kraft getreten nach Hinterlegung
der ersten fünf Ratifikationsurkunden von Frankreich, Italien, Jugoslawien, Nie-
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derlande und Österreich. Die Bundesrepublik Deutschland hat die CMR durch
Gesetz vom 16.8.1961 ratifiziert.5 Für die Bundesrepublik Deutschland ist die
CMR in Kraft getreten am 5.2.1962. Beide Daten des Inkrafttretens sind bekannt
gegeben worden durch das Auswärtige Amt am 28.12.1961.6

6 Für Änderungen der CMR ist in Art. 49 ein Verfahren vereinbart worden, wie es
bei solchen Staatsverträgen üblich ist.7 Jede Vertragspartei kann die Einberufung
einer Revisionskonferenz verlangen, der Generalsekretär der Vereinten Nationen
teilt dieses Verlangen allen Vertragsparteien mit, und wenn binnen vier Monaten
seit dieser Mitteilung mindestens ein Viertel der Vertragsparteien zustimmt, hat
er die Revisionskonferenz einzuberufen. Eine solche Revisionskonferenz hat bis
jetzt einmal stattgefunden. Durch Protokoll vom 5.7.1978 ist Art. 23 Abs. 3 ge-
ändert und sind die Abs. 7–9 hinzugefügt worden. Dadurch wurde die Bemes-
sung der Höchsthaftung von bis dahin 25 Goldfranken (Gewicht 10/31 Gramm,
Feingehalt 0,900) in 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) geändert. Das Protokoll
ist für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 28.12.1980.8 Das
Goldfrankenumrechnungsgesetz vom 9.6.1980,9 mit dem das Protokoll vom
5.7.1978 ratifiziert wurde, hat diese Änderungen des Art. 23 innerstaatlich aber
schon vom 14.6.1980 an in Kraft gesetzt.10

7 Der Geltungsbereich des Übereinkommens vom 19.5.1956 über den Beförde-
rungsvertrag im Internationale Straßengüterverkehr (CMR) und des Protokolls
vom 5.7.1978 ist (in alphabetischer Reihenfolge) in folgenden Staaten in Kraft:11

Vertragsstaaten: Übereinkommen
in Kraft am:

Protokoll
in Kraft am:

Albanien 18.10.2006 12.04.2007
Armenien 07.09.2006 07.09.2006
Aserbaidschan 17.12.2006
Belarus 04.07.1993 27.10.2008
Belgien 17.12.1962 04.09.1983
Bosnien und Herzegowina 06.03.1992
Bulgarien 18.01.1978
Dänemark 26.09.1965 28.12.1980
Deutschland 05.02.1962 28.12.1980
Estland 01.08.1993 17.03.1994
Finnland 25.09.1973 28.12.1980
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Vertragsstaaten: Übereinkommen
in Kraft am:

Protokoll
in Kraft am:

Frankreich 02.07.1961 13.07.1982
Georgien 02.11.1999 02.11.1999
Griechenland 22.08.1977 14.08.1985
Iran 16.12.1998 16.12.1998
Irland 01.05.1991 01.05.1991
Italien 02.07.1961 16.12.1982
Jordanien 11.02.2009 11.02.2009
Jugoslawien, ehemaliges 02.07.1961
Kasachstan 15.10.1995
Kirgisistan 01.07.1998 01.07.1998
Kroatien 08.10.1991
Lettland 14.04.1994 14.04.1994
Libanon 20.06.2006 20.06.2006
Litauen 15.06.1993 15.06.1993
Luxemburg 19.07.1964 28.12.1980
Malta 20.03.2008 20.03.2008
Marokko 24.05.1995
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik 17.09.1991 18.09.1997
Moldau, Republik 24.08.1993 29.08.2007
Mongolei 17.12.2003
Montenegro 03.06.2006
Niederlande 02.07.1961 28.04.1986
Norwegen 29.09.1969 28.11.1984
Österreich 02.07.1961 20.05.1981
Polen 11.09.1962 21.02.2011
Portugal 21.12.1969 20.11.1989
Rumänien 23.04.1973 02.08.1981
Russische Föderation 01.12.1983
Schweden 01.07.1969 29.07.1985
Schweiz 28.05.1970 08.01.1984
Serbien 27.04.1992
Slowakei 01.01.1993 20.05.2008
Slowenien 25.06.1991
Sowjetunion, ehemalige 01.12.1983
Spanien 13.05.1974 09.01.1983
Syrien 09.12.2008
Tadschikistan 10.12.1996
Tschechische Republik 01.01.1993 27.09.2006
Tschechoslowakei, ehemalige 03.12.1974
Tunesien 24.04.1994 24.04.1994
Türkei 31.10.1995 31.10.1995
Turkmenistan 17.12.1996 17.12.1996
Ukraine 17.05.2007
Ungarn 28.07.1970 16.09.1990
Usbekistan 27.12.1995 25.02.1997
Vereinigtes Königreich 19.10.1967 28.12.1980
Zypern 30.09.2003 30.09.2003
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Besonders hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass die CMR nicht gilt für Trans-
porte zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich.12

II. Gegenstand des Übereinkommens

8 Gegenstand des Übereinkommens sind einheitliche Regeln über den Beförde-
rungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr. Das bedeutet:

1. Zivilrecht

9 Es handelt sich um Vertragsrecht, also um Bürgerliches oder Zivilrecht, nicht um
Ordnungsrecht. Das innerdeutsche Straßengüterbeförderungsrecht hat einen an-
deren, nämlich in erster Linie ordnungsrechtlichen Ansatz. Das GüKG erfasst in
§ 1 den Tatbestand Straßengüterbeförderung als solchen und unterteilt dann in
Beförderung für andere und in Beförderung für eigene Zwecke.

10 Die CMR hingegen setzt einen zivilrechtlich gültigen Vertragsschluss voraus und
regelt dann bestimmte Teile des Vertragsinhalts (dazu näher unter Rdn. 24). Die
Präambel betont, dass die CMR insbes. die in diesem Verkehr verwendeten Ur-
kunden – das meint in erster Linie den Frachtbrief13 – und die Haftung des
Frachtführers regelt. Zwingend gelten indessen alle Vorschriften der CMR außer
denen über das Innenverhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Frachtführern.14

2. Ordnungsrecht außerhalb der CMR

11 Die CMR enthält kein Ordnungsrecht, regelt also nicht, wer unter welchen Vo-
raussetzungen wie oft mit welchen Kraftfahrzeugen grenzüberschreitende Beför-
derungen ausführen darf.

12 Mit Inkrafttreten des Europäischen Binnenmarktes am 1.1.1993 sind alle quanti-
tativen, also mengenmäßigen Beschränkungen weggefallen, insbes. die Konzes-
sionierung (Genehmigung) und jede Kontingentierung (Höchstzahlen).15 Nach
Art. 3 dieser sog. Gemeinschaftslizenzverordnung vom 26.3.1992 unterliegt der
grenzüberschreitende Straßengüterverkehr innerhalb der EWG einer Gemein-
schaftslizenz. Diese wird von den Mitgliedstaaten jedem gewerblichen Güter-
kraftverkehrsunternehmer erteilt, der in einem Mitgliedstaat niedergelassen und
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12 BGBl. 1970 II, S. 793, BGBl. 1972 II, S. 684; BGBl. 1982 II, S. 639; BGBl. 1987 II, S. 187;
Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 15; Boesche, in: EBJS, Vor Art. 1 CMR
Rdn. 3.
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in diesem Mitgliedstaat gem. den Vorschriften über den Marktzugang (Zugang
zum Beruf des Verkehrsunternehmers) zur Durchführung grenzüberschreitenden
Güterkraftverkehrs berechtigt ist. Die Gemeinschaftslizenz wird für fünf Jahre
ausgestellt und kann erneuert werden.16 Die Gemeinschaftslizenz wird in
Deutschland von der Erlaubnisbehörde erteilt. Welche Behörde Erlaubnisbehörde
ist, bestimmt die jeweils zuständige Landesregierung gem. § 3 Abs. 7 GüKG.
Das Original der Gemeinschaftslizenz bewahrt der Unternehmer auf. Zur Mitfüh-
rung auf jeder Fahrt werden dem Unternehmer so viele beglaubigte Abschriften
der Gemeinschaftslizenz ausgestellt, wie ihm Fahrzeuge als volles Eigentum
oder aufgrund bestimmten anderen Rechts zur Verfügung stehen (Art. 5 der Ge-
meinschaftslizenzverordnung). Wegen des Marktzugangs siehe Rdn. 13.

3. Marktzugangsrecht außerhalb der CMR

13Vom Inkrafttreten des Europäischen Binnenmarktes am 1.1.1993 an gibt es nur
noch eine auf qualitativen Kriterien beruhende Marktzugangsregelung.17 Diese
Kriterien sind Zuverlässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit und fachliche Eig-
nung.

a) Zuverlässigkeit des Unternehmers oder Geschäftsführers

14Nach § 1 Berufszugangs-Verordnung für den Güterkraftverkehr muss davon aus-
gegangen werden können, dass Unternehmer oder Geschäftsführer das Unterneh-
men unter Beachtung der für den Straßengüterverkehr geltenden Vorschriften
führen sowie die Allgemeinheit bei dem Betrieb des Unternehmens vor Schäden
und Gefahren bewahren; sie dürfen nicht rechtskräftig verurteilt sein wegen
schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften einschließlich des Wirt-
schaftstrafrechts; sie dürfen keine schweren und wiederholten Verstöße begangen
haben u.a. gegen arbeits- und sozialrechtliche Pflichten, insbes. über die Lenk-
und Ruhezeiten des Fahrpersonals, gegen Vorschriften über Verkehrs- und Be-
triebssicherheit, gegen Vorschriften des GüKG oder auf diesem beruhenden
Rechtsverordnungen, gegen steuerliche Pflichten, gegen umweltschützende Vor-
schriften, insbes. des Abfall- und Emissionsschutzrechts.

b) Finanzielle Leistungsfähigkeit des Betriebs

15Nach § 2 Berufszugangs-Verordnung für den Güterkraftverkehr ist der Betrieb fi-
nanziell leistungsfähig, wenn die zur ordnungsmäßigen Betriebsführung erfor-
derlichen finanziellen Mittel verfügbar sind. Geprüft wird das anhand des Jahres-
abschlusses, sonst einer Vermögensübersicht; dabei sind u.a. maßgebend die
verfügbaren Finanzmittel einschließlich Bankguthaben, als Sicherheit verfügbare
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Mittel, Betriebskapital, Belastung des Betriebsvermögens. Die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit ist nicht gewährleistet, wenn erhebliche Steuerrückstände beste-
hen oder das Eigenkapital und die Reserven weniger betragen als 9000 Euro für
das erste und 5000 Euro für jedes weitere der vom Unternehmen eingesetzten
Fahrzeuge.18

c) Fachliche Eignung des Unternehmers oder Geschäftsführers

16 Nach §§ 3ff. Berufszugangs-Verordnung für den Güterkraftverkehr ist fachlich
geeignet, wer über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, z.B. über in der Anlage
3 der Verordnung aufgeführte Prüfungsgegenstände, nämlich die Sachgebiete
Recht, kaufmännische und finanzielle Verwaltung, technische Normen und tech-
nischer Betrieb, Straßenverkehrssicherheit, grenzüberschreitender Güterkraftver-
kehr. Die fachliche Eignung wird durch eine Prüfung oder durch mindestens fünf
Jahre leitende Tätigkeit in Unternehmen des gewerblichen Güterkraftverkehrs
oder in Speditionsunternehmen, welche gewerblichen Güterkraftverkehr betrei-
ben, nachgewiesen.

III. Beförderungsvertrag

1. Begriff

a) National

17 Der Beförderungsvertrag ganz allgemein und als solcher ist heute einheitlich
(mit Ausnahme des Seerechts) in § 407 HGB definiert worden.

b) International

18 International besteht die Zersplitterung fort. Je nach der Besonderheit des jewei-
ligen Beförderungsmittels und der Art seiner Verwendung bestehen international
Sonderregelungen (Rdn. 1).

c) Ergebnis für CMR

19 Die rechtliche Regelung des Verkehrs insgesamt ist ganz bunt und vielgestaltig
entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Von der rechtlichen Regelung in ihrer
Gesamtheit zu unterscheiden ist das einzelne Rechtsinstitut als solches. In den
deutschen Rechtsregelungen kommen fast einheitlich die Wörter Frachtgeschäft,
Frachtvertrag, Frachtführer vor, ggf. heißt es Luftfrachtführer oder Verfrachter,
im Landfrachtrecht ist einheitlich vom Frachtvertrag und Frachtführer die Rede.
Auch wenn der seerechtliche Verfrachter, der luftrechtliche Luftfrachtführer und
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der binnenrechtliche Frachtführer als Rechtsinstitute nebeneinanderstehen, kann
man ihnen einen einheitlichen Begriff entnehmen, den man mit Frachtführer
nicht falsch und nicht schlecht bezeichnet. Dasselbe gilt entsprechend vom
Frachtvertrag. Der allgemeine Begriff Fracht- oder Beförderungsvertrag wäre
dann eine zwischen zwei Partnern geschaffene Rechtsbeziehung, durch die je-
denfalls der eine Partner (= Frachtführer) die Verpflichtung übernimmt, das Gut
zum Bestimmungsort an den Empfänger zu befördern und ihm abzuliefern, und
regelmäßig der andere Partner die Verpflichtung zur Frachtzahlung übernimmt.

20Diese Begriffe von Fracht- oder Beförderungsvertrag und Frachtführer liegen
auch der CMR zugrunde. Für den deutschen, allerdings nicht verbindlichen
Wortlaut ergibt sich das nicht nur aus der Überschrift, dem Namen des Überein-
kommens, sondern auch aus der Präambel und dem Inbegriff der Regelungen:

– Es ist ein Vertrag
– zwischen zwei Personen,
– wodurch der eine, der Frachtführer, die Verpflichtung übernimmt, das Gut an

den Bestimmungsort zu befördern und dort dem Empfänger abzuliefern;
– das geschieht gegen Entgelt, d.h. der andere Partner übernimmt durch den

Vertrag die Verpflichtung zur Frachtzahlung.19

21Arnade20 geht aus von der Bestimmung ,,Vertrag über die Beförderung“, glaubt
indessen, darunter auch einen Speditionsvertrag im Sinne von § 453 HGB fassen
zu können. Darin sieht er sich bestärkt dadurch, dass auch die englische und die
französische Fassung ,,contract for the carriage of goods“ und ,,contrat de trans-
port de marchandises“ in demselben Sinne doppeldeutig seien. Das ist jedoch
nicht der Fall. Der französische Ausdruck ,,contrat de transport“ ist eindeutig ein
Vertrag über die Beförderung als Leistung, zu der – und nicht in Bezug auf wel-
che – sich der eine Partner verpflichtet. Spedition ist im Französischen ,,commis-
sion“, der Spediteur des § 453 HGB ist im Französischen der ,,commissionaire
de transport“. Auch der englische Wortlaut ist eindeutig. ,,Contract for the carria-
ge“ ist ein Vertrag, der die Beförderung zum Leistungsgegenstand hat. Wollte
man unter Verwendung der Wörter contract und carriage den Speditionsvertrag
im Sinne von § 453 HGB auf Englisch ausdrücken, müsste man sagen: contract
for the organization of carriage oder contract concerning carriage. Tatsächlich
hat die englische Sprache ein eindeutiges und weltweit benutztes Wort für den
Spediteur: forwarder oder forwarding agent. Das bestätigt die Eindeutigkeit des
Ausdrucks contract for carriage als Beförderungsvertrag. Nur das entspricht
auch dem Inbegriff der rechtlichen Regelungen durch die CMR.

Richtigerweise geht Arnade aus von dem Vertrag über die Beförderung, wie sich
das aus Name und Überschrift der CMR ergibt. Wenn und weil das aber schon ei-
nen eindeutigen Begriff beschreibt, bedarf es nicht mehr des Ausweichens auf
den Begriff des Frachtführers. Dieser Begriff ist sekundär. Der Frachtführer wird
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in § 425 HGB definiert durch den Typus des Vertrages, den er abschließt, nicht
umgekehrt. Richtigerweise stellt auch die CMR den Begriff des Beförderungs-
vertrags in den Vordergrund, und dann leitet sie die Bezeichnung des einen Part-
ners als Frachtführer daraus ab.

22 Der CMR liegt ein eindeutiger Begriff des Beförderungsvertrags zugrunde: Ein
gegenseitiger Vertrag zwischen zwei Personen, durch den die eine sich verpflich-
tet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort dem Empfänger abzulie-
fern, und durch den regelmäßig die andere sich verpflichtet, das Entgelt zu zah-
len. Erklärtermaßen regelt die CMR aber nicht den Vertrag insgesamt, sondern
nur Teile davon, insbes. hinsichtlich der verwendeten Urkunden und der Haftung
des Frachtführers (siehe Rdn. 10).

23 Nicht in der CMR behandelt und folglich dem jeweils anwendbaren nationalen
Recht überlassen bleiben z.B. Rechts- und Geschäftsfähigkeit der Vertragspart-
ner, Willensmängel, Stellvertretung, Vollmacht, Fristenregelung21 usw. Ebenfalls
nicht in der CMR geregelt sind der Anspruch auf das Beförderungsentgelt
(Fracht), das Pfand- und Zurückbehaltungsrecht und die Folgen der Nichterfül-
lung.22

2. Vertrag überhaupt

a) Konsens

24 Die CMR setzt einen Vertrag überhaupt und damit einen gültigen Vertragsschluss
voraus. Rechts-, Geschäfts-, Handlungsfähigkeit (Vollmacht, Anscheins-, Dul-
dungsvollmacht) usw. bleiben dem jeweils anwendbaren nationalen Recht über-
lassen. Jedenfalls setzt sowohl nach nationalem wie internationalem Recht ein
gültiger Vertragsschluss zwei übereinstimmende, rechtserhebliche Willenserklä-
rungen voraus. Der Wille muss nach deutschem Recht nicht ausdrücklich erklärt
werden, ein Vertrag kann auch stillschweigend oder durch schlüssiges Handeln
zustande kommen oder auch ohne Annahmeerklärung, wenn eine solche nach
der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist (§ 151 BGB).

b) Kein Formalvertrag

25 Nicht erforderlich ist die Einhaltung einer bestimmten Form, etwa der Ausstel-
lung (und Begebung) des Frachtbriefs. Nach Art. 4 CMR ist die Ausstellung
(und Begebung) eines Frachtbriefs für die Gültigkeit des Beförderungsvertrags
nicht konstitutiv notwendig.23
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c) Kein Realvertrag

26Anders als im früheren Recht (§ 61 EVO und § 15 KVO) ist nach der CMR auch
die Übergabe des Gutes nicht konstitutiv erforderlich für den Abschluss des Be-
förderungsvertrags. Die CMR unterscheidet nicht zwischen Wagenstellungsver-
trag (früher geregelt in § 14 KVO) und anschließendem Beförderungsvertrag,
sondern begnügt sich mit dem auf Beförderung als Leistung des Auftragnehmers
gerichteten Konsens. Was innerdeutsch Wagenstellungsvertrag war, war und ist
nach CMR bereits Beförderungsvertrag.24

3. Leistung: Beförderung, Ablieferung

a) Beförderung

27Beförderung ist Ortsveränderung von Personen oder Sachen, hier allerdings von
Gütern; wegen des Begriffs Güter siehe zu Art. 1 Rdn. 3. Richtung und Weite
(Entfernung) der Ortsveränderung spielen keine Rolle. Den Begriff der Beförde-
rung erfüllt auch das Tragen von Möbeln, Geräten, Maschinen o. Ä. von einem
Raum in den daneben liegenden oder von einem Stockwerk in ein anderes; Bei-
spiel: Trageumzug.25 Auch mit welchen Mitteln die Ortsveränderung bewirkt
wird, bleibt für den Begriff der Beförderung gleich, auch der Gepäckträger am
Bahnhof oder Flughafen leistet Beförderung.26 Im Rahmen der CMR ist aller-
dings das Beförderungsmittel nicht gleichgültig – die CMR regelt die Straßengü-
terbeförderung, d.h., die Beförderung mittels Kraftfahrzeugs (zu den Begriffen
Fahrzeug und Kraftfahrzeug siehe Art. 1 CMR Rdn. 24, 25).

b) Ablieferung

28Das Weiden einer Herde ist Ortsveränderung, aber nicht Beförderung; auch das
Treiben einer Herde zur Übernachtung in Stall oder Pferch ist Ortsveränderung,
aber keine Beförderung. Zur Beförderung gehört die Ablieferung an den Emp-
fänger. Die Ablieferung an den Empfänger am Bestimmungsort ist die eigentli-
che, die Hauptleistung des Frachtführers aufgrund des Beförderungsvertrags. An-
ders als das Weiden einer Herde kann deshalb das Treiben einer Herde, z.B.
Rinder im Wilden Westen zur Bahnstation, Beförderung und Ablieferung an ei-
nen Empfänger sein, z.B. einen Viehhändler. Weil die Ablieferung an den Emp-
fänger am Bestimmungsort die eigentliche Verpflichtung und Leistung des
Frachtführers ist, gehört der Frachtvertrag zum Typus des Werkvertrags, die Ab-
lieferung ist der geschuldete Erfolg.27 Ergänzend finden deshalb, wenn deutsches
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24 Zur Rechtsnatur des Beförderungsvertrags nach der CMR s. Anh. II Rdn. 11, 12; Helm, in:
Großkomm. HGB, Art. 4 CMR Rdn. 2; Koller, Art. 4 CMR Rdn. 1; Piper, S. 151, Rdn. 316.

25 Vgl. Bischof, GüKUMT, S. 26, Anm. 21.
26 Helm, in: Großkomm. HGB, § 425 HGB Rdn. 33; Baumbach/Hopt/Merkt, § 425 HGB

Rdn. 3.
27 Helm, in: Großkomm. HGB, § 425 HGB Rdn. 51; Koller, § 425 HGB Rdn. 15.



Recht gilt, die Vorschriften über den Werkvertrag Anwendung. Die Vorschriften
über Gewährleistung, Mängel, Schadensersatz, Verspätung, Unternehmerpfand-
recht werden zwar durch die frachtrechtlichen Sondervorschriften der CMR und
des HGB verdrängt, Anwendung finden aber insbes. die Vorschriften der §§ 632,
641, 646, 644 BGB über den Werklohn, die Vergütung, die Gegenleistung des
Absenders, weil CMR und HGB darüber keine Regelung enthalten.28

Die körperliche Ortsveränderung ist nicht möglich ohne körperliche Einwirkung
auf das Gut: Jemand muss das Gut auf das Fahrzeug laden, jemand muss das
Fahrzeug fahren, jemand muss das Gut entladen. Der Frachtführer oder Erfül-
lungsgehilfen müssen das Gut in Obhut nehmen.29 Außerdem enthält der Fracht-
vertrag Geschäftsbesorgungselemente, z.B. Art. 14 Abs. 2, Art. 16 Abs. 2 und
Abs. 3 CMR.30

c) Vertrag zugunsten Dritter

29 Weil regelmäßig, aber nicht notwendigerweise, der Empfänger eine andere Per-
son als Absender und Frachtführer ist, ist er Dritter. Der Frachtvertrag ist deshalb
Vertrag zugunsten Dritter, weil der Empfänger in bestimmter Weise begünstigt
und berechtigt ist (vgl. dazu im Einzelnen Art. 12 Rdn. 29 ff. und Art. 13
Rdn. 12 ff.). Absender und Empfänger können ein und dieselbe Person sein,
wenn nämlich bei einem Kauf ab Werk (Incoterms 1990 EXW) der Käufer den
Frachtführer mit der Abholung beauftragt; der Käufer ist dann Absender und
Empfänger zugleich. Er hat die Rechte und Pflichten beider gegenüber dem
Frachtführer. Im Zweifel geht die jeweils stärkere Rechtsposition vor. Das ist
meistens die des Absenders als des Vertragspartners (anders bei der Rüge des
Empfängers, vgl. dazu Art. 30 Rdn. 13). Wenn der Absender/Empfänger dem
Frachtführer einen anderen Empfänger (= Zweitempfänger) benannt hat, handelt
er dabei im Zweifel in seiner Absenderfunktion, der benannte Zweitempfänger31

wäre neuer vertragsmäßiger Empfänger und könnte als solcher nach Art. 12
Abs. 2 CMR einen abermals neuen Empfänger (= Drittempfänger) benennen,
ohne daran durch Art. 12 Abs. 4 CMR gehindert zu sein.32

4. Gegenleistung: Fracht

a) Fracht

30 Der Frachtführer ist Kaufmann, denn er betreibt i.d.R. seine Geschäfte als Han-
delsgewerbe, § 1 HGB. Der Frachtvertrag ist gegenseitig, entgeltlich. Das Entgelt
heißt Fracht, § 407 HGB, Art. 6 Abs. 1 lit. i) CMR. Die Fracht schuldet regelmä-

Vor Art. 1 Präambel

60 de la Motte/Temme

28 Vgl. dazu Rdn. 30ff., insbes. Rdn. 37.
29 Vgl. dazu Rdn. 58 und Art. 17 CMR Rdn. 3, 4ff., 9ff., 12.
30 Vgl. die Erläuterungen dort und Rdn. 34ff.
31 Art. 12 Abs. 1 CMR.
32 Vgl. Art. 12 Rdn. 38.



ßig der Vertragspartner des Frachtführers, er heißt Absender, § 407 Abs. 2 HGB,
Art. 5 CMR.

31Das schließt nicht aus, dass im Einzelfall ein anderer als der Absender und Ver-
tragspartner des Frachtführers sich zur Frachtzahlung verpflichtet, sei es nach
Abschluss des Frachtvertrags kumulativ – dann wohl regelmäßig gesamtschuld-
nerisch –, sei es privativ – ganz oder teilweise –, sei es ursprünglich bei Ab-
schluss des Frachtvertrags unter den drei Beteiligten: Frachtführer, Absender
(Auftraggeber und Leistungsberechtigter) und Frachtschuldner. Praktische Fälle
solcher Art sind Diplomaten- oder Beamtenumzüge wie überhaupt der Umzug
eines Mitarbeiters, wenn der Arbeitgeber die Umzugskosten übernimmt. Alle zi-
vilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten kommen vor und sind auch außerhalb
von Umzügen bei normalem Kaufmannsgut denkbar. Notfalls muss durch Ausle-
gung ermittelt werden, wer Absender, d.h. Vertragspartner des Frachtführers ist,
wer Frachtschuldner und ob dieser dem Frachtführer gegenüber unmittelbar die
Frachtschuld übernommen hatte.33

b) Standgeld

32Art. 6 Abs. 1 lit. i) CMR spricht im Zusammenhang mit den Angaben, die der
Frachtbrief enthalten muss, von den mit der Beförderung verbundenen Kosten,
einem Oberbegriff, der Fracht, Nebengebühren, Zölle und andere anfallende
Kosten ausdrücklich umfasst. Der Begriff Kosten ist damit nicht auf den Auf-
wendungsersatz des Frachtführers nach § 420 Abs. 1 HGB und des Beauftragten
nach §§ 675, 670 BGB beschränkt,34 sondern betrifft ausdrücklich auch die
Fracht als vom Absender geschuldete Gegenleistung. Der Begriff Standgeld
selbst ist der CMR fremd.35

Er stammte früher aus dem deutschen Tarifrecht (vgl. z.B. § 14 Abs. 5–8 KVO –
Vergütung für die Bereitstellung eines Fahrzeuges aufgrund Wagenstellungsver-
trags, das unbenutzt zurückgegeben wird, VII Nebengebührentarif, Teil II/5 des
GFT36). Standgeld war früher unter Tarifgeltung daher nicht etwa pauschalierter
Schadensersatz für entgangene Fracht – es kam nicht darauf an, ob und welche
Geschäfte mit welchem Gewinn dem Frachtführer entgangen waren –, sondern
Entgelt für die Leistung des Frachtführers, die durch Warten zusätzlich zu der
sonst vertragsmäßig geschuldeten Beförderungsleistung erbracht wird.

Heute ist der Begriff des Standgeldes in § 412 Abs. 3 HGB aufgenommen wor-
den.37 Es handelt sich dabei um die angemessene Vergütung, die der Frachtführer
verlangen kann, wenn er über die vereinbarte und/oder angemessene Lade- oder
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33 Vgl. Bischof, § 1 GüKUMT, Anm. 35; vgl. ferner Anh. I Rdn. 33.
34 Vgl. Rdn. 34ff., insbes. 35.
35 Koller, Vor Art. 1 CMR Rdn. 14 verweist aber mit Recht auf die Regelungen in Art. 10, 11

Abs. 2, 14, 15 und 16 Abs. 1 CMR.
36 Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht, C 525.
37 Begründung zum Regierungsentwurf des TRG, BR-Drucks. 368/97, S. 44.



Entladezeit hinaus an der Lade- oder Entladestelle warten muss.38 In der Praxis
werden Standgeldvereinbarungen bei Abschluss des Beförderungsvertrages we-
niger häufig zwischen gewerblichen Versendern und Spediteuren/Frachtführern
geschlossen, häufiger jedoch zwischen Spediteuren/Frachtführern und Frachtfüh-
rern.

c) Tariffreiheit

33 Die EWG-Tarifverordnung war zuletzt nochmals um ein Jahr über den
31.12.1988 hinaus verlängert worden, zugleich wurden die obligatorischen Tarife
auf das Referenztarifsystem umgestellt. Seit dem 1.1.1989 gab es also nur noch
Tarifempfehlungen.39 Ein Jahr später hat der Rat sodann sämtliche Tarife im
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr aufgehoben. Art. 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 4058/89 vom 21.12.1989, ABl. Nr. L 390/1 vom 30.12.198940 regelt:
,,Die Entgelte für Beförderungen gem. Art. 1 werden ab 1.1.1990 in freier Preis-
bildung zwischen den Vertragspartnern vereinbart.“ Art. 1 der Verordnung be-
stimmt, die Verordnung gelte für den gewerblichen Güterkraftverkehr zwischen
den Mitgliedstaaten, und zwar auch dann, wenn die Beförderung auf einer Teil-
strecke im Transitverkehr durch ein Drittland erfolge oder mit einem Straßen-
fahrzeug stattfinde, das ohne Umladung der Güter auf ein anderes Verkehrsmittel
verladen werde.

Das Bundesverkehrsministerium hat dem durch Verordnung über die Beför-
derungsentgelte im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr vom 4.3.1991,
BGBl. I, S. 616, entsprochen.41

Ist die Fracht nicht ausdrücklich vereinbart, so wird das übliche Entgelt geschul-
det (§§ 354 HGB, 632 BGB), hilfsweise das angemessene Entgelt.42

d) Nebenkosten

34 Die frei vereinbarte Fracht ist die Gegenleistung für die Leistung des Frachtfüh-
rers. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt für die Fracht die vorhersehbare
normale Beförderungsleistung des Frachtführers für dieses Gut auf dieser Reise
zu dieser Zeit ab. Für Sonder- oder Nebenleistungen kann daneben möglicher-
weise gesondert eine Vergütung gefordert werden. Zum Teil ergibt sich das aus
der CMR selbst, z.B.:

– Art. 7 Abs. 1 lit. a): Kosten infolge unrichtiger Bezeichnung der Empfängeran-
schrift oder der Ablieferungsstelle,

– Art. 8 Abs. 3: Kosten der Überprüfung von Gewicht oder Menge des Gutes,
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38 Zur Berechnung vgl. näher Koller, § 412 HGB Rdn. 49 und § 415 HGB Rdn. 16.
39 Vgl. dazu Pirk, Deregulierung des Preisbildungssystems im grenzüberschreitenden Güter-

kraftverkehr, TranspR 1989, 54.
40 Abgedruckt bei Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht, J 220.
41 Vgl. dazu Helm, Eine sonderbare Rechtsverordnung, TranspR 1992, 95.
42 BGHZ 94, 98, 104; Koller, § 407 HGB Rdn. 118.



– Art. 10: Kosten der Verbesserung anfänglich mangelhafter Verpackung des
Gutes,

– Art. 12 Abs. 5: Kosten der Ausführung einer Weisung des Verfügungsberech-
tigten,

– Art. 16 i.V. m. Art. 14 und 15: Kosten der Einholung und Ausführung von
Weisungen, der Ausladung und Einlagerung des Gutes im Falle von Beförde-
rungs- oder Ablieferungshindernissen, Kosten des Verkaufs von verderblichem
Gut,

– Art. 22 Abs. 2: Kosten der Ausladung und Vernichtung gefährlicher Güter.

Im Einzelnen siehe Erläuterung der vorstehenden Vorschriften.

35Die zu vergütenden Sonder- oder Nebenleistungen können bestehen in eigenen
Leistungen des Frachtführers – die Vergütung hätte dann Entgeltcharakter – oder
in Auslagen oder sonstigen Aufwendungen, wozu auch Opfer und Schäden gehö-
ren können – dann handelte es sich um Aufwendungsersatz aus Geschäftsbesor-
gung. Rechtsgrundlage sind deshalb die Entgeltlichkeit des CMR-Beförderungs-
vertrags selbst,43 ferner, soweit deutsches Recht Anwendung findet, § 354 HGB
(Entgeltlichkeit handelsgewerblicher Geschäftsbesorgung) und § 420 Abs. 1
HGB (hilfsweise Aufwendungsersatz des Geschäftsbesorgers gem. §§ 675, 670
BGB). Es muss sich um Leistungen handeln, die nicht schon durch die Fracht-
vereinbarung abgegolten sind und die oder deren Anlass nicht der Frachtführer
zu vertreten hat. Leistungen, die oder deren Anlass der verfügungsberechtigte
Absender oder Empfänger zu vertreten haben, werden dagegen regelmäßig in
Betracht kommen.

36Im Einzelnen: Regelmäßig durch die Fracht abgegolten sind beispielsweise Fahr-
zeugausstattung mit Isolier-, Kühl- oder Tiefkühleinrichtung, mit Ladebordwand,
Kran, Pumpe und Schläuchen bei Tankwagen, Gebläse und Schläuchen bei Silo-
fahrzeugen, ferner die Stellung von Containern, Gitterboxen, Paletten und ähnli-
chen Gefäßen und Geräten sowie von Ladehilfsmitteln wie Ketten, Gurten, Kei-
len, Planen, Decken usw. – Es ist schwer vorstellbar, dass solche Leistungen
vereinbart werden, ohne dass die Vergütung geregelt würde. Tritt der Fall den-
noch ein, käme der Grundsatz zum Tragen, dass die vereinbarte Fracht alle ver-
einbarten und voraussehbaren Leistungen des Frachtführers abgilt, bis zur Gren-
ze der Treuwidrigkeit, wenn es also gegen Treu und Glauben verstieße, dass sich
der Absender darauf beruft.

37Leistungen zur Transportbegleitung pflegt man besonders zu vereinbaren. Auch
hier (vgl. Rdn. 36 am Ende) gilt, dass mangels besonderer Vereinbarung die
Fracht alle vereinbarten und voraussehbaren Leistungen des Frachtführers bis
zur Grenze der Treuwidrigkeit abgilt. Bei Transportbegleitung ist beispielsweise
zu denken an Tierpfleger bei Tiertransporten, an Sicherheitskräfte ggf. mit Be-
gleitfahrzeug bei Transporten in oder durch die GUS-Staaten, aber durchaus
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auch in Mitteleuropa, Begleitung von Großraum- oder Schwertransporten44 durch
Polizei oder auch durch privates Begleitpersonal, private Begleitfahrzeuge ohne
oder mit Wechselverkehrszeichenanlage (WVA).45

38 Die Kosten für Einholung und Befolgung von Weisungen im Falle von Beförde-
rungs- oder Ablieferungshindernissen kann der Frachtführer nach ausdrücklicher
Regelung in Art. 16 Abs. 1 i.V. m. Art. 14 und 15 CMR neben der Fracht geson-
dert geltend machen.46 Es genügt, dass für den Frachtführer objektiv ein Beförde-
rungs- oder Ablieferungshindernis vorliegt. Auf Verschulden des verfügungsbe-
rechtigten Absenders oder Empfängers kommt es nicht an. Es darf nur der
Frachtführer den Umstand, der zu solchen Kosten geführt hat, nicht verschuldet
haben.

39 Führen in der CMR nicht geregelte Fälle dazu, dass der Frachtführer Sonder-
oder Nebenleistungen erbringt, so hängt die Erstattung dieser Kosten (Eigenleis-
tungen oder Aufwendungen), sofern sie nicht schon durch die Fracht abgegolten
sind,47 einmal davon ab, ob der verfügungsberechtigte Absender oder Empfänger
Mitwirkungs-, also Vertragspflichten verletzt oder sonst den anlassgebenden Um-
stand zu vertreten hat. Zu denken wäre etwa an grundlose Verzögerung der Be-
oder Entladung. Ist der Umstand dagegen nicht von Absender oder Empfänger
zu vertreten, tritt er vielmehr zufällig von außen auf, so kommt es darauf an, ob
der Frachtführer die Sonder- oder Nebenleistung für erforderlich halten durfte,
um die Vollendung des Werks, nämlich den Ablauf der Beförderung und die Ab-
lieferung an den Empfänger zu sichern. Hierfür kommen beispielsweise in Be-
tracht Nachbesserung unterwegs mangelhaft gewordener Verpackung (anfängli-
che Mangelhaftigkeit fällt unter Art. 10 CMR, vgl. dort und oben Rdn. 34) oder
unzureichender Befestigung des Gutes, sonstige unvorhersehbare, unterwegs er-
forderlich werdende Ladungsfürsorge (Nachbeeisung bei temperaturgeführten
Transporten), Arbeitsleistung bei zoll-, polizei-, steuer- oder verwaltungsbehörd-
lichen Überprüfungen (Öffnen und Verschließen der Packstücke, Sortieren des
Inhalts, Probeentnahme usw.). Die dafür entstehenden Kosten darf der Frachtfüh-
rer für erforderlich halten48 und kann sie folglich ersetzt verlangen. Das gilt nur
dann nicht, wenn der Aufwand unverhältnismäßig groß wäre und im Missverhält-
nis zum Wert des Gutes oder zum Betrag der Fracht stände. Wiederum darf der
Frachtführer den Umstand, der zu solchen Kosten führt, nicht zu vertreten haben.

40 Etwas Besonderes gilt in Fällen, in denen es um Verzögerung geht, als Sonder-
oder Nebenleistung des Frachtführers (z.B. Standgeld) für unvorhersehbaren
Aufenthalt in Betracht kommen.49 Bei Verzögerungen hat der Frachtführer nicht
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48 §§ 675, 670 BGB.
49 Zu Standgeld vgl. Rdn. 32 und Anh. II Rdn. 63.



nur Vorsatz und Fahrlässigkeit, also Verschulden, zu vertreten – so im Zweifel
nach § 276 BGB –, sondern die gesteigerte Sorgfalt im Maßstab des Art. 17
Abs. 2 CMR: die äußerste persönlich und wirtschaftlich zumutbare Sorgfalt.50

Wenn der Frachtführer für Verzögerungsschäden haftet, die deshalb eintreten,
weil er nicht diese äußerste Sorgfalt angewandt hat, dann kann er sich diese Ver-
zögerungen und Aufenthalte nicht als Leistung vergüten lassen.

41Die Frachtvereinbarung bei originärem Frachtvertrag ist keine Fixkostenverein-
barung eines Spediteurs im Sinne von § 459 HGB. Diese umfasst nicht nur die
Vergütung speditioneller Leistungen, sondern gilt auch die Beförderungsleistung
ab, mag die Beförderung normal verlaufen oder auf Hindernisse oder Schwierig-
keiten stoßen, deren Überwindung Kosten verursacht. Die Fixkostenvereinbarung
deckt bis zur Grenze des ,,Üblichen“ auch Unvorhersehbares ab (vgl. § 459 HGB
letzter Halbsatz), die Fracht des CMR-Beförderungsvertrags dagegen ,,nur“ die
vereinbarten oder voraussehbaren Leistungen des Frachtführers.

e) Fälligkeit der Fracht

42Die Fälligkeit der Fracht ist heute in § 420 Abs. 1 HGB geregelt; sie ist bei Ab-
lieferung zu zahlen. Normalerweise ist die Beförderung vollendet mit der Ablie-
ferung an den vertragsmäßigen Empfänger.51 Ablieferung ist Bereitstellung im
Einvernehmen mit dem Empfänger; insoweit hat der Frachtführer bei der Auslie-
ferung des Gutes an den Empfänger mitzuwirken. Vollendet ist die Beförderung
dann mit der Übergabe an den Empfänger, und damit ist der Frachtanspruch fäl-
lig.52 Im Falle von Beförderungs- oder Ablieferungshindernissen tritt an die Stel-
le der Ablieferung das Ablieferungssurrogat Einlagerung. Art. 16 Abs. 2 CMR
sagt ausdrücklich, dass damit die Beförderung als beendet gilt. Damit ist Fracht
verdient. Freilich hat der Frachtführer nicht voll entsprechend dem Vertrag er-
füllt, aber er hat im Sinne des Vertrages eine Teilleistung erbracht: Je näher er
räumlich dem vereinbarten Ablieferungsort gekommen ist, einen desto größeren
Anteil der vereinbarten Leistung hat er erbracht und folglich die Gegenleistung
entsprechend verdient. Früher musste der Rechtsgedanke des § 641 Abs. 1 Satz 2
BGB bemüht werden. Das Werk ist teilweise vollendet, und entsprechend anteilig
ist die Fracht verdient. Heute regelt § 420 Abs. 2 HGB, dass dem Frachtführer
im Fall von Beförderungs- und Ablieferhindernissen die anteilige Fracht für den
zurückgelegten Teil der Beförderung gebührt.

Zu vergüten ist also die sog. Distanzfracht, d.h. der der zurückgelegten Beförde-
rungsstrecke im Verhältnis zur vertragsmäßigen Gesamtstrecke entsprechende
Anteil. Hat beispielsweise die vertragsmäßige Gesamtstrecke 1200 km betragen
und ist die Beförderung nach 800 km Fahrstrecke durch ein nicht vom Frachtfüh-
rer zu vertretendes Beförderungs- oder Ablieferungshindernis endgültig unmög-
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lich geworden und lagert er dort ein, so hat er zwei Drittel der Vertragsfracht ver-
dient. Lagert der Frachtführer bei sich selbst ein, gilt nun Verwahrungs-, d.h. La-
gerrecht (siehe dazu im Einzelnen Art. 16 Rdn. 16).

f) Frachtüberweisung und Nachnahme

43 Der Ausdruck Frachtüberweisung stammt aus dem früheren deutschen Recht
(§ 69 Abs. 1 EVO und § 21 Abs. 1 KVO). Danach hat der Absender die Wahl, ob
er die Fracht bei Aufgabe des Gutes bezahlen oder auf den Empfänger überwei-
sen will. Frachtüberweisung bedeutet nicht einen Vertrag zwischen Absender
und Frachtführer zu Lasten des Empfängers, der die Fracht zahlen soll; einen
Vertrag zu Lasten Dritter gibt es nicht.53 Die Frachtüberweisung hat ihren Grund
darin, dass der Frachtführer die Fracht mit Ablieferung an den Empfänger ver-
dient hat (Rdn. 42), dass Gütertransport weithin der Erfüllung von Kaufgeschäf-
ten dient und sehr viele Kaufverträge – gerade als Versendungskauf gem. § 447
BGB – die Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Käufers enthalten. Dann ist
es kaufmännisch einfach und vernünftig, wenn der Käufer, der aufgrund des
Kaufvertrages die Beförderung bezahlen soll, in seiner Eigenschaft als Empfän-
ger die Fracht direkt an den Frachtführer zahlt. Gütertransport ist ein kaufmänni-
sches Geschäft, und auf diese Weise wird es am einfachsten abgewickelt.54

44 Frachtüberweisung bedeutet daher, dass zwar der Absender als Vertragspartner
Frachtschuldner ist und bleibt,55 dass aber der Frachtführer sich mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmannes um Einziehung der Fracht vom Empfänger be-
mühen soll. Dazu dient ihm die Vorschrift, dass der Empfänger durch Annahme
von Gut und Frachtbrief verpflichtet wird, dem Frachtführer nach Maßgabe des
Frachtbriefes Zahlung zu leisten.56 ,,Nach Maßgabe des Frachtbriefs“ oder, wie
es in Art. 13 Abs. 2 CMR heißt, ,,die aus dem Frachtbrief hervorgehenden Kos-
ten“ bedeutet nicht, dass der geschuldete Betrag ziffernmäßig im Frachtbrief ge-
nannt sein müsste. Es genügt vielmehr, wenn der Frachtbrief den Umfang der
Zahlungspflicht des Empfängers durch Bezugnahme auf einen Tarif erkennen
lässt.57 Der zu zahlende Betrag muss sich überhaupt aus dem Frachtbrief ermit-
teln lassen.58

Versäumt der Frachtführer, sich um das Inkasso zu bemühen, kann das die Ver-
letzung einer beförderungsvertraglichen Nebenpflicht sein,59 die dem Absender
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53 BGH, 7.12.1959 – II ZR 36/58, VersR 1960, 111; Willenberg, § 21 KVO Rdn. 1.
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56 Art. 13 Abs. 2 CMR, § 25 Abs. 1f. KVO, § 436 HGB.
57 BGH, 13.1.1970 – I ZR 35/69, NJW 1970, 604 mit Literaturhinweisen.
58 Vgl. Art. 13 CMR Rdn. 36; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 13 CMR Rdn. 4 und § 436

HGB Rdn. 15; Koller, Art. 13 CMR Rdn. 11; Lenz, Rdn. 1013; BGH, 25.4.1991 – III ZR 74/
90, VersR 1991, 1037, 1038: ,,die dem Frachtbrief zu entnehmenden Auslagen“.

59 Koller, § 21 KVO Rdn. 2; Willenberg, § 21 KVO Rdn. 3.



jedenfalls ein Leistungsverweigerungsrecht bietet, wenn der Frachtführer von
ihm Zahlung verlangt. Absender und Empfänger sind deshalb nicht echte Ge-
samtschuldner, der Frachtführer hat kein beliebiges Wahlrecht, wen er in An-
spruch nehmen will. Untereinander sind Absender und Empfänger regelmäßig
gerade nicht zu gleichen Anteilen zur Frachtzahlung verpflichtet, regelmäßig ist
im Kaufvertrag etwas anderes bestimmt (vgl. § 426 Abs. 1 BGB). Und wenn ei-
ner durch Frachtzahlung den Frachtführer befriedigt, geht die Frachtforderung
auch nicht auf ihn über (§ 426 Abs. 2 BGB).60

45Die Grundsätze über die Frachtüberweisung gelten auch außerhalb der Tarife für
Eisenbahn und Güterfernverkehr, also auch für die Beförderungsverträge nach
CMR. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit für den Beförde-
rungspreis (Rdn. 33). Üblicherweise wird dafür die Vereinbarung ,,unfrei“ ver-
wandt. Durch die Vereinbarung ,,unfrei“ wird der Frachtführer verpflichtet, sich
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers um die Einziehung der Fracht –
und der sonstigen Kosten – vom Empfänger zu bemühen. Er muss den Empfän-
ger also bei Ablieferung vor Übergabe zur Zahlung auffordern. Er kann sein
Pfandrecht ausüben und das Gut nur Zug um Zug gegen Frachtzahlung aushändi-
gen (Art. 13 Abs. 2 CMR). Das muss er aber nicht tun. Befinden sich beispiels-
weise mehrere Partien auf dem LKW und würde das Verbleiben dieser Partie auf
dem LKW die Ablieferung und Ausladung der anderen Partien an andere Emp-
fänger behindern oder hat der CMR-Frachtführer bereits eine Rückladung in
Aussicht, für deren Beförderung er seinen LKW frei und entladen braucht, so
darf er abliefern und übergeben, ohne die Fracht sofort einzuziehen. Er muss
dann aber nachträglich dem Empfänger eine Rechnung über die Fracht schicken
und ihn zur Zahlung auffordern. Er muss nicht klagen oder einen Rechtsanwalt
beauftragen. Misslingt das Inkasso beim Empfänger, so bleibt der Absender als
Vertragspartner und Frachtschuldner zahlungspflichtig.

46Von der Frachtüberweisung zu unterscheiden ist die Nachnahme. Den Nachnah-
mebetrag muss der Frachtführer vom Empfänger einziehen, andernfalls darf er
das Gut nicht abliefern, insbes. nicht dem Empfänger übergeben,61 und hat den
Wert des Nachnahmebetrages an den Absender auszukehren. Bei der Frachtüber-
weisung hat der Frachtführer sich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
um das Inkasso der Fracht und etwaiger sonstiger Kosten beim Empfänger zu be-
mühen und behält alsdann den Betrag.62

– Die Nachnahme dient dem – sofortigen – Inkasso zugunsten des Absenders;
davon macht der Verkäufer beispielsweise Gebrauch, wenn er den Kaufpreis
sofort bezahlt haben möchte. Die Frachtüberweisung dagegen dient der Ver-
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60 Insoweit Valder, Rechtsprobleme bei Unfrei-Sendungen, Der Spediteur 1994, 27; vgl. oben
Rdn. 43 a.E., unvollständig.

61 Vgl. zu Art. 21 Rdn. 104.
62 Valder, Rechtsprobleme bei Unfrei-Sendungen, Der Spediteur 1994, 27: Mit der Nachnahme
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einfachung der Abwicklung eines Versendungskaufs auf Rechnung des Käu-
fers.

– Wert-(Kaufpreis-)Nachnahme und Frachtüberweisung können innerhalb des-
selben Vertrages vereinbart werden; Frachtnachnahme und Frachtüberweisung
schließen sich jedoch gegenseitig aus.

5. Leistungsstörungen

a) Störungen der Beförderungsleistung

47 Wegen Totalverlust, Teilverlust, Beschädigung und Lieferfristüberschreitung
siehe im Einzelnen Art. 17ff. Die CMR weist bewusst kein geschlossenes
System der Leistungsstörungen auf.63 Liegt eine sonstige Schlechterfüllung oder
eine Nebenpflichtverletzung vor, die bei Anwendbarkeit des deutschen nationa-
len Rechts nach den Regeln der sog. positiven Vertragsverletzung (§ 280 Abs. 1
BGB) zu lösen sind, ist dies dann möglich, wenn die CMR bewusst keine Rege-
lung enthält, wobei aber die Haftungsbegrenzung nach § 433 HGB zu beachten
ist.64 Die Frage, ob ein CMR-Vertrag als absolutes oder relatives Fixgeschäft
wirksam geschlossen werden kann, wurde unter Verweis auf die abschließenden
Regelungen über die Lieferfristüberschreitung verneint.65

b) Störungen der Entgeltleistung

48 Bei Unmöglichkeit, Unvermögen, Verzug der Frachtzahlung richten sich die
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach dem jeweils anwendbaren natio-
nalen Recht. Nach deutschem Recht sind die §§ 420 und 421 HGB sowie die
§§ 280ff. und 320ff. BGB zu beachten.66

6. Einfluss von Störungen der Beförderungsleistung auf den
Frachtanspruch; Art. 23 Abs. 4 CMR

a) Wegfall des Frachtanspruchs

49 Bei Totalverlust des Gutes findet keine Ablieferung statt. Die Fracht ist nicht
verdient.67 Dem Totalverlust ist hier die Totalbeschädigung gleichzustellen, da
der Transport für den Empfänger wertlos war. Das Werk-, hier also das Abliefe-
rungsrisiko trägt der Frachtführer, § 644 BGB. Der Anspruch auf Fracht und Ne-
benkosten entfällt.
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65 OLG Düsseldorf, 7.3.2007 – 18 U 115/06, TranspR 2007, 196.
66 Vgl. im Einzelnen Boesche, in: EBJS, Vor Art. 1 CMR Rdn. 20 m.w.N.
67 §§ 641, 646 BGB Rdn. 42.



b) Rückforderung des Vorausgezahlten als eigenständiger Anspruch aus
internationalem Einheitsrecht

50War die Fracht vorausbezahlt, muss sie folglich zurückerstattet werden. Das
schreibt Art. 23 Abs. 4 CMR ausdrücklich vor. Nach deutschem Recht könnte
der Anspruch auf Rückzahlung der vorausbezahlten Fracht ein Bereicherungsan-
spruch sein, und der Frachtführer könnte bei Rechtsfolgeverweisung auf
§§ 812ff. BGB den Einwand des Wegfalls der Bereicherung erheben, § 818
Abs. 3 BGB. Das berücksichtigte indessen nicht genügend den eigenständigen
Charakter der Vorschrift des Art. 23 Abs. 4 CMR als internationales Einheits-
recht. Sie sagt ja nicht nur, dass bei Totalverlust der Frachtanspruch ganz und bei
Teilverlust anteilig entfällt und vorausbezahlte Fracht zurückzuerstatten ist, son-
dern sie bestimmt i.V. m. Art. 25 Abs. 1 CMR, der ausdrücklich auch auf Art. 23
Abs. 4 CMR verweist, dass entsprechend anteilig dasselbe bei Beschädigung
gilt: Auch bei Beschädigung mindert sich entsprechend der Höhe des Schadens,
also der Wertminderung, der Anspruch auf Fracht, und vorausbezahlte Fracht ist
dementsprechend anteilig zurückzuerstatten. Dies entspricht nun auch dem deut-
schen Recht, vgl. § 432 HGB. Der vollständige oder anteilige Rückforderungsan-
spruch aus Art. 23 Abs. 4 CMR im Falle vorausbezahlter Fracht ist ein auf inter-
nationalem Einheitsrecht beruhender, eigenständiger Anspruch, und deshalb
kann ihm nicht mit Wegfall der Bereicherung begegnet werden.68

51Bei Totalverlust ist die Fracht (mit Nebenkosten, siehe Rdn. 54) überhaupt nicht
verdient, etwa Vorausbezahltes ist voll zurückzuerstatten, bei Teilverlust und bei
Beschädigung anteilig. Bei Frachten, die üblicherweise nach Güterart, Gewicht
und Entfernung aufgebaut sind, könnte man bei Teilverlust den zu erstattenden
Anteil nach Gewicht rechnen. Weil aber bei Beschädigung das Ausmaß der Wert-
minderung nach Art. 25 Abs. 1 CMR entscheidend ist, sprechen Gründe einheit-
licher Handhabung des Rückforderungsanspruchs dafür, auch bei Teilverlust den
Rückforderungsanspruch nach der Wertminderung zu rechnen. Dafür spricht
auch, dass der Verlust von Teilen die ganze Sendung entwerten kann.69 Wenn
man den Rückforderungsanspruch bei jeder Art von Güterschaden einheitlich
nach dem Grad des Wertverlustes bemisst, gelangt man zu einheitlicher Handha-
bung. Dem widerspricht es nicht, dass der Rückforderungsanspruch kein Scha-
densersatzanspruch ist (Rdn. 55). Er wird nur der Höhe nach durch das Ausmaß
des Güterschadens bestimmt. Dies entspricht insbes. § 432 HGB, letzter Halb-
satz.

52Auf den Rückforderungsanspruch finden Art. 31 CMR über den Gerichtsstand
und Art. 32 CMR über die Verjährung Anwendung. Sofern nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegen, beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr. Ihr Beginn
hängt nicht ab von Charakter und Inhalt des Anspruchs. Die Verjährungsvor-
schriften des Art. 32 CMR gelten nicht nur für Ansprüche, die ihren Rechtsgrund
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481 = RIW 1989, 389.

69 Vgl. zu Art. 23 CMR Rdn. 19.



in der CMR oder einem CMR-Beförderungsvertrag haben, sondern für alle An-
sprüche,70 die tatbestandlich-tatsächlich aus einer Beförderung herrühren, wenn
nur diese Beförderung der CMR unterliegt.71 Deshalb fällt darunter auch der
Rückforderungsanspruch zuviel gezahlter Fracht gem. Art. 23 Abs. 4 CMR. Und
deshalb richtet sich der Beginn der Verjährungsfrist tatbestandlich-tatsächlich
nach den in Art. 32 Abs. 1 lit. a) bis c) CMR genannten Tatumständen, mit denen
der Frachtrückforderungsanspruch zu tun hat: Wird zuviel bezahlte Fracht zu-
rückgefordert wegen Teilverlust oder Beschädigung, so beginnt die Verjährungs-
frist mit der Ablieferung (lit. a), bei Totalverlust mit dem Ende der vereinbarten
Lieferfrist oder mit Ablauf des 60. Tages nach Übernahme des Gutes durch den
Frachtführer (lit. b). Andere Fälle als Totalverlust, Teilverlust oder Beschädigung
gibt es nicht; insbes. besteht bei Lieferfristüberschreitung kein Frachtrückforde-
rungsanspruch (vgl. Rdn. 53).

53 Im Falle der Lieferfristüberschreitung gilt der Verfall der Fracht nicht, hier gibt
es keine Rückforderung. Art. 23 Abs. 4 CMR behandelt ausdrücklich nur Total-
und Teilverlust, Art. 25 CMR die Beschädigung, beide gelten daher nicht für den
reinen Vermögensschaden durch Lieferfristüberschreitung. Hier wird ja tatsäch-
lich die vollständige Substanz abgeliefert, folglich ist die Fracht auch in voller
Höhe verdient. Bei Überschreitung der Lieferfrist wird – anders als beim Güter-
schaden – nicht Wertersatz geschuldet, sondern Schadensersatz, Art. 23 Abs. 5
CMR. Die vielleicht vergebliche Aufwendung der Fracht kann im Einzelfall bei
der Berechnung des erlittenen Schadens eine Rolle spielen und in die Schaden-
rechnung eingehen. Die Höhe der Fracht begrenzt jedenfalls die Entschädigungs-
leistung.72

54 Der Rückforderungsanspruch bezieht sich nicht nur auf die Fracht im engeren
Sinne, sondern auch auf ,,Zölle und sonstige aus Anlass der Beförderung entste-
hende Kosten“. Dieser Begriff erscheint nun in einem besonderen Licht.73 Wenn
und weil Art. 23 Abs. 4 CMR den Satz aufstellt, dass im Falle von Güterschaden
der Frachtführer die Fracht nicht voll verdient und folglich etwa vorausbezahlte
Fracht anteilig zurückzuerstatten hat, kann das nicht nur für die Fracht im enge-
ren Sinne gelten, sondern auch für die Nebenkosten, die der Frachtführer neben
der Fracht sonst verlangen könnte: Ersatz von Aufwendungen und Vergütung ei-
gener Nebenleistungen, die der Frachtführer zum Zwecke der Beförderung dieses
Gutes auf dieser Reise gemacht und erbracht hatte und die er für erforderlich hat-
te halten dürfen.74 Der Rückforderungsanspruch des Art. 23 Abs. 4 CMR betrifft
damit nicht nur die Fracht, sondern das Gesamtentgelt des Frachtführers.

55 Art. 23 Abs. 4 CMR behandelt also nicht Schadensersatz des Absenders oder
Empfängers, sondern den Einfluss von Güterschaden auf das Entgelt des Fracht-
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führers, ob und in welcher Höhe er es verdient hat, wie viel er ggf. fordern kann
und wie viel er folglich im Falle der Vorauszahlung zurückerstatten muss.

IV. Abgrenzung gegenüber anderen Verkehrsverträgen

1. Oberbegriff Verkehrsvertrag

56Verkehrsvertrag ist der Oberbegriff aller Verträge über alle Leistungen, die mit
Gütertransport zusammenhängen. Er stammt aus Ziff. 1.1 SVS/RVS und findet
sich heute in Ziff. 2.1 ADSp. Danach sind Verkehrsverträge alle Speditions-,
Fracht- und Lagerverträge einschließlich aller üblichen Nebenleistungen. Mit
dem Begriff Verkehrsvertrag ziehen die ADSp eine Klammer um alle transport-
relevanten Vertragstypen. Die ADSp gelten für alle Arten von Verkehrsverträgen.
Der Begriff umfasst so den ganzen Arbeitsbereich des Spediteurs, nicht nur die
reine Besorgung nach § 453 HGB (vgl. Rdn. 73).

57Zur Abgrenzung des CMR-Frachtvertrages von der Spedition siehe im Einzelnen
Rdn. 64ff., insbes. Rdn. 77–89.

Lagerung ist die stationäre Ruhe und Aufbewahrung von Gütern des Auftrag-
gebers, dem Einlagerer; gewollt, verfügt, disponiert und folglich als Hauptleis-
tung vereinbart.75 Davon zu unterscheiden ist die verkehrsbedingte Lagerung,
auch Vor-, Zwischen- oder Nachlagerung genannt.76 Die verkehrsbedingte Zwi-
schenlagerung ergibt sich aus dem Ablauf der Gesamtbeförderung, vergleichbar
dem Zwischenaufenthalt im Wartesaal beim Umsteigen zwischen zwei Zügen.

2. Fracht- und verwandte Verträge

a) Frachtvertrag

58Der Fracht- oder Beförderungsvertrag (zum Begriff vgl. oben Rdn. 17ff., insbes.
Rdn. 22) hat als Hauptleistung zum Inhalt die körperliche Ortsveränderung des
Gutes. Der Absender bestimmt das Ziel, den Empfänger, der Frachtführer be-
stimmt den Weg und hat Obhut über das Gut. Deshalb haftet er auch für Güter-
schäden, die während seiner Obhuts- oder Gewahrsamszeit eintreten. Besteht,
wie nach Art. 17 CMR, Ladungshaftung auch ohne Verschulden, spricht man
von Obhuts-, Gefährdungs- oder Gewährhaftung.77
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b) Miete des Beförderungsmittels

59 Es kommt vor, dass das Transportfahrzeug als Beförderungsmittel einem anderen
zum Gebrauch überlassen, also vermietet wird. Der Mieter bestimmt den Einsatz
des Fahrzeuges, führt Regie und hat das Beförderungsgut in seiner Obhut. Der
reine Mietvertrag unterliegt natürlich nicht der CMR. Liegt eine Umgehung des
GüKG vor, kann ein solcher Vertrag aber als CMR-Beförderungsvertrag angese-
hen werden.78

Wird nicht nur das Beförderungsmittel selbst, sondern einschließlich Kraftfahrer
gemietet, wäre das eine Kombination von Miete mit Dienstverschaffung (Arbeit-
nehmerüberlassung); die Regie liegt wiederum beim Mieter.

c) Charter

60 Behält dagegen der Vermieter Beförderungsregie und Obhut, wäre das eine be-
sondere Form eines Frachtvertrages. Man spricht von Charter, Frachtcharter oder
Verfrachtung des Schiffes, vgl. §§ 556, 557 HGB. Der Vercharterer überlässt
dem Charterer ganz oder teilweise das Schiff, und der Charterer benutzt den ihm
zur Verfügung gestellten Schiffsraum mit den Gütern, die er befördern lassen
möchte. Im Einzelfall kann die Abgrenzung schwierig sein, insbesondere wenn
der Charterer nicht ,,eigenes“ Gut in dem ihm zur Verfügung gestellten Schiffs-
raum befördern lässt, sondern seinerseits als Verfrachter konsensual einen See-
Frachtvertrag abschließt und diesen dadurch erfüllt, dass er die zu befördernden
Güter in den ihm zur Verfügung gestellten Schiffsraum lädt oder laden und be-
fördern lässt.79 Denkbar ist Charter auch im Straßengüterverkehr, müsste aber
ausdrücklich vereinbart sein.

d) Lohnfuhr

61 Vom Begriff her ist Lohnfuhr eine Kombination von Miete und Dienstverschaf-
fung ähnlich der Charter; von Lohnfuhr spricht man indessen nur im Straßengü-
terverkehr. In der Schiff- und Luftfahrt hat sich der Begriff Charter eingebürgert.
Die Lohnfuhr war in § 25 AGNB, die seit dem 1.7.1998 nicht mehr gelten, als
Sonderfall des Beförderungsvertrages im Straßengüternahverkehr erwähnt. Da
die Unternehmereigenschaft im Straßengüterverkehr ordnungsrechtlich durch
das GüKG reglementiert ist, kann ein Unternehmer diese seine ordnungsrechtli-
che Unternehmereigenschaft nicht vertragsrechtlich auf einen anderen übertra-
gen, er hat die Obhut über das Gut und schuldet die Ablieferung.80 Der Auftrag-
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80 OLG Hamm, 12.2.1987, TranspR 1988, 65; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR
Rdn. 29.



geber (= ,,Mieter“ und ,,Dienstberechtigter“) bestimmt den Einsatz des Fahrzeu-
ges im Einzelnen.81 Trotz dogmatischer Untiefen und arbeitsrechtlicher Proble-
me, die hier nicht erörtert werden sollen, kommen Jesser-Huß82 und Otte83 zu
der praktisch einfachen Lösung, dass der Lohnfuhrunternehmer nach der CMR
haftet, wenn der Zweck der Lohnfuhr die grenzüberschreitende Beförderung von
Gütern ist.

Im Gegensatz zum BGH, der allerdings bisher nur nationale Lohnfuhr, also nicht
grenzüberschreitende Lohnfuhr zu entscheiden hatte und dabei unter altem
GüKG immer zu einer Haftung des Lohnfuhrunternehmers nach Frachtrecht ge-
langte,84 hat der OGH entschieden, dass der Lohnfuhrvertrag nicht der CMR un-
terliegt und deshalb der Lohnfuhrunternehmer auch nicht nach der CMR haftet.85

Diesen Rechtsstandpunkt hat der OGH drei Jahre später bestätigt.86 Der OGH
vertritt die Ansicht, der Lohnfuhrunternehmer habe nur für die durchschnittliche
berufliche und fachliche Qualifikation und die Arbeitsbereitschaft der von ihm
zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte einzustehen.87 In jüngerer Zeit hat das
OLG Innsbruck diesen Standpunkt wiederholt.88

Tatsächlich kommt es auf die konkrete Ausgestaltung des Lohnfuhrvertrages an,
nämlich ob ein ladungsbezogener (einzelner) Lohnfuhrvertrag vorliegt, der dem
Beförderungsvertrag nahesteht – dann ist die CMR anwendbar – oder ein ,,über-
lassender“ (andauernder) Lohnfuhrvertrag vorliegt, der dem Mietvertrag nahe-
steht, auf den die CMR nicht anwendbar ist.

e) Schleppvertrag

62Von Schleppen spricht man, wenn ein Fahrzeug durch ein anderes gezogen wird.
Gebräuchlich ist das Schleppen in der Binnenschifffahrt, kommt aber auch auf
der Straße vor. Den Charakter eines Frachtvertrages hat der Schleppvertrag dann,
wenn der Schlepper Obhut am geschleppten Fahrzeug und ggf. dessen Ladung
hat, wie das im Straßengüterverkehr z.B. beim Abschleppen liegen gebliebener
Kraftfahrzeuge der Fall ist, aber auch dann, wenn ein Auflieger oder Anhänger
mit oder ohne Ladung befördert wird, d.h., einem bestimmten Empfänger abge-
liefert werden soll, und wenn der Schlepper Richtung und Geschwindigkeit
(Kurs und Fahrt) bestimmt, also ,,eine Führungsrolle in Form der nautischen Lei-
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87 OGH, 8.9.1983, TranspR 1984, 281.
88 OLG Innsbruck, Beschluss vom 20.6.1995, TranspR 1997, 343.



tung übernimmt“.89 In der Binnenschifffahrt ist der Schleppkahn bemannt, er
steuert eigenverantwortlich dem Schlepper nach, behält die Obhut über seine La-
dung und schuldet frachtrechtlich die Ablieferung. Hier ist der Schleppvertrag
kein Fracht-, sondern ein allgemeiner Werkvertrag.90

f) Abfallbeseitigung, Entsorgung

63 Ein Vertrag über die Beseitigung von Abfällen wurde früher zuweilen deshalb
nicht als Frachtvertrag angesehen, weil es an einem bestimmten Ablieferungsort
fehlte. Abfälle sollten ja nicht einem bestimmten Empfänger am Bestimmungsort
abgeliefert, sondern nur ,,irgendwohin weg-“gebracht werden.91 In aller Regel
wird heute aber ein Auftrag zur Abfallbeseitigung mindestens stillschweigend
den Inhalt haben, dass das Gut auf eine zugelassene Deponie verbracht werden
soll.92 Die Abfallbeseitigung ist dann Frachtvertrag.

3. Abgrenzung Fracht-/Speditionsvertrag

a) Schwierigkeiten in der Praxis

64 Im deutschen Recht sind die Begriffe Speditionsgeschäft und Fracht oder Spedi-
teur und Frachtführer gesetzlich einfach und klar definiert durch § 453 HGB ei-
nerseits sowie durch § 407 HGB andererseits; der Spediteur besorgt, d.h., er or-
ganisiert die Beförderung (Schreibtisch- oder Sofaspediteur), der Frachtführer
führt sie aus. Der Spediteur schuldet Dienstleistung, der Frachtführer den Erfolg
der Ablieferung beim Empfänger (Rdn. 28). Dennoch bereitet die Abgrenzung in
der Praxis immer wieder Schwierigkeiten. Das hängt einmal damit zusammen,
dass die zur Beschreibung der Leistungen verwandten Begriffe unscharf und teils
sogar synonym verwandt werden: transportieren, Transportauftrag, den Transport
übernehmen, verbringen, übernehmen und bringen, liefern usw. Häufig sind die
Beteiligten sich über die gesetzliche Bedeutung der verschiedenen Begriffe nicht
klar, so wurden und werden immer wieder von Verladern und Verkehrsbetrieben
Frachtbrief-Formulare für die Dokumentierung eines Vertrages verwandt, der
kein Frachtvertrag sein soll, und das trotz jahrelanger und teils recht massiver
Hinweise auf die fatalen Folgen solcher ,,Ungenauigkeiten“.93

65 Aus der Gesamtheit aller tatsächlichen Umstände arbeitet man im Einzelfall die
Bedeutung der verschiedenen Merkmale heraus und bewertet sie: Wortlaut des
Auftrages, Vorbeziehungen der Parteien, Abwicklung früherer vergleichbarer
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89 Vgl. BGH, 16.3.1956 – I ZR 132/54, VersR 1956, 367; OLG Hamburg, 31.12.1992 – 6 U
64/92, TranspR 1993, 194, 196.

90 Vgl. BGH, 14.3.1957 – II ZR 334/55, VersR 1956, 286.
91 Vgl. den Hinweis von Helm, in: Großkomm. HGB, § 425 HGB Rdn. 35 auf Ratz in der Vor-

aufl.
92 Helm, in: Großkomm. HGB, § 425 HGB Rdn. 35; Koller § 425 HGB Rdn. 9.
93 Vgl. Bönisch, Kundensatzfibel, 6. Aufl. 1969, S. 70ff.



Geschäfte, Vergütungs- und Abrechnungspraxis, Geschäftspapiere, Bezeichnung
der Beteiligten in Begleitpapieren, eigener Fuhrpark des Auftragnehmers, Vorbe-
handlung des Gutes usw. (vgl. Piper, Rdn. 4). Die Rechtsprechung hatte häufig
mit der Abgrenzung zwischen Fracht- und Speditionsvertrag zu tun und ist wi-
dersprüchlich.94 Zusammenfassend kann gesagt werden:

661. Die Verwendung eines Formulares mit dem Aufdruck ,,Versandauftrag“
spricht für sich gesehen weder für noch gegen einen Speditionsvertrag.

672. Die Verwendung des Begriffes ,,Spediteur“ lässt keinen sicheren Schluss da-
raufhin zu, dass ein Speditionsvertrag gewollt ist. Gleiches gilt für die Nicht-
ausstellung eines Frachtbriefes.

683. Gelernte Speditionskaufleute müssen wissen, dass deutsche Spediteure im
Zweifel Speditionsverträge schließen wollen.

69Heute dürfte die Abgrenzung zwischen Fracht- und Speditionsvertrag angesichts
der Neuregelung des Transportrechtes in den §§ 407 HGB einerseits und in den
§§ 453ff. HGB andererseits nicht mehr für eine derart kontroverse Auseinander-
setzung führen wie in der Vergangenheit. Der Grund hierfür ist, dass die fracht-
ähnlichen Betätigungsformen des Spediteurs, der Selbsteintritt sowie die Fixkos-
ten- und Sammelladungsspedition (§§ 458–460 HGB) hinsichtlich der
Beförderung bzw. dem Bewirken der Beförderung in Sammelladung dem Fracht-
recht gleichgestellt sind und auch die Obhutsphase des (reinen) Spediteurs haf-
tungsrechtlich dem nationalen Frachtrecht unterstellt wurde (§ 461 Abs. 1 HGB).
Dieses ist bekanntlich inhaltlich der Haftung des CMR-Frachtführers nachgebil-
det worden (§§ 425ff. HGB).

b) Zwei Spediteurbegriffe: HGB und ADSp

70Den besten Ansatz zur Lösung gewinnt man, indem man sich vergegenwärtigt,
dass es im deutschen Recht zwei verschiedene Spediteurbegriffe gibt, folglich
auch zwei verschiedene Arten von Speditionsverträgen. Gesetzlich wird der Spe-
diteur durch § 453 HGB definiert als jemand, der sich verpflichtet, Güterversen-
dungen zu besorgen. Dies bedeutet, der Spediteur verpflichtet sich gegenüber
dem Versender, mit einem Frachtführer einen darauf abzielenden Vertrag zu
schließen. Gesetzlich wird der Spediteur definiert durch den Typus des Vertra-
ges, den er bei diesem Geschäft mit diesem Partner abschließt. Spediteur im Sin-
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94 BGH, 23.6.1978 – I ZR 170/76, VersR 1978, 946; BGH, 10.2.1983 – I ZR 84/81, VersR
1983, 551; BGH, 11.7.1985 – I ZR 36/83, TranspR 1985, 333 = VersR 1985, 1138; BGH,
6.12.1990 – I ZR 138/89, TranspR 1991, 114, 117 = VersR 1991, 480; LG Berlin, 4.5.1983 –
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1990, 280 = NJW-RR 1991, 230; OLG Düsseldorf, 7.12.1989 – 18 U 139/89, TranspR 1990,
188; OLG Hamburg, 14.5.1992 – 6 U 14/92, TranspR 1993, 28; OLG München, 21.2.1992 –
23 U 4651/91, TranspR 1992, 185; OLG München, 31.7.1992 – 23 U 6901/91, BB 1992,
1744; OLG Stuttgart, 25.5.1970 – 6 U 2/70, VersR 1972, 532.



ne des Gesetzes ist ein Betrieb daher immer nur bei dem konkreten Geschäft mit
dem konkreten Kunden. Derselbe Betrieb kann zu derselben Zeit gegenüber ei-
nem anderen Kunden etwas anderes sein, z.B. Frachtführer oder Lagerhalter.
Auch diese beiden Begriffe werden gesetzlich durch § 407 und § 467 HGB durch
den Typus des Vertrages definiert, den die Person gerade für dieses Geschäft mit
diesem Kunden abgeschlossen und sich verpflichtet hat: ,,das Gut zum Bestim-
mungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern“ oder ,,das Gut
zu lagern und aufzubewahren“.

71 Neben diesem gesetzlichen Spediteurbegriff gibt es in der deutschen Rechtswirk-
lichkeit seit 1927 den ganz anderen Spediteurbegriff der ADSp. Diese definieren
den Begriff nicht unmittelbar, sondern setzen ihn als vorgegeben voraus. Indirekt
sagt allerdings Ziff. 2. 1 ADSp unzweideutig, wie die ADSp den Spediteurbegriff
verstehen: ,,Die ADSp gelten für Verkehrsverträge über alle Arten von Tätigkei-
ten, gleichgültig ob sie Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonstige üblicherweise
zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte betreffen“. Hiermit wird der Spedi-
teur berufsständisch definiert als ein Gewerbebetrieb und Kaufmann, der (grund-
sätzlich) alle mit dem Speditionsgewerbe zusammenhängenden Geschäfte zu
verrichten bereit ist; ausdrücklich werden in diesem Zusammenhang beispielhaft
aufgezählt Speditionsgeschäfte (im Sinne des Gesetzes), Frachtgeschäfte (im
Sinne des Gesetzes), Lager- und Kommissionsgeschäfte (im Sinne des Gesetzes).
So ist der Spediteur im Sinne der ADSp der Oberbegriff der gesetzlich vertrags-
typisch definierten Verkehrsträger.

72 Für alle seine Verrichtungen, soweit sie zum Speditionsgewerbe (im weitesten
Sinne) gehören, gelten die ADSp. Gerade seit der Änderung des § 1 HGB95 ge-
bietet es sich in der Tat, von Speditionsgewerbe zu sprechen, denn § 1 HGB setzt
nicht mehr an den Handelsgeschäften, sondern am Handelsgewerbe an.

73 Den Vertrag, den ein ADSp-Spediteur abschließt, nennt man Verkehrsvertrag,
der damit der Oberbegriff der gesetzlich definierten Vertragstypen Spedition,
Fracht, Lager, Kommission, Dienstleistung einschließlich ihrer Kombinationen
und einschließlich aller Nebenleistungen ist. Der Begriff Verkehrsvertrag stamm-
te aus dem früheren SVS/RVS, der in Ziff. 1. 1 den Gegenstand dieser Versiche-
rung als im Speditionsgewerbe übliche Vereinbarungen beschreibt und dafür den
Begriff Verkehrsvertrag prägte (vgl. Rdn. 56).

c) ADSp-Vertrag

74 Gilt nur das Gesetz, muss der Auftraggeber deutlich sagen, welche Leistungen
der Auftragnehmer erbringen soll, denn Spediteur, Frachtführer, Lagerhalter ist
der Auftragnehmer ja nicht von vornherein, wenn er ein Speditionsgewerbe be-
treibt, sondern er wird dazu erst mit Vertragsschluss. Gelten zusätzlich die
ADSp, braucht der Auftraggeber nicht im Einzelnen die vom Auftragnehmer zu
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erbringenden Leistungen zu beschreiben und zu vereinbaren, mit dem ADSp-
Verkehrsvertrag verspricht der Spediteur, alle zum Speditionsgewerbe gehören-
den Leistungen zu organisieren, d.h., erbringen zu lassen oder selbst zu erbrin-
gen, die erforderlich und zweckmäßig sind, das Ziel des Geschäfts zu erreichen,
nämlich dass das Gut dorthin gelangt, wohin der Auftraggeber es haben will. Die
CMR steht der Vereinbarkeit und der Anwendbarkeit der ADSp nicht im Wege.96

75So ist es kein Zufall, dass in der Rechtswirklichkeit des Güterverkehrs die Partei-
en gerade nicht im Einzelnen festlegen, welche Leistungen der Spediteur erbrin-
gen soll. Über allem steht in Ziff. 1 ADSp die Interessenwahrungspflicht des
Spediteurs, wie das in § 454 HGB auch für den gesetzlichen Spediteur vorge-
schrieben ist. Güterverkehr weltweit erfordert so viel Kenntnis und Erfahrung,
wie sie die verladende Wirtschaft in Produktion und Handel nicht, jedenfalls
nicht immer und nicht zuverlässig besitzt. Deshalb überträgt der Versender die
gesamte Operation dem Spediteur und überlässt ihm, was er durch andere zu ver-
richten organisiert und was er selbst tut. Selbstverständlich schließt das nicht
aus, dass der Versender mit dem Spediteur vereinbaren kann und zuweilen tat-
sächlich vereinbart, welche Leistungen im Einzelfall überhaupt zu erbringen sind
und wer das tun oder veranlassen soll; die Regel ist das indessen nicht.

76Die ADSp waren als fertig bereit liegende Vertragsordnung des deutschen Spedi-
tionsgewerbes anerkannt.97 Die jüngsten Änderungen der ADSp, insbes. zum
1.1.2003, sind jedoch von der Verladerseite nicht mehr mitgetragen worden. Da-
rüber hinaus existieren neben den ADSp seit dem 1.7.1998 auch die VBGL. Die
weitaus meisten deutschen Spediteure arbeiten zwar auf der Basis der ADSp. Je-
doch kann wegen der Existenz der VBGL nicht mehr vermutet werden, dass ein
deutscher Spediteur ausschließlich aufgrund der ADSp tätig ist.

Dennoch lautet die praktische Abgrenzungsfrage nicht ,,Speditions- oder Fracht-
vertrag?“, sondern ,,Allein CMR oder auch ADSp?“ oder – bezogen auf den je-
weils entscheidenden Sachverhalt – ,,ADSp oder CMR?“

d) Abgrenzung ADSp/CMR

77Ist der Auftragnehmer ADSp-Spediteur?
Zuerst ist zu fragen, ob der Auftragnehmer ein ADSp-Spediteur ist oder nicht.
Ist er das nicht, müssen Typus und Inhalt des Verkehrsvertrages ermittelt werden,
ggf. durch Auslegung.

78Der Auftragnehmer ist ADSp-Spediteur: Gilt überhaupt die CMR?
Ist der Auftragnehmer ein ADSp-Spediteur, d.h. ein Verkehrsbetrieb, der im
Markt so in Erscheinung tritt, dass er (grundsätzlich) alle zum Speditionsgewerbe
gehörenden Geschäfte zu verrichten bereit und die ADSp anzuwenden gewillt
ist, kommt es bei der Anwendung des Rechts darauf an, um was für eine Verrich-
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tung es sich handelt. Grundsätzlich sind dann auch die ADSp vereinbart – es sei
denn, beim Erstkontakt ohne Kenntnis der Briefbögen des Spediteurs – und gel-
ten für alle Verrichtungen, wenn nicht für den zu entscheidenden Tatbestand die
CMR als zwingendes Recht eingreift und deshalb vorgeht.98 Bei einem ADSp-
Spediteur kommt es also zuerst darauf an, ob überhaupt die CMR auf den kon-
kreten Verkehrsvertrag Anwendung findet,99 und dann darauf, ob die CMR den
zu entscheidenden Tatbestand regelt.100 Überhaupt Anwendung finden kann die
CMR auf den Verkehrsvertrag eines ADSp-Spediteurs, wenn ein Frachtvertrag
oder ein gemischter Speditions-/Frachtvertrag geschlossen worden ist, oder in
den Fällen des Selbsteintritts, der Fixkosten- oder der Sammelladungsspedi-
tion;101 dazu näher im Folgenden:

79 Frachtvertrag
Wird mit einem ADSp-Spediteur grenzüberschreitende Straßengüterbeförderung
vereinbart, landläufig also ein Frachtvertrag geschlossen, so gelten auch für diese
Verrichtungen die ADSp.102 Gem. Ziff. 1 ADSp ist dann auch die Interessenwah-
rungspflicht vereinbart worden, die zusätzlich zu den Pflichten des Frachtführers
tritt.103 Es liegt also in Wirklichkeit ein Fracht- und Speditionsverrichtungen um-
fassender gemischter Vertrag vor. Wer auf die speditionellen Verrichtungen ver-
zichten will, schließt entweder mit einem reinen Frachtführerbetrieb einen reinen
Frachtvertrag ab – so verfährt ggf. die Praxis – oder, wenn er mit einem ADSp-
Spediteur abschließen möchte, muss er die ADSp abbedingen. Hinsichtlich der
frachtrechtlichen Rechte und Pflichten gilt die CMR zwingend (Art. 41), soweit
die CMR reicht. Lücken und nicht geregelte Bereiche füllen die ADSp und er-
gänzend deutsches Zivilrecht. Art. 41 CMR blockiert aber nicht Vereinbarungen
der Parteien darüber, welche Art von Gütern der Spediteur und/oder Frachtführer
nicht befördern will.104

80 Gemischter Vertrag
Werden mit einem ADSp-Spediteur Beförderungs- und Speditionsleistungen ver-
einbart, so gilt für diesen gemischten Vertrag die CMR zwingend, soweit sie
reicht (vgl. Art. 41 CMR Rdn. 5), im Übrigen gelten die ADSp und ergänzend
deutsches Zivilrecht.

81 Selbsteintritt
Die CMR gilt hinsichtlich der Beförderung ferner, wenn der ADSp-Spediteur
zwar zunächst einen reinen Speditionsauftrag geschlossen hat oder vom Versen-
der nur mit der Besorgung der Versendung beauftragt wurde, dann aber den Spe-
ditionsvertrag dadurch erfüllte, dass er keinen Frachtvertrag mit einem Fracht-
führer schloss, sondern mit eigenem Fahrzeug selbst fährt (vgl. § 458 HGB).
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Auch dies ist ein gemischter Vertrag, was sich aus dem Wort ,,hinsichtlich“ in
§ 458 HGB ergibt. Denn der Speditionsvertrag wandelt sich nicht um in einen
Frachtvertrag, sondern bleibt weiterhin bestehen. Hinsichtlich der Beförderung
ergeben sich die Rechte und Pflichten aus der CMR, soweit diese reicht, im Übri-
gen aus den ADSp und dem ergänzend anwendbaren deutschen Recht.

82Fixkosten
Fährt der ADSp-Spediteur nicht selbst, hat er aber mit dem Auftraggeber einen
festen Satz der Beförderungskosten ausgemacht, so hat er als Fixkostenspediteur
nach § 459 HGB hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflichten eines
Frachtführers, im Falle grenzüberschreitender Straßengüterbeförderung also nach
CMR.105 Räumlich und zeitlich gilt die CMR, soweit die Fixkostenvereinbarung
und die Beförderung reichen. Sachlich gilt die CMR für alle durch sie (zwin-
gend, vgl. Art. 41 CMR) geregelten Tatbestände, im Übrigen gelten die ADSp
und das ergänzend anwendbare deutsche Recht.

83Im Gegensatz zu § 413 Abs. 1 HGB, wonach der Spediteur ,,ausschließlich die
Rechte und Pflichten eines Frachtführers“, hier also nach CMR, hatte, bestätigt
§ 459 HGB die Richtigkeit der hier bereits in erster Auflage vertretenen Ansicht,
dass es nicht richtig sein könne, wenn dem Auftraggeber, der ja einen Vertrag
mit den gesetzlichen Speditionselementen abgeschlossen hat, gerade die wich-
tigste Spediteurleistung, nämlich die Interessenwahrungspflicht des Spediteurs
nach Ziff. 1 ADSp bzw. nach § 454 HGB genommen würde; und das allein durch
Vereinbarung einer Kostenpauschalierung.

84Sammelladung
Für die Sammelladungsspedition im Sinne von § 460 HGB gilt das zur Fixkos-
tenspedition Ausgeführte (Rdn. 82f.) entsprechend mit der Besonderheit, dass
die Geltung von Frachtrecht mit dem Bewirken der Versendung in Sammella-
dung beginnt, d.h., wenn der Frachtführer die Partie Sammelgut für den Haupt-
lauf übernimmt106 und mit dem ,,Entwirken“, also der Auflösung der Sammella-
dung endet.107

85Konkreter Tatbestand
Findet danach die CMR überhaupt Anwendung auf einen ADSp-Spediteur, so
kommt es für die Abgrenzung auf den zu entscheidenden Tatbestand an. Die
CMR gilt zwingend und geht deshalb vor, soweit sie reicht (vgl. Rdn. 72, 78 und
Art. 41 CMR Rdn. 5). Unter die ADSp können nur noch die Leistungen und Tat-
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1989, 992.



bestände fallen, die in der CMR nicht geregelt sind. Dazu gehören insbes. nach
Ziff. 1 ADSp die Interessenwahrungspflicht, die zu spontanem Handeln ver-
pflichten kann, und gem. Ziff. 5 ADSp die zollamtliche Abfertigung. Art. 6
Abs. 1 lit. j) CMR steht nicht entgegen. In der Leistungsverteilung sind die Par-
teien frei, sie können die zollamtliche Abfertigung dem Spediteur oder dem
Frachtführer übertragen, folglich auch innerhalb ein und derselben Rechtsperson
(Selbsteintritt, Fixkosten- und Sammelladungsspedition, §§ 458–460 HGB) ent-
weder der Spediteurfunktion oder der Frachtführerfunktion. Im Zweifel ist Zoll-
abfertigung eine typisch speditionelle Tätigkeit und obliegt deshalb der Spedi-
teurfunktion.108 Dennoch ist auch Art. 11 CMR zu beachten. Sind die ADSp
vereinbart, wirken diese aber z.B. haftungsbegrenzend (vgl. Art. 11 Rdn. 26). Es
gelten ferner für die Vertragsbeziehungen, in die die ADSp einbezogen wurden,
gem. Ziff. 19 ADSp ein beschränktes Aufrechnungsverbot109 und gem. Ziff. 30
ADSp rein nationale Gerichtsstandsregelungen.110

V. Auslegung und Lückenfüllung

86 Nach Art. 51 CMR ist die CMR in englischer und französischer Sprache verfasst
worden, die beide gleichermaßen verbindlich sind.111 Beide Sprachen sollen
möglichst so interpretiert werden, dass sie den gleichen Sinn ergeben.112 Dort,
wo die CMR auslegungsbedürftig ist, sind die jeweils zuständigen nationalen Ge-
richte uneingeschränkt befugt, die CMR auszulegen.113 Dabei ist die CMR auf-
grund ihres Charakters als Einheitsrecht zunächst aus sich heraus auszulegen,
wobei der Wille der Vertragsstaaten ermittelt werden muss.114 Jedoch stehen hier-
für im Wesentlichen nur der Wortlaut und der systematisch-logische Zusammen-
hang der Regelungen innerhalb der CMR zur Verfügung,115 denn die offiziellen
Beratungsdokumente sind nicht veröffentlicht worden.116 Bei der Auslegung sind
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114 BGH, 28.2.1975 – I ZR 40/74, NJW 1975, 1597, 1598; Boesche, in: EBJS, Vor Art. 1 CMR

Rdn. 9.
115 BGH, 28.2.1975 – I ZR 40/74, NJW 1975, 1597, 1598; Herber/Piper, Vor Art. 1 CMR

Rdn. 9; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 68; Boesche, in: EBJS, Vor Art. 1
CMR Rdn. 9; Koller, Vor Art. 1 CMR Rdn. 4.

116 Herber/Piper, Einf. Rdn. 21 und Vor Art. 1 CMR Rdn. 10 m.w.N.



die internationalen Auslegungsregeln zu beachten, insbes. Art. 31–33 des Wiener
Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23.5.1969.117 Die Auslegung
sollte zum Ziel haben, dass das Auslegungsergebnis auch für Gerichte anderer
Vertragsstaaten nachvollziehbar ist118 und möglichst einheitlich erfolgt.119 Da die
CMR im Wesentlichen der CIM entlehnt wurde, gebietet sich auch ein Blick in
die CIM.120

87Liegen unbeabsichtigte Lücken vor, sind diese durch Auslegung der CMR selbst
oder durch die Heranziehung von anderen Regelungen in der CMR zu füllen.121

Nur dort, wo die CMR bewusst eine Lücke gelassen hat, ist diese durch das na-
tional anwendbare Recht zu schließen.122
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Kapitel I:

Geltungsbereich

Art. 1

bearbeitet von RA Harald de la Motte, München
aktualisiert von RA Dr. Jürgen Temme, Düsseldorf

1. Dieses Übereinkommen gilt für jeden Vertrag über die entgeltliche Beför-
derung von Gütern auf der Straße mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der
Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie
im Vertrage angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen
mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den
Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien.

2. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeuten ,,Fahrzeuge“ Kraftfahrzeuge,
Sattelkraftfahrzeuge, Anhänger und Sattelanhänger, wie sie in Art. 4 des
Abkommens über den Straßenverkehr vom 19. September 1949 umschrie-
ben sind.

3. Dieses Übereinkommen gilt auch dann, wenn in seinen Geltungsbereich
fallende Beförderungen von Staaten oder von staatlichen Einrichtungen
oder Organisationen durchgeführt werden.

4. Dieses Übereinkommen gilt nicht

a) für Beförderungen, die nach den Bestimmungen internationaler Post-
übereinkommen durchgeführt werden;

b) für die Beförderung von Leichen;

c) für die Beförderung von Umzugsgut.

5. Die Vertragsparteien werden untereinander keine zwei- oder mehrseitigen
Sondervereinbarungen schließen, die Abweichungen von den Bestimmungen
dieses Übereinkommens enthalten; ausgenommen sind Sondervereinbarun-
gen unter Vertragspartnern, nach denen dieses Übereinkommen nicht für
ihren kleinen Grenzverkehr gilt, oder durch die für Beförderungen, die aus-
schließlich auf ihrem Staatsgebiet durchgeführt werden, die Verwendung ei-
nes das Gut vertretenden Frachtbriefes zugelassen wird.

Literatur: Blaschczok, Die Haftung beim Einsatz vertragswidriger Transportmittel, TranspR
1987, 401; Brautlacht, Die Anwendbarkeit des WA bei der Luftersatzbeförderung, TranspR
1988, 187; Csoklich, CMR gilt nun auch für innerösterreichische Straßengütertransporte, RdW
1990, 368; Fischer, Der ,,Güter“-Begriff der CMR, TranspR 1995, 326; Horak, § 439a HGB –
Erweiterte Haftung des Spediteurs, AnwBl. 1990, 541; Jesser, Anmerkungen zum Binnen-Gü-
terbeförderungsgesetz, ecolex 1990, 600; Koller, Die Haftung beim Transport mit vertragswidri-
gen Beförderungsmitteln, VersR 1988, 432; Kraus/Müller/Pickerd-Busch, Großes Handbuch für
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den Möbeltransport, Werner Brandeis Verlag, Neu-Isenburg; Möller, Der gegenwärtige Stand
des überseeischen Container-Verkehrs, HANSA 1967, 1782; Seltmann, Neuregelung des österre-
ichischen Frachtrechts durch das Binnen-Güterbeförderungsgesetz, TranspR 1990, 405; SGKV,
Luftersatzverkehr, Fachtagung vom 29.6.1981, Schriftenreihe der SGKV Nr. 36; Willenberg/Lu-
cas, Der Luftfrachtverkehr auf der Straße oder das Trucking und seine haftungsrechtlichen Fol-
gen, TranspR 1989, 199.
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I. Geltungsbereich, Abs. 1

1. Beförderungsvertrag

1 Die CMR regelt den Beförderungsvertrag, nicht seinen Abschluss, aber Teile sei-
nes Inhalts, diese allerdings abschließend und zwingend.1 Der wesentliche Inhalt
des Beförderungsvertrages, die entscheidende Leistung des Frachtführers, der ge-
schuldete Erfolg ist die Ablieferung des Gutes an den Empfänger am Bestim-
mungsort; darauf muss der Vertrag gerichtet sein.2 Der Vertragswille der Parteien
muss sich auf alle Elemente erstrecken: Gut, Entgeltlichkeit, Straße, Beförderung
mittels Fahrzeugs und Grenzüberschreitung (dazu näher im Folgenden). Die Be-
förderung muss die prägende oder Hauptleistung des Vertrages sein.3 Die Beför-
derung darf nicht nur Nebenleistung darstellen, wie z.B. bei der Lieferung von
Heizöl in den Tank des Käufers; hier ist die Beförderung kaufrechtliche Neben-
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2 Vgl. Vor Art. 1 Rdn. 27, 28.
3 Koller, § 407 HGB Rdn. 45.



leistung.4 Auch die Tätigkeit von Arbeitsmaschinen, z.B. beim Planieren oder
Schneeräumen, ist nicht Beförderung.5

2Keine Beförderung liegt vor, wenn ein Gut ,,einfach nur weggebracht“ werden
soll ohne bestimmtes oder bestimmbares Ziel. Das wird heute selten der Fall
sein, selbst beim Transport von Abfall oder Müll enthält der Auftrag mindestens
stillschweigend die Weisung, das Gut an eine dafür zugelassene Stelle, z.B. eine
Deponie zu bringen.6 Bestimmbarkeit in diesem Sinne genügt. Kein Beförde-
rungsvertrag i.S.d. Art. 1 CMR liegt vor, wenn die Parteien einen Speditionsver-
trag schließen.7 Anders wird dies bei Anwendbarkeit des deutschen nationalen
Rechts nur dann, wenn ein Spediteur den Transport selbst ausführt (§ 458 HGB)
sowie Fixkosten- oder Sammelladungsspedition vorliegt (§§ 459, 460 HGB).
Denn dann hat der Spediteur hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflich-
ten eines Frachtführers, was als Rechtsverweisung auf die CMR wirkt, wenn Ge-
genstand des Vertrages auch der Grenzübertritt und der Einsatz von Kraftfahr-
zeugen ist.8

2. Güter

3Gegenstand der Beförderung müssen Güter sein. Das sind nicht notwendig Han-
delsgüter, obwohl der französische Ausdruck marchandise darauf hindeuten
könnte. Auch der englische Ausdruck good wie das deutsche Wort Gut könnten
anzeigen, dass die Sache – im Sinne von § 90 BGB – einen bestimmten Wert ha-
ben müsste. Rein tatsächlich handelt es sich im gewerblichen Güterverkehr mit
Ausnahme des Umzugsverkehrs fast immer um Kaufmannsgut, und die Beförde-
rung dient der Erfüllung eines Lieferversprechens, eines Verkaufs also. Für den
Begriff des Beförderungsvertrages kommt es aber darauf nicht an. Auch auf den
Wert kommt es nicht an.9 Ein Gut ohne Wert kann nicht entwertet werden, also
keinen Schaden erleiden, wohl aber Gegenstand eines Beförderungsvertrags sein
und befördert werden. Gut meint jede Sache, die Gegenstand eines Beförde-
rungsvertrags sein und deren Ort verändert werden kann.10 Gut – good – mar-
chandise – sind die üblichen Bezeichnungen des Vertragsgegenstandes in allen
nationalen und internationalen Transportrechtsvorschriften.11 Auch Tiere sind
Güter im Sinne der CMR;12 im deutschen Recht sind nach dem neuen § 90a
BGB die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.
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4 MünchKommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 3.
5 Koller, § 407 HGB Rdn. 45.
6 Vgl. Vor Art. 1 Rdn. 63; Koller, Art. 1 CMR Rdn. 2; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1

CMR Rdn. 18.
7 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 22 m.w.N.
8 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 23.
9 Fischer, TranspR 1995, 326, 328.

10 Koller, Art. 1 CMR Rdn. 4; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 21; siehe auch de
la Motte, CMR: Schaden-Entschädigung-Versicherung, VersR 1988, 317, 318 re. Sp.

11 Vgl. Vor Art. 1 Rdn. 1; ferner Herber, Transportgesetze.
12 Vgl. allein Art. 17 Abs. 4 lit. f) CMR.



Das Gegenstück zum Gut als Vertragsgegenstand nach CMR wie nach allen an-
deren Transportvorschriften wäre die Person. Deshalb zählt Reisegepäck nicht zu
dem Gut im Sinne der CMR,13 doch gilt das nur, wenn das Gepäck die Person be-
gleitet, nicht, wenn es als aufgegebenes Gepäck getrennt für sich befördert
wird.14

3. Entgeltlichkeit

4 Der Beförderungsvertrag muss auf Entgeltlichkeit gerichtet sein. Gleichgültig
ist, ob die Fracht hinterher wirklich berechnet, eingeklagt, gezahlt wird. Die Ver-
einbarung über das Entgelt muss nicht ausdrücklich getroffen werden. Eine Ver-
gütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Leistung den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist, sowie für die Herstellung eines
Werks, § 632 Abs. 1 BGB. Das gilt auch für den Frachtvertrag.15 Frachtführer
sind Kaufleute,16 das Frachtgeschäft ist kaufmännisches Geschäft, die Auftragge-
ber von Frachtführern – zumal bei Grenzüberschreitung und unter Ausschluss
des Umzugsverkehrs – sind nahezu ausnahmslos Kaufleute. Auch ohne aus-
drückliche Vereinbarung ist deshalb im grenzüberschreitenden Straßengüterver-
kehr in aller Regel eine Vergütung, also die Entgeltlichkeit, mindestens still-
schweigend vereinbart.17 Die Entgeltlichkeit wird von der deutschen
Rechtsprechung aus Art. 1 CMR autonom ausgelegt, also ohne Rückgriff auf das
jeweils anwendbare nationale Privatrecht; dies gilt insbesondere für die Fixkos-
tenspedition, bei der Entgeltlichkeit i.S.d. Art 1 CMR angenommen wird.18

5 Befördert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder eine andere karitative Organisa-
tion Hilfsgüter in ein Notstands- oder Katastrophengebiet, ist das keine gewerbli-
che oder entgeltliche Beförderung für andere, sondern für eigene Zwecke, erst
am Zielort verteilt das DRK die Güter an andere, bis dahin behält es selbst Obhut
und Regie. Es gibt deshalb auch keinen Haftungstatbestand. Die Beförderung ist
aber ordnungsrechtlich kein Werkverkehr i.S.v. § 3 GüKG, denn es ist keine Be-
förderung für unternehmerische Zwecke eines Unternehmens, es ist kein wirt-
schaftlicher Vorgang. Er liegt vielmehr außerhalb des GüKG und der CMR.

6 Beauftragt das DRK mit der Beförderung einen gewerblichen Frachtführer, ist
das im Regelfall eine entgeltliche Beförderung nach CMR. Vereinbart das DRK
mit dem Frachtführer, dass es nicht für die Kosten aufkommen wolle, verspricht
aber ein Spender, die Frachtkosten zu übernehmen, so ist auch das entgeltliche
Beförderung nach CMR. Nicht nur kann der tatsächliche Frachtzahler eine ande-
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13 Loewe, ETR 1976, 503, 511.
14 A.A. MünchKommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 12.
15 Vgl. Vor Art. 1 CMR Rdn. 30, 33, 34.
16 § 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 5 HGB.
17 Vgl. Piper, S. 148, Rdn. 308; Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 6; Koller, Art. 1

CMR Rdn. 2.
18 BGH, 14.2.2008 – I ZR 183/05, VersR 2009, 284; OLG Köln, 27.9.2005 – 3 U 143/02,

TranspR 2007, 316.



re Person sein als der auftraggebende Absender, sondern es kann auch vertraglich
ein anderer die Frachtschuld übernehmen.19

7Bringt dagegen der Frachtführer seine Beförderungsleistung als Spende ein, so
fehlt es an der Entgeltlichkeit; die CMR findet keine Anwendung.20 Es ist aber
ein Beförderungsvertrag i.S.v. § 407 HGB, denn der Frachtführer handelt ge-
werbsmäßig. Die für den Begriff der Gewerbsmäßigkeit erforderliche Wiederho-
lungs- und Gewinnerzielungsabsicht muss sich auf die Tätigkeit, den Betrieb
richten;21 dann schadet es nichts, wenn ein einzelnes ,,Geschäft“ unentgeltlich
verrichtet wird. Ob die Ladungshaftung sich nach §§ 425ff. HGB bestimmt oder
als stillschweigend abbedungen anzusehen ist oder ob nur für schwere Schuld ge-
haftet wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist Auslegungssa-
che. Der Wille der Parteien wird im Allgemeinen wohl dahin gehen, dass der
Verzicht auf Gegenleistung nicht die Leistung selbst mindern soll. Die Unent-
geltlichkeit wird als Spende dankbar angenommen, der Frachtführer wird aber
nicht aus seiner Verpflichtung entlassen, im Rahmen seines Gewerbebetriebs
eine gehörige Leistung zu erbringen.22 In aller Regel wird der Frachtführer seine
Ladungshaftung auch aus einer unentgeltlichen HGB-Beförderung versichern
können.

4. Straße

8Auf den Zustand des Bodenbelags und der Pflasterung der zu durchfahrenden
Strecke kommt es nicht an, auch nicht darauf, ob der Weg dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet ist oder nicht. Gemeint ist Landweg – ohne Schiene – schlecht-
hin. Auch die Fahrt ,,querfeldein“ durch Wüste, Heide, Steppe oder sonst durch
offenes Land ist Beförderung auf der Straße. Das ergibt sich aus den englischen
und französischen verbindlichen23 Ausdrücken Road und Route, die beide allge-
meinere Bezeichnungen gegenüber Street und Rue darstellen. Insofern besteht
kein Unterschied zu § 407 Abs. 3 Nr. 1 HGB – ,,zu Lande“ –, da für die Beförde-
rung auf dem Schienenweg Sondervorschriften gelten. Die CMR gilt aber nur für
unimodale grenzüberschreitende Güterbeförderung, also nur bei einem Vertrag
über die Beförderung des Gutes vom Übernahmeort bis zum Empfangsort auf
der Straße im vorstehenden Sinne.24
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20 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 21.
21 Vgl. Brüggemann, Großkomm., § 1 HGB Rdn. 5f.; Baumbach/Hopt/Hopt, § 1 HGB

Rdn. 11ff.
22 MünchKommBGB/Grunsky, § 254 BGB Rdn. 30.
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24 BGH, 17.8.2008 – I ZR 181/05, TranspR 2008, 365; OLG Karlsruhe, 17.10.2008 – 15 U

159/07, TranspR 2008, 471.



5. Mittels Fahrzeugen

9 Der Begriff des Fahrzeugs wird in Abs. 2 definiert (Rdn. 24ff.). Der Vertrag
muss sich auf eine Beförderung mittels eines solchen Straßenfahrzeugs richten.
Das muss nicht unbedingt ausdrücklich geschehen, es ergibt sich meistens ganz
von selbst und zwangsläufig aus den Gesamtumständen, insbes. aus Übernahme-,
Belade-, Ablieferungs- und Entladestelle. Ist dem Frachtführer – nicht dem be-
sorgenden Spediteur! – ausnahmsweise die Wahl des Beförderungsmittels freige-
stellt, so gilt Straßenfrachtrecht und damit die CMR, wenn ein Straßenfahrzeug
eingesetzt wird.25 Koller meint, der Frachtführer konkretisiere den Vertrag zum
Beförderungsvertrag mit Kraftfahrzeug.26 Das OLG Köln ist scheinbar anderer
Ansicht, sagt aber in einer Nebenerwägung nur, es sei kein Vertrag über ein Stra-
ßenfahrzeug zustande gekommen.27 Gründe gegen die Ansicht von Koller sind
nicht vorgetragen, seiner Deutung, der Frachtführer konkretisiere den Vertrag, ist
zuzustimmen. So wie die Leistung aufgrund eines Schuldverhältnisses, das Was,
durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden kann – §§ 315, 316 BGB
–, muss dasselbe auch von Art und Weise der Ausführung, dem Wie, gelten.

10 Ob das Beförderungsgut auf die Ladefläche gestellt, seitlich oder hinten, außen
oder unter der Ladefläche befestigt wird, in dafür vorgesehenen Behältnissen
(z.B. Spiegelkästen zwischen den Achsen früherer Möbelwagen) oder lose, spielt
keine Rolle. Auch das Ziehen von Anhängern, Baumaschinen, Gerätewagen,
auch von Kraftfahrzeugen ist – sofern es überhaupt Beförderung für andere und
mit Ablieferungsverpflichtung ist – Beförderung mittels Fahrzeugs.28 Nur die Be-
förderung eines Fahrzeugs auf eigener Achse aus eigener Kraft ist nicht Beförde-
rung mittels Fahrzeugs, hier ist das Beförderungsmittel zugleich das Beförde-
rungsgut.29 Wird allerdings das auf eigener Achse zu überführende Kraftfahrzeug
mit Gütern beladen, so werden diese mittels Fahrzeugs befördert, und dieser Be-
förderungsvertrag fällt dann wieder unter die CMR.30

11 Fährt nun in einer einheitlichen Ortsveränderung der Überführungs-LKW mit
seiner Ladung von einem gemeinsamen Absender zu einem gemeinsamen Emp-
fänger, so liegen auf erste Sicht auch in diesem Fall dem einheitlichen Transport-
vorgang zwei verschiedene Verträge zugrunde, der LKW-Überführungsvertrag
nach HGB (oder ADSp) und der Ladungsbeförderungsvertrag nach CMR.31 Weil
jedoch für die Überführung des LKWs Vertragsfreiheit besteht, kann die CMR
dafür vereinbart werden, und so könnte dem einheitlichen Transportvorgang
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25 MünchKommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 19.
26 Art. 1 CMR Rdn. 5; Art. 2 CMR Rdn. 2.
27 OLG Köln, 4.4.1986 – 19 U 116/85, TranspR 1986, 432.
28 Vgl. Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 35ff.; Koller, Art. 1 CMR Rdn. 5; Glöck-

ner, Art. 1 CMR Rdn. 1.
29 Vgl. die Vorigen, außerdem OLG Düsseldorf, 14.7.1986 – 18 U 88/86, TranspR 1987, 24.
30 OLG Düsseldorf, 14.7.1986 – 18 U 88/86, TranspR 1987, 24; Helm, in: Großkomm. HGB,

Art. 1 CMR Rdn. 37; Herber/Piper, Art. 1 CMR Rdn. 23; MünchKommHGB/Jesser-Huß,
Art. 1 CMR Rdn. 16.

31 OLG Düsseldorf, 26.10.1995, TranspR 1996, 152, 153.



auch ein einheitlicher CMR-Beförderungsvertrag zugrunde liegen. Ein Zeichen
dafür wäre es, wenn der CMR-Frachtbrief auch den Überführungs-LKW als Be-
förderungsgut und damit als Vertragsgegenstand bezeichnet. Es ist aber wegen
der Einheitlichkeit des Lebensvorgangs als mindestens stillschweigend verein-
bart anzunehmen, wenn der Frachtbrief fehlt oder den LKW nicht als Beförde-
rungsgut erwähnt; das Fehlen oder die Unvollständigkeit des Frachtbriefs stehen
der Wirksamkeit der konsensualen Vereinbarung nicht entgegen; Art. 4 CMR. Es
muss nur, wer sich darauf beruft, beweisen, dass die Überführung und Beförde-
rung vom Absender zum Empfänger durch den Frachtführer von beiden Ver-
tragspartnern als einheitlicher Gesamtvorgang gewollt war; die einheitliche Ge-
samtfracht wäre dafür ein Indiz.

12Eine andere Variante, nämlich die Beförderung einer Wechselbrücke mit Ladung,
behandelt das LG Regensburg: Eine Wechselbrücke sei kein Fahrzeug im Sinne
der CMR, und deshalb falle der Transport nicht unter diese Rechtsordnung.32

Wenn zutrifft, dass die Wechselbrücke kein Fahrzeug im Sinne der CMR ist, fin-
det die CMR nicht unmittelbar und zwingend Anwendung. Der Vertrag über den
Transport der Wechselbrücke mit Ladung ist dennoch ein Beförderungsvertrag,
für den wegen der Vertragsfreiheit die CMR vereinbart werden kann (zur Güter-
beförderung mittels Wechselbrücke siehe unten Rdn. 33–39).

6. Anderes, insbes. vertragswidriges Transportmittel

13Ist Beförderung von Gütern mittels Straßenfahrzeugen vereinbart, kann dennoch
die Benutzung eines anderen Transportmittels als eines Kraftfahrzeugs zulässig,
d.h. sie muss nicht vertragswidrig sein; es kommt auf die Vereinbarung, die Um-
stände und die Interessenlage an.33

a) Luftfrachtersatzverkehr

14Der praktisch wichtigste Fall des Einsatzes eines ,,anderen“ Transportmittels ist
der Luftfrachtersatzverkehr, das sog. Trucking durch oder für eine Fluggesell-
schaft.34 Es kommt vor, dass ein Luftfrachtführer einen Luftfrachtvertrag ab
Flughafen X abgeschlossen hat, dann aber das Gut mittels LKW zu einem ande-
ren Flughafen befördert oder befördern lässt und dort erst die wirkliche Luftbe-
förderung beginnt. Ähnlich kann es umgekehrt bei einkommendem Gut sein.
Dieses Verfahren wendet man beispielsweise an, wenn das in X abfliegende
Flugzeug voll ist, also mehr Ladung auf den Abflug in X wartet, als an Kapazität
zu dieser Zeit vorhanden ist. Damit das Gut dann nicht vielleicht sogar mehrere
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32 LG Regensburg, 28.11.1989 – S 206/89, TranspR 1990, 194; zustimmend Koller, Art. 1
CMR Rdn. 5.

33 Vgl. Piper, S. 24f., Rdn. 33.
34 Vgl. dazu immer noch anschaulich und aufschlussreich unter den verschiedensten prakti-

schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Fachtagung der SGKV vom 29.6.1981,
Schriftenreihe der SGKV, Nr. 36: Luftersatzverkehr.



Tage bis zur nächsten Abfluggelegenheit in X warten muss, bringt man es auf
dem Landweg zu dem größeren Flughafen Y, von wo öfter und mit größerer Ka-
pazität der gewünschte Bestimmungsflughafen angeflogen wird. Es kann ferner
seinen Grund in Start- und Landerechten der für den Endbestimmungsflughafen
zweckmäßigen Fluggesellschaft haben oder im Flugplan je nach Eiligkeit der
Sendung, ggf. in Tarifen, sowie schließlich auch in den Witterungsverhältnissen
am Flughafen oder auf der zu durchfliegenden Strecke. Deshalb pflegen Flugge-
sellschaften im Luftfrachtvertrag zu vereinbaren, dass sie ggf. die Beförderung
ganz oder teilweise auf dem Landweg durchführen können. Das wird teils im
Luftfrachtbrief vermerkt, teilweise wird die Resolution 507 B der IATA35 in den
Luftfrachtvertrag einbezogen, teils wird auf die Resolution verwiesen.36 Ist das
Trucking gestattet, so liegt in der Gestattung zugleich das Einverständnis des Ab-
senders mit dem Einsatz eines Straßenfahrzeugs und folglich der Konsens zum
Straßenbeförderungsvertrag nach CMR.37 Es liegt dann ein Vertrag über multi-
modalen Transport vor (ggf. konkretisiert er sich durch Einsatz des Straßenfahr-
zeugs dazu, vgl. Rdn. 9), und es gilt das Recht der jeweiligen Strecke; ist der
Schaden nicht lokalisierbar, gilt in hier nicht näher auszuführender Weise
,,Meistbegünstigung“, d.h. das dem Anspruchsteller jeweils günstigste in Be-
tracht kommende Streckenrecht.38 Ist dagegen das Trucking nicht wirksam ge-
stattet, so gilt die CMR nicht unmittelbar, weil es am vertraglichen Einverständ-
nis mit der Verwendung eines Straßenfahrzeugs fehlt,39 darauf aber muss sich der
Vertragswille richten, wenn ein CMR-Vertrag geschlossen werden soll.40 Die
CMR oder ihre Vorschriften können dann ggf. aus dem Gesichtspunkt der pVV
(jetzt § 280 Abs. 1 BGB) des Luftbeförderungsvertrags auf die Haftung Anwen-
dung finden.41
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35 International Air Transport Association, Weltverband der Fluggesellschaften.
36 Vgl. BGH, 17.5.1989 – I ZR 211/87, TranspR 1990, 19 = VersR 1990, 331 = NJW 1990,

639 = ETR 1990, 76.
37 Vgl. OLG Hamburg, 14.10.1991 – 6 U 103/91, TranspR 1992, 66 = VersR 1992, 1543;

MünchKommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 19.
38 Dazu grundlegend und im Einzelnen BGH, 24.6.1987 – I ZR 127/85, BGHZ 101, 172 =

TranspR 1987, 447 = VersR 1987, 1212 = NJW 1988, 640 = WM 1987, 1340; Münch-
KommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 19.

39 OLG Köln, 6.3.2007 – 3 U 122/06, im Internet.
40 Vgl. Rdn. 9; Glöckner, Art. 1 Rdn. 5.
41 Anh. I Rdn. 15; BGH, 17.5.1989 – I ZR 211/87, TranspR 1990, 19 = VersR 1990, 331 =

NJW 1990, 639 = ETR 1990, 76; OLG Hamburg, 30.8.1984 – 6 U 57/84, VersR 1985, 832;
OLG Hamburg, 7.5.1987 – 6 U 12/87, VersR 1987, 1111; Piper, S. 24f., Rdn. 33; Helm, in:
Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 43; Koller, Art. 1 CMR Rdn. 5; Blaschczok, Die Haf-
tung beim Einsatz vertragswidriger Transportmittel, TranspR 1987, 401; Brautlacht, Die An-
wendbarkeit des WA bei der Luftersatzbeförderung, TranspR 1988, 187; Koller, Die Haftung
beim Transport mit vertragswidrigen Beförderungsmitteln, VersR 1988, 432; Willenberg/Lu-
cas, Der Luftfrachtverkehr auf der Straße oder das Trucking und seine haftungsrechtlichen
Folgen, TranspR 1989, 199.



b) Ursprünglicher CMR-Vertrag

aa) Vereinbartes oder gestattetes anderes Transportmittel

15Ist ursprünglich ein Straßenbeförderungsvertrag vereinbart, dem die CMR zu-
grunde liegt, kommt der Einsatz eines anderen als eines Straßenfahrzeugs prak-
tisch nur selten vor. Immerhin sind folgende Fälle denkbar:

aa) Vereinbartes oder gestattetes anderes Transportmittel

16Ist der Einsatz eines anderen Transportmittels als des Straßenfahrzeugs mit dem
Absender vereinbart oder ist vereinbart, dass der Frachtführer von sich aus ein
anderes Transportmittel einsetzen darf (Option), so liegt ähnlich wie beim Luft-
frachtersatzverkehr (vgl. Rdn. 14) die Vereinbarung eines multimodalen Trans-
ports vor, eines Vertrages also zur Beförderung des Gutes bis zur Ablieferung an
den Empfänger, aber unter Benutzung verschiedener Transportmittel. Mangels
gegenteiliger Vereinbarung – und eine solche liegt hier nicht vor – richtet sich
die Haftung des Frachtführers dann nach dem jeweiligen Streckenrecht.42

bb) Einseitig redliche Abweichung

17Im Falle eines Beförderungshindernisses hat der Frachtführer Weisung des Verfü-
gungsberechtigten einzuholen und ist, wenn in angemessener Zeit keine Weisung
zu erhalten ist, verpflichtet, die Maßnahmen zu ergreifen, die ihm im Interesse
des über das Gut Verfügungsberechtigten die besten zu sein scheinen; Art. 14
Abs. 1 und 2 CMR (vgl. Art. 14 Rdn. 15). Zu den nach pflichtmäßigem Ermes-
sen zu ergreifenden Maßnahmen kann die anderweitige Beförderung mit einem
anderen Transportmittel gehören, der Frachtführer kann beispielsweise das Gut
für den Rest der Strecke mit der Eisenbahn befördern lassen. Das ist kein verein-
barter oder gestatteter Einsatz eines anderen Transportmittels, sondern eine ein-
seitige, freilich rechtmäßige und redliche Abweichung vom Vertrag. Es ist und
bleibt ein CMR-Beförderungsvertrag, woraus der Frachtführer zur Beförderung
und Ablieferung des Gutes an den Empfänger am Bestimmungsort verpflichtet
ist. Die Ablieferung ist der Vertragszweck, das Straßenfahrzeug das dafür vorge-
sehene Mittel. Den Zweck des Vertrages kann der Frachtführer nicht einseitig än-
dern, bei begründetem Anlass darf er aber ein anderes als das ursprünglich vor-
gesehene Mittel anwenden; Rechtsgedanke aus § 665 BGB (vgl. dazu Art. 14
Rdn. 15).

18Außer Beförderungshindernissen sind andere Fälle, in denen der Einsatz eines
anderen Transportmittels gerechtfertigt sein könnte, schwer vorstellbar. Tritt ein
solcher Fall ein, wäre der Einsatz des anderen Transportmittels bei Anwendung
deutschen Rechts nach § 665 BGB zulässig. Art. 14 CMR schließt auch i.V. m.
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42 BGH, 24.6.1987 – I ZR 127/85, BGHZ 101, 172 = TranspR 1987, 447 = VersR 1987, 1212
= NJW 1988, 640 = WM 1987, 1340; MünchKommHGB/Jesser-Huß, Art. 1 CMR Rdn. 19.



Art. 41 (Unabdingbarkeit der CMR) nicht aus, dass auf andere Tatbestände natio-
nales Recht Anwendung findet, im Falle deutschen Rechts also § 665 BGB. Es
ist und bleibt ein CMR-Beförderungsvertrag, und der Frachtführer haftet nach
Art. 17ff. CMR im geschilderten Sachverhalt auch für den Bahntransport. Falls
ein Schaden von der Bahn zu vertreten ist, hat der CMR-Frachtführer Regressan-
sprüche nach Bahnrecht, z.B. nach ER/CIM. Reichen Bahnansprüche weiter, hat
der CMR-Frachtführer nicht insoweit vorzuleisten – seine Abweichung vom
CMR-Vertrag war zwar einseitig, aber rechtmäßig, deshalb bleibt es bei seiner
Haftung nach CMR –, wohl den Unterschiedsbetrag entweder selbst geltend zu
machen (der CMR-Frachtführer ist gegenüber der Bahn Absender und verfü-
gungs- und anspruchsberechtigt) oder den Anspruch an seinen Absender abzutre-
ten.43

cc) Einseitig fahrlässige Abweichung, Fehlverladung

19 Dass ein Gut versehentlich falsch verschickt wird, kommt bei einem Spediteur
vor, ist aber auch bei einem Frachtführer nicht unmöglich. Das Versehen kann
darin bestehen, dass das Lager- oder Ladepersonal die Kiste auf einen falschen
Platz in der Halle abgestellt hat, es kann auch auf einem Büroversehen beruhen,
dass die Papiere falsch ausgestellt wurden. In jedem Falle liegt eine fahrlässige
Verletzung des CMR-Beförderungsvertrags vor. Für die in der CMR geregelten
Tatbestände gilt also weiterhin die CMR, d.h. der Frachtführer haftet für Güter-
schaden und für Lieferfristüberschreitung nach Art. 17ff. CMR, nicht aber für
Güterfolgeschäden. Die versehentliche Fehlverladung ist anders zu beurteilen als
die bewusste Abweichung vom Vertrag. Der BGH hatte die bewusste Abwei-
chung zu entscheiden und brauchte die Möglichkeit eines fahrlässigen Versehens
nicht zu erörtern.44 Auch Piper hat erkennbar die bewusste Vertragsabweichung
bedacht.45 Für andere Vermögensschäden als Lieferfristüberschreitung gelten wie
auch sonst beim CMR-Beförderungsvertrag die Regeln des national anwendba-
ren Rechts, bei deutschem § 433 HGB.

dd) Einseitig unredliche Abweichung, Vertragsbruch

20 Setzt der Frachtführer eigenmächtig, d.h. ohne Vereinbarung mit dem Absender,
ohne dessen Gestattung und ohne einen nach Art. 14 CMR, § 665 BGB hinrei-
chenden Grund ein anderes Transportmittel ein, so bricht er den Vertrag. Das
muss nicht böswillig oder arglistig sein, Vertragsbruch liegt bereits vor, wenn der
Frachtführer aus eigenem Interesse wissentlich vom Vertrag abweicht. Das kann
z.B. zutreffen, wenn er das Fahrzeug für einen anderen, ihm wichtigeren und lu-
krativeren Transport einsetzen möchte. Dann gilt: Der Frachtführer haftet auf je-
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43 Vgl. den insoweit ähnlich liegenden Fall einer Sammelgutbeförderung bei de la Motte,
CMR: Schaden – Entschädigung – Versicherung, VersR 1988, 317, 319.

44 BGH, 17.5.1989 – I ZR 211/87, TranspR 1990, 88 = VersR 1990, 331 = NJW 1990, 639 =
ETR 1990, 76.

45 S. 24f., Rdn. 33.



den Fall nach CMR als dem Recht des Vertrages.46 Auf keinen Fall kann er,
wenn das Recht des tatsächlich eingesetzten Transportmittels eine geringere oder
niedrigere Haftung ergibt, den Geschädigten darauf verweisen; auf keinen Fall
kann der Frachtführer aus seinem Vertragsbruch Nutzen und Gewinn ziehen. Er-
gibt das Recht des tatsächlich eingesetzten Transportmittels eine höhere Haftung
als nach CMR, so kann der Geschädigte sie in Anspruch nehmen. Ist der Scha-
den noch höher, kann der Frachtführer sich auch nicht auf Beschränkungen aus
dem Recht des tatsächlich eingesetzten Transportmittels berufen, sein Vertrags-
bruch führt als Vertragsverletzung vielmehr – je nach Anwendbarkeit des natio-
nalen Rechts – zu voller Haftung in unbeschränkter Höhe.47 Anderer Ansicht ist
möglicherweise Loewe,48 der allein auf die tatsächliche Abwicklung der Gesamt-
beförderung abstellt und nicht nach Gestattung, wissentlicher und versehentli-
cher Abweichung unterscheidet. Immerhin will er unter dem Gesichtspunkt des
Absenderschutzes den Frachtführer nach anwendbarem nationalen Recht haften
lassen für die Strecke, die nicht mit Straßenfahrzeug bewältigt worden ist; im Er-
gebnis würde damit auch Loewe bei Anwendbarkeit deutschen Rechts im Falle
eigenmächtiger Abweichung des Frachtführers zur Haftung aus § 433 HGB kom-
men. Gleicher Ansicht wie Loewe ist wohl auch Lenz,49 allerdings ohne nähere
Begründung und mit der Einschränkung, dass ,,grundsätzlich“ das Recht des tat-
sächlich eingesetzten Transportmittels gelte.

7. Grenzüberschreitung

21Der vertraglich vereinbarte Übernahme- und der vertraglich vereinbarte Abliefe-
rungsort müssen in zwei verschiedenen Staaten liegen. Nicht entscheidend ist, ob
ein Grenzübertritt tatsächlich erfolgt. Weist ein Absender den Frachtführer vor
Grenzübertritt an, das Gut zum Ablieferungsort zurückzutransportieren, gilt für
diesen Transport dennoch die CMR.50 Eine Beförderung vom früheren Bundes-
gebiet nach Berlin-West und umgekehrt war keine Beförderung nach CMR, Ber-
lin-West war kein eigener Staat. Wie oft welche Grenzen überschritten werden,
bleibt gleich. So überschreitet zwar eine Fahrt von Aachen über die Hocheifel
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46 BGH, Urt. v. 30.9.1993 – I ZR 258/91, TranspR 1994, 16, 17 = BGHZ 123, 303, 306; Bahn-
sen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 10; Herber/Piper, Art. 1 CMR Rdn. 17.

47 Anh. I Rdn. 15; BGH, 17.5.1989 – I ZR 211/87, TranspR 1990, 88 = VersR 1990, 331 =
NJW 1990, 639 = ETR 1990, 76; OLG Hamburg, 30.8.1984 – 6 U 57/84, VersR 1985, 832;
OLG Hamburg, 7.5.1987 – 6 U 12/87, VersR 1987, 1111; Piper, S. 24f., Rdn. 33; Helm, in:
Großkomm. HGB, § 425 HGB Rdn. 3; Koller, § 425 HGB Rdn. 2; Blaschczok, Die Haftung
beim Einsatz vertragswidriger Transportmittel, TranspR 1987, 401; Brautlacht, Die Anwend-
barkeit des WA bei der Luftersatzbeförderung, TranspR 1988, 187; Koller, Die Haftung
beim Transport mit vertragswidrigen Beförderungsmitteln, VersR 1988, 432; Willenberg-Lu-
cas, Der Luftfrachtverkehr auf der Straße oder das Trucking und seine haftungsrechtlichen
Folgen, TranspR 1989, 199.

48 ETR 1976, 503, 512.
49 Rdn. 66.
50 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 19; Koller, Art. 1 CMR Rdn. 6; Herber/Piper, Art. 1

CMR Rdn. 52.



(Eupen-Malmedy in Belgien) nach Trier die deutsch-belgische Grenze zweimal,
Abgangs- und Bestimmungsort liegen aber in demselben Staat Bundesrepublik
Deutschland; es ist folglich kein Fall der CMR. Ähnlich ist es bei einer Fahrt von
Salzburg über Berchtesgaden und Lofer nach Kufstein und Innsbruck. Hier wird
die deutsch-österreichische Grenze zweimal überschritten, Abgangs- und Be-
stimmungsort liegen aber in demselben Staat Republik Österreich; es ist folglich
kein Fall der CMR als der Rechtsordnung eines internationalen Straßengüterver-
kehrs. Dennoch finden die meisten Vorschriften der CMR auf diese inneröster-
reichische Beförderung Anwendung, aber das liegt daran, dass Österreich mit
Wirkung vom 28.7.1990 die CMR in sein nationales Straßenbeförderungsrecht
übernommen hat durch Einfügung des neuen § 439a in das HGB.51 Mit Bundes-
gesetz vom 28.6.1990 wurden das Handelsgesetzbuch und das Binnenschiff-
fahrtsgesetz hinsichtlich der innerstaatlichen Anwendung des Beförderungsver-
trages im internationalen Straßengüterverkehr – CMR – geändert.52

22 Mindestens einer der Staaten von Übernahme- und Ablieferungsort muss ein
Vertragsstaat der CMR sein, d.h. die CMR innerhalb der Unterzeichnungsfrist
unterzeichnet haben oder ihr später beigetreten sein und in beiden Fällen die
CMR ratifiziert haben. Anders ausgedrückt: Für mindestens einen der Staaten
muss die CMR völkerrechtlich und innerstaatsrechtlich gültig sein (vgl. Über-
sicht Vor Art. 1 Rdn. 7). Wenn wenigstens in einem der beiden Staaten die CMR
in dieser Weise Bestandteil der nationalen Rechtsordnung ist, so können sich An-
gehörige anderer Staaten darauf einlassen, sofern ihre eigene nationale Rechts-
ordnung nicht entgegensteht, wenn sie also Vertragsfreiheit haben. Damit wollte
man erreichen, dass die CMR möglichst früh weite Verbreitung und Anwendung
in der Praxis des Güterverkehrs fand, auch wenn die Ratifizierung durch die na-
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51 Vgl. dazu Jesser, S. 17; Seltmann, Neuregelung des österreichischen Frachtrechts durch das
Binnen-Güterbeförderungsgesetz, TranspR 1990, 405.

52 (Binnen-Güterbeförderungsgesetz für Österreich, BGBl. 1990/459) mit folgendem, wesentli-
chen Inhalt: Mit Art. I wurde in das Handelsgesetzbuch vom 10.5.1897, dRGBl., S. 219, zu-
letzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. 1988/180, die Vorschrift des § 439a neu eingefügt:
§ 439a. (1) Auf den Abschluss und die Ausführung des Vertrages über die entgeltliche Be-
förderung von Gütern auf der Straße – ausgenommen Umzugsgut – mittels Fahrzeugen, die
Haftung des Frachtführers, Reklamationen und das Rechtsverhältnis zwischen aufeinander-
folgenden Frachtführern sind die Art. 2–30 und 32–41 des Übereinkommens vom 19. Mai
1956, BGBl. 1961/138, über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterver-
kehr (CMR) in der Fassung des Protokolls vom 5. Juli 1978, BGBl. 1981/192, in der für Ös-
terreich jeweils geltenden Fassung auch dann anzuwenden, wenn der vertragliche Ort der
Übernahme und der vertragliche Ort der Ablieferung des Gutes im Inland liegen. (2) Im Sin-
ne des Abs. 1 sind unter Fahrzeugen Kraftfahrzeuge, Sattelkraftfahrzeuge, Anhänger und
Sattelanhänger gem. Art. I lit. p, q, r und u des Übereinkommens über den Straßenverkehr,
BGBl. 1982/289, zu verstehen. Art. II: Das Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhält-
nisse der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsgesetz) vom 20. Mai 1898, dRGBl. S. 868/
1898, in der Fassung der Verordnung dRGBl. I 2394 (GblÖ, Nr. 1454/1939), wurde im § 26
geändert: ,,§ 26. Auf das Frachtgeschäft zur Beförderung von Gütern auf Flüssen und sonsti-
gen Binnengewässern finden die Vorschriften der §§ 425–427, 430–436, 439, 440–443,
445–451 des Handelsgesetzbuchs Anwendung.“ Art. III: Dieses Bundesgesetz ist auf Fracht-
verträge, die vor seinem Inkrafttreten abgeschlossen worden sind, nicht anzuwenden.



tionale Gesetzgebung sich hinzog. Dem Ziel dient auch Art. 6 Abs. 1 lit. k)
CMR.53 Inzwischen hat die CMR sich in der Praxis durchgesetzt, Verladerschaft
und Fuhrgewerbe wenden sie ganz selbstverständlich an, auch im Straßengüter-
verkehr nach und von Nah- und Mittelost, Nordafrika, Türkei. Noch spielt der
Ro/Ro-Verkehr54 über den Nordatlantik nach USA und Kanada keine nennens-
werte Rolle, nach deutschem Recht würde dafür aber auch die CMR gelten. Dass
US-amerikanische Gerichte das möglicherweise anders beurteilen, steht für unser
Recht nicht entgegen.

23Dass Wohnsitz und Staatsangehörigkeit der am Beförderungsvertrag oder seiner
tatsächlichen Abwicklung Beteiligten keine Rolle spielen, dient nur der Klarstel-
lung im internationalen Einheitsrecht CMR. Definition und Charakterisierung
des CMR-Beförderungsvertrags sind nach deutschem Recht auch ohne das genü-
gend. Wohl können Wohnsitz und Staatsangehörigkeit der Beteiligten wichtig
werden bei der Bestimmung des ergänzend anwendbaren Rechts.55

II. Begriff des Fahrzeugs, Abs. 2

1. Begriffe der CMR

24Die CMR versteht unter Fahrzeugen Kraftfahrzeuge, Sattelkraftfahrzeuge, An-
hänger und Sattelanhänger und verweist zur genaueren Umschreibung auf Art. 4
des Abkommens über den Straßenverkehr vom 19.9.1949.56 Das Abkommen von
1949 ist durch Art. 48 des Übereinkommens über den Straßenverkehr vom
8.11.1968 aufgehoben und ersetzt worden.57 Damit stellte und stellt sich die Fra-
ge, welches Abkommen gilt, solange nicht alle Staaten von 1949 auch das Ab-
kommen von 1968 ratifiziert haben. Loewe58 meint, dass die Frage bis zur end-
gültigen Identität der Zeichner- und Ratifizierungsstaaten offenbleiben und im
Einzelfall von den Gerichten entschieden werden muss, dass aber für einen Staat,
der zwar das Abkommen von 1968 ratifiziert hat, nicht aber das von 1949, von
vornherein nur das Abkommen von 1968 gilt. Gleicher Ansicht ist anscheinend
Helm,59 der allerdings nur auf Loewe verweist. Glöckner60 erwähnt nur, dass das
Abkommen von 1949 ersetzt worden ist durch das Abkommen von 1968, ohne
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53 Siehe dort Rdn. 20, 21 ferner Loewe, ETR 1976, 503, 519.
54 Roll-on-Roll-off, eine Art des Huckepack-Verkehrs; der beladene LKW fährt mit eigener

Kraft auf das Seeschiff und wird so mit Ladung über See befördert, um im Bestimmungsha-
fen mit eigener Kraft an Land zu fahren und dann weiter ins Binnenland, vgl. dazu Art. 2
CMR Rdn. 88, 103.

55 Vgl. Koller, Art. 1 CMR Rdn. 7; vgl. auch Anh. II Rdn. 4.
56 Vgl. dazu Loewe, ETR 1976, 503, 513ff.
57 BGBl. 1977 II, S. 811; C. H. Beck, Textausgabe Straßenverkehrsrecht, Nr. 13; vgl. auch Loe-

we, ETR 1976, 503, 513ff.
58 Loewe, ETR 1976, 514–516.
59 Helm, in: Großkomm., Art. 1 CMR Rdn. 6.
60 Art. 1 CMR Rdn. 16.



darauf einzugehen, was unter welchen Voraussetzungen gilt. Koller61 hält unver-
ändert das Abkommen von 1949 für maßgebend, auch wenn es inzwischen auf-
gehoben worden ist, denn Art. 1 Abs. 2 CMR sei keine dynamische Verweisung.
Jesser62 bezeichnet ebenfalls die Verweisung auf das Abkommen von 1949 als
statisch, weshalb auf spätere Rechtsänderungen kein Bedacht zu nehmen sei.
Das LG Regensburg63 schließlich wendet ohne nähere Begründung unmittelbar
das Abkommen von 1968 an.

25 Welches Abkommen bis oder ab wann zwischen welchen Staaten gültig ist,
braucht nicht entschieden zu werden. Bis auf für den Straßengüterverkehr un-
wichtige Punkte stimmen die Definitionen beider Abkommen überein:

Kraftfahrzeug:

1949: Jedes mit mechanischem Antrieb und eigener Kraft auf der Strecke ver-
kehrende Fahrzeug, das nicht an Schienen oder elektrische Leitungen gebunden
ist und üblicherweise zur Beförderung von Personen oder Gütern dient.

1968: Mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen jedes auf der Straße mit eigener
Kraft verkehrende Fahrzeug mit Antriebsmotor (ausgenommen Motorfahrräder
auf dem Gebiet der Vertragsstaaten, die sie nicht den Krafträdern gleichgestellt
haben), das üblicherweise auf der Straße zur Beförderung von Personen oder
Gütern oder zum Ziehen von Fahrzeugen, die für die Personen- oder Güterbeför-
derung benutzt werden, dient.

Anhänger:

1949: Jedes Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug gezogen
zu werden.

1968: Jedes Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, an ein Kraftfahrzeug angehängt zu
werden.

Sattelkraftfahrzeug:

1949: Jedes Kraftfahrzeug mit einem Anhänger ohne Vorderachse, der so auf
dem Zugfahrzeug aufliegt, dass ein wesentlicher Teil des Gewichts des Anhän-
gers und seiner Ladung vom Zugfahrzeug getragen wird.

1968: Miteinander verbundene Fahrzeuge, die aus einem Kraftfahrzeug und ei-
nem damit verbundenen Sattelanhänger bestehen.

Sattelanhänger:

1949: Anhänger des Sattelkraftfahrzeugs.

1968: Jeder Anhänger, der dazu bestimmt ist, mit einem Kraftfahrzeug so ver-
bunden zu werden, dass er teilweise auf diesem aufliegt und dass ein wesentli-
cher Teil seines Gewichts und des Gewichts seiner Ladung von diesem getragen
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61 Art. 1 CMR Rdn. 5.
62 Jesser, S. 25.
63 Urt. v. 28.11.1989 – S 206/89, TranspR 1990, 194.



wird. Danach bestehen nur zwei unwichtige Unterschiede. Das Abkommen von
1968 nimmt teilweise Motorfahrräder aus und schließt entgegen dem Abkommen
von 1949 Oberleitungsbusse ein; beides ist für die Praxis des grenzüberschreiten-
den Straßengüterverkehrs ohne Bedeutung. Dass die Definition des Kraftfahr-
zeugs im Abkommen von 1949 den mechanischen Antrieb betont, die Definition
von 1968 dagegen nicht, ist unschädlich. Ein nichtmechanischer Antrieb ist au-
genblicklich nur vorstellbar bei einem Transportsystem wie der Magnetbahn; das
aber ist an Schienen und Leitungen gebunden und fällt deshalb nicht unter die
Definitionen von 1949 und 1968.

26Unschädlich ist auch, dass der deutsche Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 CMR von
,,Umschreibung im Abkommen 1949“ spricht, während der verbindliche64 engli-
sche und französische Wortlaut den strengeren Ausdruck definition verwendet.
Wenn ein CMR-Staat keines der beiden Abkommen über den Straßenverkehr ra-
tifiziert hat, dann sind die vier Fahrzeugbegriffe der CMR nicht deshalb undefi-
niert und inhaltslos, sondern bleiben als Begriffe der CMR nach mindestens na-
tionalem Sprachgebrauch gültig. Der aber ist vollkommen eindeutig und genügt.

2. Andere Begriffe

27Es gibt in der Praxis des Güterverkehrs einige weitere ,,Fahrzeug-“Begriffe, die
sich als Fachausdrücke des Güterverkehrs sprachlich erst gebildet haben.

a) Truck, Trucking

28Seit 1953 enthielten die Incoterms eine Klausel, deren Kurzbezeichnung FOR/
FOT lautete. Das hieß Free on Rail/Free on Truck, und nach ausdrücklicher Er-
läuterung durch die Internationale Handelskammer in ihrem Vorspann zu der
Klausel waren Truck und Rail synonyme Ausdrücke, weil truck Eisenbahnwag-
gon bedeutete – und nicht Fahrzeug allgemein oder Straßenfahrzeug im besonde-
ren – und rail Schiene: ,,Die Klausel sollte nur benutzt werden, wenn die Ware
per Eisenbahn transportiert wird.“ Die Klausel ist 1990 durch die für alle Trans-
portmittel geltende Klausel Free Carrier (FCA) abgelöst worden, weil FOR/FOT
schon in den letzten Jahren missverstanden wurde. Weiterhin hat man Truck als
Gegensatz zu Rail gesehen, also als Straßenfahrzeug. Sprachlich war das frühere
Verständnis als Eisenbahnwaggon eine Verengung, denn lateinisch trahere heißt
ziehen. Der Begriff hat jetzt aber auch in Bezug auf Straßenfahrzeuge eine be-
sondere Bedeutung, die sich dem ursprünglichen Sinn von ziehen, also Zugkraft
annähert. Ein LKW-Anhänger und ein Sattelauflieger sind nicht Truck, ihnen
fehlt eine eigene Motorkraft. Truck hat eigene Motorkraft, ist aber nicht LKW
schlechthin, sondern Straßenfahrzeug mit eigener Motorkraft nur insofern, als
die Motorkraft – mindestens auch – zum Ziehen verwandt wird. Klassischer Fall
des Truck ist daher die Sattelzugmaschine oder der Sattelschlepper.

Geltungsbereich Art. 1

de la Motte/Temme 97

64 Vgl. Unterzeichnungsprotokoll nach Art. 51 CMR, Denkschrift, S. 27.



29 Das Entscheidende ist die bewegende und gegenüber der Ladung in gewisser
Weise verselbstständigte Motorkraft. Mit dieser Bedeutung ist der Begriff aus
den USA nach Europa gekommen, und zwar in der substantivierten Form des
Verbums trucking. Große Überland-LKWs hatte es in den USA schon länger ge-
geben, hinderlich wirkte sich nur die Verschiedenheit der Zulassungsvorschriften
der einzelnen Bundesstaaten aus. Manche Groß-LKWs konnten bestimmte Bun-
desländer nicht durchfahren, also musste umgeladen werden, das kostete entspre-
chende Umschlagseinrichtungen, Personal, also Geld, ferner Zeit und war
schließlich der Ladung nicht zuträglich; erfahrungsgemäß ist das Umladen, der
Umschlag, schadenträchtiger als das reine Fahren. Das brachte gegen Ende der
50er-Jahre den großen Überland-Frachtführer Sea-Land auf den Gedanken, die
Ladung vom Fahrgestell zu trennen und die Karosserie mit dem Ladungsraum
als eigenes Behältnis, das auf ein genormtes Fahrgestell gesetzt und so befördert
werden konnte, zu verselbstständigen: Der Container war erfunden, damit der
Container-Verkehr und damit die neue Tätigkeit des Trucking, der Einsatz gen-
ormter Fahrgestelle im Container-Verkehr.

30 Im Mai 1966 eröffnete Sea-Land den ersten überseeischen Container-Dienst über
den Atlantik nach Europa (und zurück), andere Reedereien folgten bald nach.65

Der Container als genormtes Behältnis kann auf genormte Fahrgestelle gesetzt
und so mit jedem beliebigen Transportmittel befördert werden. Anders als die
Wechselbrücke, die Teil eines Straßenfahrzeugs ist (vgl. Rdn. 33), ist der Contai-
ner nicht einem bestimmten Transportmittel zugeordnet.

31 Beim reinen Straßentransport haben Container und Wechselbrücke dieselbe
Funktion des Ladungsgefäßes, dem zum Straßenfahrzeug nur noch das Fahrge-
stell und die Motorkraft fehlen. Wer Fahrgestell und Motorkraft für die Straßen-
beförderung eines Containers stellt, ist ebenso Trucker wie derjenige, der wech-
selnde Wechselbrücken befördert. Auch die Beförderung von Wechselbrücken
nennt man deshalb Trucking. Trucking bedeutet somit, Motorkraft und Fahrge-
stell für die Beförderung von Ladegefäßen einzusetzen.66

b) Trailer

32 Trailer ist sprachlich eine Zusammenziehung von truck und rail und müsste nach
früherem Sprachgebrauch eine Art Eisenbahnwaggon bedeuten.67 Genau wie
beim Ausdruck Truck (vgl. Rdn. 29, 31) hat sich jedoch die Bedeutung von Trai-
ler auf den Straßengüterverkehr verlagert. Trailer ist nun aber nicht jedes Stra-
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65 Vgl. Möller, Der gegenwärtige Stand des überseeischen Container-Verkehrs, HANSA 1967,
1782.

66 Vgl. Gutachten des BAG, 18.4.1988 und Gutachten des DIHT, 23.12.1988 in OLG München,
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Rdn. 33ff.

67 Vgl. Incoterms 1953–1990, FOR/FOT, Rdn. 28.



ßengüterfahrzeug, wie LKW oder Anhänger, sondern ein Straßengüterfahrzeug,
welches getruckt wird, also der Sattelauflieger, der von einem Sattelschlepper (=
Truck) gezogen wird. Wie Truck die verselbstständigte Straßen-Motorkraft ist, so
ist Trailer das dazugehörige selbstständige Ladegefäß für den Straßentransport.
Truck und Trailer bilden zusammen die funktionale Einheit, das soll die sprachli-
che Alliteration ,,Tr“ ausdrücken. Fischer hat überzeugend dargelegt, dass nicht
nur der leere Trailer Gut i.S.d. CMR sein kann, sondern auch der vom Absender
mit weiterem Gut beladene Trailer Gut i.S.d. CMR ist.68 Koller hingegen vertritt
die Ansicht, Trailer könnten kein Gut sein, ohne aber hierfür eine Begründung
zu liefern.69 Jesser-Huß weist demgegenüber zu Recht darauf hin, dass entschei-
dend der Inhalt des Beförderungsvertrages ist.70 Wird der Frachtführer beauf-
tragt, mittels eines Kraftfahrzeugs, nämlich der Zugmaschine, einen vom Absen-
der beladenen Trailer grenzüberschreitend zu befördern, ist der gesamte Trailer
Gut i.S.d. CMR.

c) Wechselbrücke

33Eine Wechselbrücke ist eine LKW- oder Anhänger-Ladefläche mit Aufbau, wie
ihn auch ein LKW oder Anhänger haben kann: Bordwand mit oder ohne Spriegel
und Plane, geschlossener Raum (= Kofferaufbau), Kofferaufbau mit Wärmeiso-
lierung, mit Heiz-, Kühl- oder Tiefkühleinrichtung usw. Die Wechselbrücke ist
der Teil eines Kraftfahrzeugs, der übrig bleibt, wenn man das Fahrgestell weg-
nimmt: Fahrgestell + Wechselbrücke = LKW oder Anhänger. Diese bauliche und
funktionale Trennung dient dem schnelleren Umschlag der Güter, weil der Fahrer
nicht auf die Beladung warten muss, sondern erst eine beladene Wechselbrücke
auf das Fahrzeug auflädt oder nicht auf Entladung warten muss, sondern die be-
ladene Wechselbrücke beim Empfänger zu dessen Entladung abstellen kann. Die
Wechselbrücke wird mit einem entsprechend genormten Fahrgestell auf der Stra-
ße zum Absender gefahren, wo das Fahrgestell die Wechselbrücke absetzt, die
nun auf eigenen Stützbeinen an der Rampe des Absenders steht und beladen
wird. Während dieser Zeit erledigt das Fahrgestell andere Fahrten. Ist die Wech-
selbrücke beladen und verschlossen, erscheint das Fahrgestell wieder – oder ein
entsprechendes anderes –, nimmt die Wechselbrücke auf und fährt mit ihr los.
Wie der Fall des Landgerichts Regensburg zeigt, kann die Wechselbrücke aber
auch z.B. mit der Eisenbahn transportiert werden.71 Die Ansicht aus der Vorauf-
lage, die Wechselbrücke sei Teil eines Straßenfahrzeugs, kann daher nicht auf-
rechterhalten werden. Thume hat zu Recht die Wechselbrücke als einen ,,Contai-
ner auf Stelzen“ bezeichnet.72
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Von entscheidender Bedeutung wird die Einordnung bei der Frage, wie der
Frachtführer haftet, wenn eine fremde Wechselbrücke von ihm beschädigt wird.
Nicht entscheidend ist die Einordnung bei der Frage, ab oder bis wann der
Frachtführer für Güter haftet, die sich auf einer Wechselbrücke befinden, bevor
oder nachdem diese auf ein Kraftfahrzeug gesetzt wurde. Denn dies ist eine Fra-
ge der Übernahme oder der Ablieferung. Für die Frage der Haftung des Fracht-
führers ist nicht die tatsächliche Handhabung entscheidend, sondern der Inhalt
des Vertrages. Wenn also vereinbart war, dass Güter grenzüberschreitend mit
Kraftfahrzeugen befördert werden sollen, der Frachtführer dem Absender eine
leere Wechselbrücke zur Verfügung stellt, und man kommt zur Überzeugung,
eine Übernahme des Gutes liegt vor, so richtet sich die Haftung des Frachtführers
nach der CMR. Haben die Parteien jedoch vereinbart, dass die Güter auf einer
Wechselbrücke zunächst lagern sollen, bevor diese weiterbewegt wird, so richtet
sich die Haftung nach Lagerrecht.

34 Die Verkehrsanschauung hat keine Schwierigkeit, im Einsatz von Wechselbrü-
cken und in dem von Sattelaufliegern Straßengüterbeförderung, d.h. eine Beför-
derung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, zu sehen, wie sie § 1 GüKG voraussetzt.
Immerhin ist der Sattelauflieger eine besondere Art von Anhänger.

35 Erörterungswürdig ist der Einsatz einer Wechselbrücke deshalb, weil das Tatbe-
standsmerkmal ,,Beförderung mit Kraftfahrzeug oder Anhänger“ zu der Frage zu
führen scheint, ob die Wechselbrücke ein Straßenfahrzeug ist. Hierfür braucht
die Wechselbrücke aber selbst kein Fahrzeug zu sein. Denn unstrittig wird die
Wechselbrücke mit einem Kraftfahrzeug bewegt. Für die Annahme eines CMR-
Beförderungsvertrags ist die Einordnung der Wechselbrücke als Fahrzeug über-
haupt nicht notwendig. Die statische Frage nach dem, was ist, erweist sich damit
als unergiebig. Es kommt auch nicht darauf an, ob überhaupt eine Wechselbrücke
benutzt wird. Gibt beispielsweise der Absender eine beladene oder leere Wech-
selbrücke zur Beförderung in dem Sinne, dass sie dem Empfänger am Bestim-
mungsort abgeliefert werden soll, dann ist die Wechselbrücke – ggf. mit ihrem
Ladungsinhalt – Gegenstand des Beförderungsvertrages, also Beförderungsgut,
und wenn sie ihrer Bestimmung gem. auf ein Straßenfahrgestell gesetzt und zum
Empfänger gefahren wird, so ist das Straßengüterbeförderung. Für das Merkmal
,,Beförderung mit Straßenfahrzeug“ wichtig ist die Frage nach der Funktion der
Wechselbrücke bei ihrem Einsatz, also nach der Regie. Die Frage muss deshalb
dynamisch oder funktional gestellt werden: Wer hat die Regie der Wechselbrü-
cke, wer setzt sie ein? Ein vertraglicher Straßen- oder ein Eisenbahnfrachtführer?
Wenn dem Absender eine Wechselbrücke an die Rampe gestellt wird und, wäh-
rend er sie belädt, das Fahrgestell andere Fahrten erledigt, so weiß der Absender
und stimmt zu (= vertraglicher Konsens), dass er ein Behältnis belädt, das später
die vereinbarte Beförderung antritt.73 Aus Art. 2 CMR wird erkennbar, dass die
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CMR auch dann gelten will, wenn ein Straßenfahrzeug während eines Teils sei-
ner Reise seinerseits befördert wird, sofern nur die Gesamtbeförderung einem
einheitlichen konsensualen Straßenbeförderungsvertrag unterliegt und das Gut
nicht aus dem Straßenfahrzeug aus- oder umgeladen wird; diese Voraussetzun-
gen sind auch beim Einsatz einer Wechselbrücke erfüllt.

36Irrelevant ist auch, ob die Wechselbrücke einem LKW oder einem Anhänger zu-
geordnet ist; das kann auch während der Gesamtreise wechseln, z.B. vom Absen-
der zum Abgangsbahnhof mit Motorkraft als LKW, vom Bestimmungsbahnhof
zum Empfänger ohne eigene Motorkraft als Anhänger oder umgekehrt.

37Mit der herrschenden Meinung ist daher die Wechselbrücke selbst nicht als ein
Fahrzeug oder als ein Anhänger i.S.d. der CMR einzuordnen, sondern als Lade-
gefäß.74

38Mit dieser Einordnung ist es dann auch möglich, ohne Wertungswidersprüche
den Transport einer Wechselbrücke mit anderen Verkehrsträgern wie der Eisen-
bahn zu erfassen und zu behandeln.

39Eine Variante des Wechselbrückeneinsatzes ist der sog. Wechselbrückenbegeg-
nungsverkehr von Frachtführern. Zwei Frachtführer organisieren ihre gegenseiti-
gen Hin- und Rückfahrten so, dass jeder seine Ladung mittels Wechselbrücke
zum anderen oder zu einem bestimmten Parkplatz, etwa auf der Mitte der Stre-
cke zwischen ihnen, bringt, die Wechselbrücke zur Entladung abstellt und sofort
oder später eine dort bereitgestellte andere Wechselbrücke aufnimmt und mit ihr
zurückfährt. Jeder setzt seine Fahrgestelle mit Fahrpersonal ein, und beide benut-
zen ihre eigenen Wechselbrücken und stellen sie gegenseitig dem anderen zur
Verfügung. Bei dieser Verkehrsabwicklung kann die Wechselbrücke mit Ladung
Gegenstand des Beförderungsvertrages sein – für sie wird dann auch nach CMR
gehaftet –, es kommt aber auch vor, dass die beiden Verkehrsträger sich gegen-
seitig unentgeltlich oder gegen irgendeine Art von Entgelt in dieser Weise die
Wechselbrücken als Ladegefäße zur Verfügung stellen. Das wäre dann Leihe,
Miete oder ein Ähnliches, vielleicht verschiedene Elemente enthaltendes Rechts-
verhältnis. Die Wechselbrücken können auch ohne Fahrgestell für sich versichert
werden, sei es als Kraft-Kasko, sei es als Container-Kasko.75 – Im Zweifel ist
beim Wechselbrückenbegegnungsverkehr unter Frachtführerkollegen anzuneh-
men, dass für die jeweils zur Verfügung gestellte Wechselbrücke keine Fracht ge-
schuldet und gezahlt wird, sondern man sich gegenseitig in einem Mietverhältnis
die Wechselbrücken zur Benutzung überlässt. Die Entgeltlichkeit liegt bereits in
der Gegenseitigkeit.76
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III. Beförderung durch Hoheitsträger, Abs. 3

40 Die Person des Frachtführers spielt keine Rolle. Es wird meistens ein kaufmänni-
scher Unternehmer sein, notwendig ist das aber nicht. Wenn alle Merkmale er-
füllt sind, ist ein konsensualer ,,Vertrag über die entgeltliche Beförderung von
Gütern auf der Straße mittels Fahrzeugen . . .“ immer ein CMR-Vertrag. Abs. 3
stellt klar, dass sich daran auch dann nichts ändert, wenn der den konsensualen
Vertrag abschließende Frachtführer (contracting carrier) nicht selbst fährt, son-
dern die Beförderung tatsächlich durchgeführt wird von einem Staat oder einer
staatlichen Einrichtung oder Organisation (actual carrier).77 Nach deutschem
Recht wäre das ohnehin selbstverständlich. Charakter und Inhalt des konsensua-
len Hauptfrachtvertrags werden nach außen nicht berührt von Charakter, Inhalt
usw. eines Unterfracht- oder sonstigen Vertrags im Innenverhältnis.

41 Abs. 3 stellt ferner klar, dass die Wirtschaftsstruktur der beteiligten Staaten keine
Rolle spielt. Wenn alle sonstigen Merkmale erfüllt sind, gilt für einen Beförde-
rungsvertrag die CMR auch dann, wenn in einem Land der Straßengüterverkehr
verstaatlicht ist, wie in früheren Ostblock- oder in GUS-Staaten, oder wenn, wie
früher in Großbritannien, der Straßenverkehr noch nicht denationalisiert war.78

IV. Von der Geltung ausgenommene Beförderungen,
Abs. 4

1. Post

42 Die CMR gilt nicht für Beförderungen, die nach den Bestimmungen internatio-
naler Postübereinkommen durchgeführt werden.79 Dabei spielt die tatsächliche,
wirtschaftliche und rechtliche Struktur der nationalen Posteinrichtungen keine
Rolle, also auch nicht die der Deutsche Post AG. Auch der Rechtsstatus ihrer Tä-
tigkeit als hoheitlich oder privatrechtlich ist ohne Bedeutung. Grund hierfür ist,
dass der Weltpostvertrag von Postverwaltung spricht. Was eine Postverwaltung
ist und vor allem wer dies in den einzelnen Ländern ist, richtet sich nach den je-
weiligen nationalen Transformationsgesetzen (hierzu unten Rdn. 44).

43 Der Weltpostvertrag ist Völkerrecht und wird vom Weltpostverein (United Postal
Union – UPU) verabschiedet. Der Weltpostverein ist eine Unterorganisation der
UNO und veranstaltet alle fünf Jahre, zuletzt 2004 in Bukarest, davor 1999 in Pe-
king, einen Weltpostkongress. Der Weltpostkongress verabschiedet als völker-
rechtliches Abkommen den Weltpostvertrag alle fünf Jahre neu, die von den Mit-
gliedstaaten ratifiziert werden müssen. Die Fassung aus Bukarest 2004 ist noch
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nicht ratifiziert; es gilt z. Zt. also die letzte ratifizierte Fassung des Weltpostver-
trages vom Kongress in Peking 1999.80

44Der deutsche Gesetzgeber hat zuletzt mit dem Gesetz zu den Verträgen vom 15.
September 1999 des Weltpostvereins,81 den Weltpostvertrag sowie die weiteren,
damit zusammenhängenden Abkommen in deutsches nationales Privatrecht
transformiert. Nach Art. 4 dieses deutschen Gesetzes nimmt in der Bundesrepub-
lik Deutschland die Deutsche Post AG die Rechte und Pflichten einer Postver-
waltung wahr. Nach Art. 4 Abs. 2 dieses Gesetzes kann auch jedes andere Unter-
nehmen die Zulassung als Postverwaltung beantragen und erhalten. Art. 4 dieses
Gesetzes unterwirft darüber hinaus jeden Absender und Empfänger einer grenz-
überschreitenden Postsendung der Geltung der Regeln des Weltpostvertrages und
des Postpaketübereinkommens.82 Die Geltung und Wirksamkeit des Weltpostver-
trages hat nichts zu tun mit einem Beförderungsmonopol oder dem sog. Postmo-
nopol.

45Wegen des (ebenfalls) völkerrechtlichen Status des Weltpostvertrages, der als
Völkerrecht schon seit über 160 Jahren besteht und als erstes internationales
Transportübereinkommen überhaupt bezeichnet werden kann, das darüber hinaus
auch noch unabhängig vom eingesetzten Verkehrsmittel, also multimodal ein-
heitlich gilt, ist in der CMR in Art. 1 Abs. 4 lit. a) bewusst ein Vorrang für die
Geltung des Weltpostvertrages und seiner darauf basierenden Abkommen ge-
schaffen worden. Damit unterliegt die grenzüberschreitende Beförderung von
Postsendungen, das sind Briefe und Pakete, die einer Postverwaltung übergeben
werden, ausschließlich den Bestimmungen des Weltpostvertrages und nicht der
CMR. Damit richten sich sowohl die Absenderrechte als auch die Rechte des
Empfängers nach dem Weltpostvertrag, nicht nach der CMR. Wenn der Auftrag-
geber (Absender) sein Gut der Postverwaltung zur Beförderung übergibt, ist die
Postverwaltung nach ihrem eigenen Organisationsrecht gehalten, die Beförde-
rung nach dem Weltpostvertrag und seiner Abkommen durchzuführen. Auch der
Auftrag der Postverwaltung an einen privaten Frachtführer, Postsendungen, also
Briefe und Pakete, grenzüberschreitend zu transportieren, unterliegt nicht der
CMR, sondern dem Weltpostvertrag oder dem Postpaketabkommen.83 Die aus-
schließliche Geltung des Weltpostvertrages ist durch die Rechtsprechung inzwi-
schen anerkannt.84
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2. Leichen

46 Die CMR gilt nicht für die Beförderung von Leichen.85 Damit ist der menschli-
che Leichnam gemeint als res religiosa, d.h. im Zusammenhang mit der Wid-
mung zur Bestattung.86 Der menschliche Leichnam ist zwar Sache i.S.v. § 90
BGB, aber nur beschränkt verkehrsfähig. Unter Berücksichtigung des Willens
des Toten obliegt den Angehörigen die Totenfürsorge, d.h. in erster Linie die
Entscheidung über Ort und Art der Bestattung oder die Überlassung des Leich-
nams an die Anatomie oder die Gestattung der Organentnahme. Andere Verfü-
gungen sind ausgeschlossen, das ist Nachwirkung des Persönlichkeitsrechts des
Verstorbenen. Die Beschränkung der Verkehrsfähigkeit dauert, solange die Über-
reste noch Gegenstand der Totenehrung sind, sei es durch die Angehörigen, sei
es durch die Allgemeinheit (Kriegsgräber).87 Danach werden die Überreste ver-
kehrsfähig, das gilt z.B. für einen archäologischen Skelettfund, eine Moorleiche,
eine Mumie.88

47 Die CMR gilt ebenfalls nicht für den die Leiche umgebenden Sarg und mitbeför-
derte Kränze, Blumen usw.89 Wohl gilt die CMR für die Beförderung von Särgen
vom Hersteller oder Händler zum Beerdigungsinstitut oder von dort zum Trauer-
haus, ebenso für die Lieferung von Kränzen zur Friedhofskapelle oder in das
Trauerhaus.

48 Für die Geltung der CMR spielt die Art des für eine Leichenüberführung einge-
setzten Kraftfahrzeugs keine Rolle. Unmittelbar zwingend gilt die CMR nicht,
was nicht ausschließt, dass sie vertraglich freiwillig vereinbart werden könnte
(vgl. die Überführung von Kraftfahrzeugen auf eigener Achse aus eigener Kraft
Rdn. 11).

3. Umzugsgut

49 Schließlich gilt die CMR nicht für die Beförderung von Umzugsgut.90 Im Ent-
wurf, der den letzten Beratungen zugrunde lag (vgl. Vor Art. 1 Rdn. 2), waren
noch einige Bestimmungen über derartige Beförderungen enthalten. Es zeigte
sich jedoch, dass die Behandlung dieser Fragen viel Zeit gekostet und die Fertig-
stellung des Übereinkommens erheblich verzögert hätte; es gelang nicht einmal,
sich auf eine zufrieden stellende Definition des Begriffs ,,Umzugs- oder Über-
siedlungstransport“ oder auch nur des Gegenstandes dieser Transportart, nämlich
,,Umzugsgut“ zu einigen.91 Man hat diesen Punkt deshalb von der CMR ausge-
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85 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 23.
86 Vgl. Palandt/Ellenberger, § 90 BGB Rdn. 3.
87 Vgl. MünchKommBGB/Holch, § 90 BGB Rdn. 31.
88 Vgl. MünchKommBGB/Holch, § 90 BGB Rdn. 32.
89 Vgl. MünchKommBGB/Holch, § 90 BGB Rdn. 31; Palandt/Ellenberger, § 90 BGB Rdn. 3.
90 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 24.
91 Vgl. Loewe, ETR 1976, 503, 517; ders., Hat sich die CMR bewährt?, CMR-Colloquium

1987, S. 5.



nommen, ihn gleichsam vertagt und im Unterzeichnungsprotokoll vom
19.5.1956 vereinbart: ,,Die Unterzeichneten verpflichten sich, über ein Überein-
kommen über den Beförderungsvertrag für Umzugsgut … zu verhandeln“.92

50Das ist später geschehen. Eine Arbeitsgruppe der Europäischen Wirtschaftskom-
mission kam bei ihren Beratungen vom 22.–26.2.1960 zu dem Ergebnis, auf ein
staatsvertragliches Übereinkommen zu verzichten – vermutlich mangels eines
entsprechenden Bedürfnisses – und nur ein Vertragsmuster auszuarbeiten, also
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die die Parteien zum Vertragsinhalt machen
können. Ein solcher Text wurde in der zweiten Tagung der Arbeitsgruppe vom 4.
bis 7.1.1961 ausgearbeitet.93 Der Binnenverkehrsausschuss der Wirtschaftskom-
mission für Europa hat unter Mitwirkung der FIDI94 am 12.4.1962 die ABIU95

aufgestellt (E/ECE/TRANS/525).

51Nach ganz allgemeiner Auffassung ist von der CMR ausgeschlossen die Beförde-
rung bestimmter Güter, nämlich von Umzugsgut. Das Merkmal Umzug bedeutet,
dass das Gut zunächst an einem Ort dem Lebensumkreis von Menschen gedient
hat, sei es zum Wohnen, Arbeiten, Spielen, sei es zum Sport, kurz: zum Leben
im weitesten Sinne, und dass das Gut an einen anderen Ort gebracht wird, um
dort gleichen Zwecken zu dienen. Ein Umzug liegt also nicht vor, wenn Möbel
o. Ä. von einem Hersteller, Händler usw. an eine Wohnung geliefert werden, wo
sie alsdann als Wohnungseinrichtung benutzt werden sollen; das ist kein Umzug,
das Gut ist folglich kein Umzugsgut; ggf. würde also die CMR gelten. Dies ist
ganz allgemeine Auffassung.96

52Soweit ersichtlich, ist anderer Ansicht einzig die Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen:97 Die CMR gelte nicht für Umzüge, von Umzug könne man nur
sprechen, wenn alle charakteristischen Merkmale dafür vorhanden seien, na-
mentlich das Auseinandernehmen der Umzugsmöbel, deren Ein- und Auspacken
beim Ein- und Ausladen. Wenn der Frachtführer einen Auftrag auf die reine Be-
förderung eines Containers mit darin verpacktem Umzugsgut erhalte, bedeute
das auf seiner Seite deshalb keinen Umzug, so dass die CMR anzuwenden sei.

53Hier wird ein wesentlicher Gesichtspunkt deutlich: Der Ausschluss der CMR be-
trifft zwar dem Buchstaben nach Beförderung/transport/removal, bezogen auf be-
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92 BGBl. 1961 II, S. 1146; abgedruckt bei Glöckner, CMR, S. 258; vgl. Denkschrift, S. 47.
93 Vgl. Loewe, ETR 1976, 503, 517.
94 Federation Internationale des Demenageurs Internationaux, Internationaler Möbelspediteur-

verband.
95 Allgemeine Bedingungen für internationale Umzüge. Der Text wurde vom Sekretariat in

Genf im April 1962 veröffentlicht (TRANS/263), abgedruckt bei Kraus/Müller/Pickerd-
Busch, Großes Handbuch für den Möbeltransport, B 3.

96 Vgl. Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 CMR Rdn. 49; Koller, Art. 1 CMR Rdn. 10; Lenz,
Rdn. 76; Alff, Art. 1, 2 CMR Rdn. 2; Glöckner, Art. 1 Rdn. 12; OLG Düsseldorf, 3.5.1984 –
18 U 41/84, VersR 1984, 1090; OLG Hamburg, 28.2.1985 – 6 U 65/84, VersR 1985, 1155:
,,Der Begriff setzt voraus, dass die transportierten Gegenstände Bestandteile einer einheitli-
chen Einrichtung von Räumen waren und nunmehr dem gleichen gemeinsamen Zweck in an-
deren Räumen dienen sollen“; vgl. auch Bischof, GüKUMT, Vorbem. S. 12, Anm. 13.

97 Urt. v. 1.4.1980, ETR 1980, 461.



stimmte Güter. Diese Auslegung reißt die Bestimmung aber aus ihrem Zusam-
menhang. Was von der CMR ausgenommen und besonderen Beratungen überlas-
sen wurde (vgl. Rdn. 49, 50), war der Umzugs- oder Übersiedlungstransport. Da-
mit wird also nicht ein Vertrag über ein bestimmtes Gut bezeichnet, sondern ein
Vertrag über bestimmte Leistungen: Das ist der Unterschied zwischen Beförde-
rung und Umzug. Beförderung ist die reine Ortsveränderung einer Sache, Umzug
dagegen umfasst die Herrichtung der Sache zur Beförderung, die Beförderung
selbst und die Wiederherrichtung, damit die Sache danach ihre alte Funktion als
Wohnung oder Büro am neuen Ort erfüllen kann. Zum Umzug gehört das Aus-
leeren der Schränke und sonstigen Behältnisse, das Verpacken des Inhalts in Ki-
sten oder Kartons, Abnehmen der Lampen, der Bilder, des Herdes, der Spülma-
schine, der Einbauküche, Auseinandernehmen der Schränke usw.,
Hinuntertragen in Möbelwagen, dort Einladen und sicher Verstauen, sodann Be-
fördern und schließlich am Bestimmungsort Verrichtung aller früheren Arbeiten
in umgekehrter Folge, das Wiedereinrichten der Wohnung, Anschließen von Ge-
räten, Lampen, Befestigung von Wandschränken usw. Der Umzugsvertrag ist
eine Mischform, die sehr viel Dienstleistung enthält, während die Beförderung
,,nur“ die Ortsveränderung der Sache ist. Anders ausgedrückt: Für den Frachtfüh-
rer ist eine große Kiste eine große Kiste. Wenn der Frachtführer einen Liftvan98

oder einen Container (Rechtbank Antwerpen a.a.O.) zu befördern hat, macht es
keinerlei Unterschied, welchen Inhalt der Behälter hat. Der Frachtführer muss in
jedem Falle sorgfältig damit umgehen, seine Leistung aber beschränkt sich auf
die reine Ortsveränderung. Das ist beim Umzugsvertrag ganz anders, hier stehen
die zusätzlichen Leistungen über die reine Beförderung hinaus im Vordergrund.

54 Der Ausschluss des Umzugsguts von der CMR meint den Umzugsvertrag, so
dass die reine Beförderung einer Kiste oder eines Containers unter die CMR
fällt, auch wenn sie persönliche Effekten oder Teile einer Wohnungseinrichtung
enthalten. Das Besondere und Charakteristische des Ausschlusses von Umzugs-
gut liegt nicht in der Art des Gutes, sondern in den mit seiner Beförderung ver-
bundenen Leistungen, also in der Art des Vertrages; dafür sprechen auch folgen-
de Überlegungen: Es liegt nahe, einen inneren Zusammenhang anzunehmen
zwischen dem Ausschluss vom Umzugsgut und der Entschließung des ,,interna-
tionalen Gesetzgebers“, der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) da-
rüber, über bestimmte Leistungen im Zusammenhang mit Güterbeförderung eine
neue, andere Vertragsform auszuarbeiten. Man hatte erkannt, dass es nicht damit
getan ist, die Güterart Umzugsgut zu definieren – vgl. oben Rdn. 49 –, sondern
dass man es mit anderen und über die reine Beförderung hinaus gehenden Leis-
tungen zu tun hat. Tatsächlich regeln die ABIU – siehe Rdn. 50 – nicht den Be-
griff Umzugsgut, sondern Inhalt und Umfang des Umzugsvertrages. Es ist anzu-
nehmen, dass die Verfasser der CMR und der ABIU keine Lücke zwischen
beiden Regelungswerken lassen wollten, sondern nur das von der CMR aus-
schließen wollten, was Gegenstand der neuen ABIU wurde.

Art. 1 Geltungsbereich

106 de la Motte/Temme
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55Nimmt man mit der ganz allgemeinen Ansicht an, dass auch die reine Beförde-
rung von Umzugsgut von der CMR ausgeschlossen ist, so gilt das doch nur für
die unmittelbar zwingende Anwendbarkeit der CMR. Was in dieser Weise von
der CMR ausgeschlossen ist, unterliegt der Vertragsfreiheit, die Parteien können
also die CMR für einen solchen Beförderungsvertrag vereinbaren.99

V. Bindung der Vertragsstaaten, Abs. 5

56Die Vertragsstaaten verpflichten sich, untereinander keine von der CMR ab-
weichenden Sondervereinbarungen zu treffen. Ohnehin selbstverständlich und
deshalb nicht erwähnenswert und regelungsbedürftig erschien dagegen bei den
Beratungen, dass ein Vertragsstaat mit einem Nicht-Vertragsstaat keine abwei-
chenden Vereinbarungen treffen darf. ,,Jeder Vertragsstaat hat Anspruch auf die
vollständige Anwendung des Übereinkommens in jedem anderen Vertrags-
staat“.100

57Ausnahmen wären zulässig für den sog. kleinen Grenzverkehr, d.h. für grenz-
überschreitende Beförderungen innerhalb eines Streifens bestimmter Tiefe bei-
derseits der Grenze. Davon ist indessen, soweit bekannt, kein Gebrauch gemacht
worden.

58Ferner wäre zulässig, dass ein Vertragsstaat Bestimmungen über einen das Gut
vertretenden Frachtbrief erlässt, etwa nach Art des seerechtlichen Konnosse-
ments (§ 642 HGB), oder den CMR-Frachtbrief entsprechend ergänzt.101 Auch
davon ist jedoch kein Gebrauch gemacht worden.

59Die CMR hindert die Vertragsstaaten und deren Rechtsprechung nicht, den An-
wendungsbereich der CMR zu vergrößern.102 Dies hat der Bundesgesetzgeber
mit den §§ 458, 459 und 460 HGB getan, in dem der Gesetzgeber erklärte, dass
der Spediteur im Selbsteintritt sowie der Fixkkosten- und Sammelladungspedi-
teur hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers
haben. Damit wird auch der Vertrag des Versenders mit dem Fixkostenspediteur
hinsichtlich der Beförderung ein Frachtvertrag i.S.d. CMR, wenn er auf grenz-
überschreitende Beförderung mit einem Kraftfahrzeug gerichtet ist. Sehr zwei-
felhaft ist es allerdings, wenn die Rechtsprechung trotz Anwendbarkeit fremden
nationalen Privatrechts auf einen grenzüberschreitenden Transport mit Kraftfahr-
zeugen, also nicht deutschem, meint, dieses fremde, im entschiedenen Fall ita-
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99 Vgl. Loewe, ETR 1976, 503, 517 Nr. 37; ders., Hat sich die CMR bewährt?, CMR-Collo-
quium 1987, S. 5: ,,Einigen sich die Parteien auf die Anwendung der CMR, so ist klar, dass
damit die CMR, ausgenommen jene Bestimmung, die die betreffende Vertragsart aus dem
Anwendungsbereich ausschließt, gemeint ist.“

100 Loewe, ETR 1976, 503, 522.
101 Loewe, ETR 1976, 503, 521.
102 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 3.



lienische Recht, auszulegen und zu entscheiden, dass eine italienische Fixkosten-
spedition ebenfalls einen Beförderungsvertrag i.S.d. Art. 1 CMR darstelle.103

VI. Vereinbarung der CMR

60 Liegen die Voraussetzungen des Art. 1 CMR nicht vollständig vor, greift die
CMR kraft Gesetzes nicht auf das zu untersuchende Rechtsverhältnis ein. Es
stellt sich dann die Frage, ob dennoch die CMR vertraglich vereinbart werden
kann, welche grundsätzlich mit ja beantwortet werden kann.104 Nach deutschem
Recht wird die CMR dann Bestandteil des Beförderungs-, Speditions- oder sons-
tigen Vertrages, wobei jedoch die einzelnen Bestimmungen nach Ansicht von
Helm teilweise wieder abbedungen werden könnten.105 Dies erscheint jedoch des-
halb fraglich, weil mit der (pauschalen) Vereinbarung der CMR auch Art. 41
CMR vereinbart wäre. Nur dann, wenn die CMR ausschnittsweise vereinbart
wird, wäre es denkbar, nur Teile der CMR vertraglich zu vereinbaren.

61 Sinnvoll kann die Vereinbarung der CMR z.B. sein, um Teiltransporte an Unter-
frachtführer, die nur eine innerstaatliche Beförderung ausführen, dem gleichen
Haftungsregime zu unterstellen wie dem des Hauptfrachtvertrages. Gleiches gilt,
wenn Teiltransporte zwar grenzüberschreitend, aber nicht zwischen Vertragsstaa-
ten stattfinden.106
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103 OLG München, 23.7.1996, TranspR 1997, 33, 34.
104 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 4.
105 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 4.
106 Helm, in: Großkomm. HGB, Art. 1 Rdn. 6.



Art. 1a (Vertragsgesetz)
Für Rechtsstreitigkeiten aus einer dem Übereinkommen unterliegenden Beför-
derung ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Ort der Übernah-
me des Gutes oder der für die Ablieferung des Gutes vorgesehene Ort liegt.

1Die Vorschrift ist nicht Bestandteil der CMR, sondern des deutschen CMR-Rati-
fizierungsgesetzes vom 16.8.19611 und durch das deutsche Gesetz vom 5.7.
19892 nachträglich in das Ratifizierungsgesetz eingefügt worden. Es hat sich in
Deutschland aber eingebürgert, sie der Einfachheit halber kurzer Hand als
,,Art. 1 lit. a) CMR“ zu bezeichnen3 (zur Erläuterung s. Art. 31 CMR Rdn. 39).

2Die Vorschrift gewährt in Deutschland einen örtlichen Gerichtsstand nach natio-
nalem Recht, wenn und soweit die CMR einen internationalen Gerichtsstand
gewährt. Der Gerichtsstand gilt zugunsten und zulasten auch ausländischer Par-
teien.4 Die Vollstreckung richtet sich dann nach den jeweils international gültigen
Vollstreckungsübereinkommen.

3Maßgeblich ist der jeweilige, vertraglich vereinbarte Übernahme- und Empfangs-
ort. Nicht entscheidend ist die tatsächliche Ablieferung, was aus dem Wortlaut
der Vorschrift deutlich hervorgeht. Grund hierfür ist, dass ansonsten im Fall des
Verlustes kein Gerichtsstand am Ablieferungsort bestünde. Handelt es sich um
gebrochene Verkehrsketten, eventuell mit Umladungen, kann es im Verhältnis
des Absenders zum Frachtführer andere Gerichtsstände geben als im Verhältnis
zwischen Frachtführer und Unterfrachtführer; es kommt auf das jeweilige Ver-
tragsverhältnis an.5

Temme 109

1 BGBl. 1961 II, S. 1119.
2 BGBl. 1989 II, S. 586.
3 Vgl. BGH, 18.12.2003 – I ZR 228/01, TranspR 2004, 169 (Rz. 16); OLG Karlsruhe,

24.1.2002 – 9 U 94/99, TranspR 2002, 410 (Rz. 29); OLG Düsseldorf, 21.6.1990 – 18 U 59/
90, RIW 1990, 752; LG Hannover vom 4.9.1991 – 22 O 120/90 – TranspR 1992, 327, 328f.

4 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 3; Koller, Art. 1a CMR Vertragsgesetz, Rdn. 1.
5 Bahnsen, in: EBJS, Art. 1 CMR Rdn. 3.



Art. 2

bearbeitet von RA Dr. Fritz Fremuth, Rosenheim

1. Wird das mit dem Gut beladene Fahrzeug auf einem Teil der Strecke zur
See, mit der Eisenbahn, auf Binnenwasserstraßen oder auf dem Luftwege
befördert und wird das Gut – abgesehen von Fällen des Artikels 14 – nicht
umgeladen, so gilt dieses Übereinkommen trotzdem für die gesamte Beför-
derung. Soweit jedoch bewiesen wird, dass während der Beförderung durch
das andere Verkehrsmittel eingetretene Verluste, Beschädigungen oder
Überschreitungen der Lieferfrist nicht durch eine Handlung oder Unterlas-
sung des Straßenfrachtführers, sondern durch ein Ereignis verursacht wor-
den ist, das nur während und wegen der Beförderung durch das andere Be-
förderungsmittel eingetreten sein kann, bestimmt sich die Haftung des
Straßenfrachtführers nicht nach diesem Übereinkommen, sondern danach,
wie der Frachtführer des anderen Verkehrsmittels gehaftet hätte, wenn ein
lediglich das Gut betreffender Beförderungsvertrag zwischen dem Absender
und dem Frachtführer des anderen Verkehrsmittels nach den zwingenden
Vorschriften des für die Beförderung durch das andere Verkehrsmittel gel-
tenden Rechts geschlossen worden wäre. Bestehen jedoch keine solchen Vor-
schriften, so bestimmt sich die Haftung des Straßenführers nach diesem
Übereinkommen.

2. Ist der Straßenfrachtführer zugleich der Frachtführer des anderen Ver-
kehrsmittels, so haftet er ebenfalls nach Absatz 1, jedoch so, als ob seine Tä-
tigkeit als Straßenfrachtführer und seine Tätigkeit als Frachtführer des an-
deren Verkehrsmittels von zwei verschiedenen Personen ausgeübt würden.

Literatur: Basedow, Auslegungsgrenzen im Internationalen Einheitsrecht, TranspR 1994, 338.
Baunack, Die Haftung der Eisenbahn bei der Beförderung von Gütern im kombinierten La-
dungsverkehr, zweiter Teil: Huckepack-Verkehr, TranspR 1980, 109; Boombeeck/Hamer/Verhae-
gen, La résponsabilité du transporteur routier dans le transport par car-ferries, ETR 1990,10;
Creon, Die Haftung des CMR-Frachtführers beim Roll-on-/Roll-off-Verkehr, 1996; Czapski, Die
Vertragshaftung beim Transport von Fahrzeugen durch Autofähren, Internationale Straßentrans-
portunion (IRU) Heft Nr. 24 (1988); ders., Responsabilité du transporteur routier lors du trans-
roulage et du ferroutage, ETR 1990, 172ff.; Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, 1993
(zit. Bearbeiter, in: Dauses); De Wit, Mulitmodal Transport, 1965; Delebecque, La convention
CMR, les transports supersosés et multimodaux, ULR 2006, 569; Eickelbaum, Lückenfüllung
im Einheitstransportrecht in Deutschland, England und den USA, 2004; Endrigkeit, Zur Unter-
nehmerhaftung für fremde Wechselaufbauten im Güterfernverkehr, VersR 1971, 999; Fitzpa-
trick, Combined Transport and the CMR Convention, JBL 1968, 311; Freise, Unimodale trans-
portrechtliche Übereinkommen und multimodale Beförderungen, TranspR 2012, 1ff.; ders.,
Multimodaler Verkehr unter Beteiligung der Eisenbahn, TranspR 1986, 317; Glass, Article 2 of
the CMR Convention – A Reappraisal, JBL 2000, 562; Glöckner, Übereinkommen über den Be-
förderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR), 7. Aufl. 1991; Haak, Ro-Ro-
Transport unter CMR Art. 2: The Dutch Resolution, LMCLQ 2005, 208; Herber, The European
Legal Experience with Multimodale Tulan, L. Rev. 64 (1989), 611; ders., Die CMR und der
Roll-on/Roll-off-Verkehr, VersR 1988, 645; ders., Haftung beim Ro/Ro-Verkehr, TranspR 1994,
375; ders., Seehandelsrecht, 1999, S. 365f.; Kunz, Das neue Übereinkommen über den Interna-
tionalen Eisenbahnverkehr, TranspR 2005, 329; Lenz, EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt,
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1991 (zit. Bearbeiter, in: Lenz, EG-Handbuch); Putzeys, L’article 2 C.M.R. – une autre interpré-
tation, BTL 1991, 87; Ramberg, Deviation from the legal Regime of the CMR (Art. 2), in: Theu-
nis, International Carriage of Goods by Road (CMR), 1987, S. 19; Ramming, Hamburger Hand-
buch Multimodaltransport, 2011; Rodière, Les transports combinés route/autre mode de
locomotion, BT 1973, 458. Ruitinga/de Haan, Gabriele Wehr revistet, ETR 2001, 831; Theunis,
Die Haftung des Straßenfrachtführers bei der Ro/Ro-Beförderung, TranspR 1990, 263; van Bee-
len, De aansprakelijkheid von de Wegvervoerder bij stapelvervoer conform Art. 2 CMR, ETR
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I. Allgemeines

1. Normzweck

1Art. 2 CMR regelt einen Sonderfall des kombinierten Verkehrs, nämlich den
,,Huckepack- bzw. Ro/Ro-Verkehr“.

2Gesetzgebungstechnisch bezweckt Art. 2 CMR im Grundsatz die Anwendung
der CMR auf Streckenabschnitte, bei denen das mit dem Beförderungsgut bela-
dene Straßenfahrzeug quasi ,,huckepack“ per Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug
transportiert wird.

3Die Regelung des Art. 2 CMR ist auf besonderen Wunsch Großbritanniens auf-
genommen worden; sie trägt deren besonderer geographischer Lage Rechnung.
Ohne diese Ausnahmeregelung wären grenzüberschreitende CMR-Kraftfahr-
zeug-Transporte von und nach Großbritannien unmöglich.1

2. Begriff des Huckepack-/Ro/Ro-Verkehrs

4,,Huckepack-Verkehr“ i.S.d. Art. 2 CMR liegt nach dessen Legaldefinition vor,
wenn ,,das mit dem Gut beladene Fahrzeug auf einem Teil der Strecke zur See,
mit der Eisenbahn, auf Binnenwasserstraßen oder auf dem Luftwege befördert“
und das Gut nicht umgeladen wird.2

5Der Begriff des Huckepack-Verkehrs unterteilt sich wiederum in zwei Unterbe-
griffe, nämlich

(1) den Begriff des Huckepack-Verkehrs im engeren Sinne3 und
(2) den Begriff des Roll-on-/Roll-off-(Ro/Ro-)Verkehrs.4

6Unter Huckepack-Verkehr im engeren Sinne versteht man nur die Beförderung
von Lkws mit Ladung auf der Eisenbahn.5

In diesem Sinne wird im Rahmen der Kommentierung zu Art. 2 CMR der Begriff
des Huckepack-Verkehrs verwendet.

7Demgegenüber versteht man unter Roll-on-/Roll-off-(Ro/Ro-)Verkehr eine Un-
terart des Huckepack-Verkehrs; nämlich, wenn ein Straßenfahrzeug samt Ladung
auf ein Seeschiff oder ein Binnenschiff als Ganzes verladen wird.6
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1 Rdn. 95, 122ff.; Denkschrift, S. 35.
2 Art. 2 Abs. 1 S. 1 CMR.
3 Rdn. 6.
4 Rdn. 7.
5 Fremuth, in: Thume, 1. Aufl., Anh. II Multimodaler Transport, Rdn. 39 (zit. Anh. II); Fre-

muth, in: Fremuth/Thume, Vor § 452 HGB Rdn. 10; Thume, in: Fremuth/Thume, Art. 2 CMR
Rdn. 4; Ebenroth/Fischer/Sorek, VersR 1988, 757, 758; Gabler, Wirtschaftslexikon, Stichwort
,,Huckepack-Verkehr“; Bahnsen, in: EBJS, Art. 2 CMR Rdn. 6.

6 Fremuth, in: Thume, 1. Aufl., Anh. II, Rdn. 46; Fremuth, in: Fremuth/Thume, Vor § 452 HGB
Rdn. 10; Thume in: Fremuth/Thume, Art. 2 CMR Rdn. 4; Herber, VersR 1988, 645.



In diesem Sinne wird die Bezeichnung Ro/Ro-Verkehr im Rahmen der Kommen-
tierung des Art. 2 CMR verwendet.

8 Dagegen liegt weder Huckepack- noch Ro/Ro-Verkehr vor, wenn Container oder
sonstige Güter vom Straßenfahrzeug auf die Bahn oder das Schiff umgeladen
werden.7

9 Charakteristisch für den Huckepack- bzw. Ro/Ro-Verkehr ist, dass das Straßen-
fahrzeug8 samt Ladung vom Huckepack-Beförderer (Eisenbahn, Schiff) über-
nommen wird.

In der Praxis wird häufig nur der Anhänger oder Sattelanhänger auf Bahn oder
Schiff verladen, also das Fahrzeug ohne Motorteil. Dies genügt für die Annahme
von Huckepack-Ro/Ro-Verkehr i.S.d. Art. 2 CMR (vgl. Rdn. 59ff.).

10 Daher unterscheidet sich der Huckepack-Verkehr vom Ro/Ro-Verkehr nach dem
Sprachgebrauch nur dadurch, dass als Huckepack-Verkehr der Transport von be-
ladenen Straßenfahrzeugen9 auf der Eisenbahn, dagegen unter dem Ro/Ro-Ver-
kehr die Beförderung von Straßenfahrzeugen oder Eisenbahnwaggons auf Schif-
fen im Fährverkehr verstanden wird.10

3. Praktische Bedeutung

11 Die praktische Bedeutung des Huckepack-Ro/Ro-Verkehrs liegt im

(1) Fährverkehr über den Ärmelkanal von und nach Großbritannien, ferner
(2) im Fährverkehr mit den skandinavischen Ländern,
(3) neuerdings zunehmend im alpenquerenden Güterverkehr auf der Bahn.

4. Unterschied zu anderen verkehrspolitischen und
ordnungsrechtlichen Regelungen

a) Verkehrspolitische Zielsetzung

12 Während Art. 2 CMR die Erweiterung des Anwendungsbereichs der CMR auf
kombinierte Straßen/Bahn- bzw. Straßen/Schiffstransporte bezweckt, gibt es an-
dere, dem Art. 2 CMR ähnliche, öffentlich-rechtliche Regelungen mit anderer
Zweckbestimmung:

13 Sie verfolgen verkehrspolitisch die Integration der verschiedenen Verkehrsträger
(Straßenfahrzeug/Bahn/Schiff) zu einem Gesamtverkehrssystem. Demzufolge
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7 Fremuth, in: Thume, 1. Aufl., Anh. II, Rdn. 48; Fremuth, in: Fremuth/Thume, Vor 452 HGB
Rdn. 10; Thume, in: Fremuth/Thume, Art. 2 CMR Rdn. 6; Herber, VersR 1988, 645.

8 Vgl. unten Rdn. 59ff.
9 Rdn. 59ff.

10 Rdn. 5–7; Fremuth, in: Thume, 1. Aufl., Anh. II, Rdn. 42, 49f.; Thume, in: Fremuth/Thume,
Art. 2 CMR Rdn. 6; Herber, VersR 1988, 645.


